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Am 1. Januar 2017 ist das Bayerische Integrationsgesetz in Kraft 
getreten. Das politisch umstrittene Gesetz soll die Integration von 
Migrantinnen und Migranten fördern und zugleich verpflichtend 
vorgeben. Diese Ziele sind in die Vorgabe einer „Leitkultur“  
eingebettet. Die Studie zeigt auf, dass zentrale Bestimmungen 
des Gesetzes den bundesstaatlichen, rechtsstaatlichen und 
grundrechtlichen Anforderungen nicht gerecht werden.
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1 

„Was will eigentlich diese Minderheit? Diese Frage muss doch bei 
uns in Bayern endlich einmal gestellt werden! … Ja, Kruzinesen – 
wem gehört eigentlich die Demokratie? Doch wohl der Mehrheit! 

Oder?1 

Einleitung 

Mit großem Getöse hat der Bayerische Landtag in den Morgen-
stunden des 9. Dezember 2016 das Bayerische Integrations-
gesetz verabschiedet.2 Bereits am 1. Januar 2017 ist es in Kraft 
getreten. Wohl wenige Gesetze des Freistaates haben eine ver-
gleichbar intensive gesellschaftliche Debatte entfacht. Die zum 
Teil scharfen, von verschiedener Seite geäußerten Proteste hal-
ten an.3 Die Landtagsopposition reizte ihre parlamentarischen 
Befugnisse aus, um die Beratung im Plenum so lange wie 
möglich andauern zu lassen. Am Ende waren es 16 Stunden. 
Immerhin wurde das Gesetz auf diese Art und Weise – zusätz-
lich zu umfassenden und kontroversen Ausschussdebatten – so 
gründlich im Plenum diskutiert wie wenige andere Landes-
gesetze. Das Gesetz verdient nicht nur Beachtung, weil sein 
politisches Anliegen von großer Bedeutung ist. Es wirft eine 
Reihe von schwierigen, offenen und für das Verwaltungsrecht 
der Einwanderungsgesellschaft zentralen Rechtsfragen auf, 
denen diese Studie nachgeht.4  

1  G. Polt, Von Heimat und Geschichte, 2012, S. 71. 
2 Gesetzentwurf der Staatsregierung vom 10.5.2016, LT-Drs. 17/11362; Ände-

rungsanträge nachgewiesen in Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration vom 
29.11.2016, LT-Drs. 17/14511; Gesetzesbeschluss vom 9.12.2016, LT-Drs. 
17/14708; Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) vom 13. Dezember 2016, 
GVBl. vom 19.12.2016, 335. 

3  Überblick: https://integrationsgesetz.bayern. 
4 Der Verfasser hat im Gesetzgebungsverfahren als Gutachter bzw. Sachver-

ständiger mitgewirkt (siehe Bendel/Funke, Gutachten; sowie Funke, Stel-
lungnahme; Nachweise im Anhang). Die folgenden Ausführungen bauen 
auf den abgegebenen Stellungnahmen auf, sind aber nicht durch einen 
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Doch stellen sich nicht nur Fragen, die im engeren Sinne ju-
ristischer Natur sind. Unter der Oberfläche des neuen Gesetzes 
wirbeln kräftig politische und wissenschaftliche Kontroversen. 
In politischer Hinsicht knüpft das Gesetz an die vor einigen 
Jahren geführten intensiven Debatten um das Schlagwort von 
der „Leitkultur“ an5 – und beendet sie gleich wieder in gewisser 
Hinsicht, indem es diese Idee in einen Rechtsbegriff überführt. 
Eine der einschlägigen philosophischen Debatten hat das Ver-
hältnis von Individuum und Gemeinschaft zum Gegenstand. 
Den schon etwas zurückliegenden Kulminationspunkt bildete 
dabei die vielschichtige Auseinandersetzung zwischen Libera-
lismus und Kommunitarismus, die sehr intensiv vor allem in 
der anglo-amerikanischen Sozialphilosophie geführt wurde.6 
Kaum jemand würde bestreiten, dass die Identität des Einzel-
nen auf irgendeine Art und Weise auch durch seine Zugehörig-
keiten zu Gemeinschaften bestimmt ist – sprachliche, kulturel-
le, politische und andere. Doch besteht kaum Einigkeit über 
das Ausmaß und die Bedeutung solcher Prägungen, ebenso 
wenig darüber, wie sie angemessen expliziert werden können 
und welche Folgen sie für die Strukturen politischer Verge-
meinschaftung haben. Das Deutungsangebot des Verfassungs-
patriotismus erscheint dem einen als blutleer, der anderen 
immer noch als eine tendenziell illiberale Theorie der 
Zugehörigkeit.7 Im Lichte dieser Debatten schultert das neue 

Auftrag veranlasst. Sie sollen die in den Stellungnahmen angestellten knap-
pen Überlegungen fortführen und vertiefen, und zwar in einem anderen 
Format als im Gutachten (zur prägenden Rolle von Publikationsformaten 
vgl. A. Funke/K. Lachmayer (Hrsg.), Formate der Rechtswissenschaft, 2017). 

5 Dazu etwa W. Schiffauer, Parallelgesellschaften, 2008. 
6 Vgl. W. Reese-Schäfer, Kommunitarismus, 3. Aufl. 2001; K. Seelmann (Hrsg.), 

Kommunitarismus versus Liberalismus, 2000; W. Brugger, Liberalismus, 
Pluralismus, Kommunitarismus, 1999, S. 253 ff.; R. Forst, Kontexte der Ge-
rechtigkeit, 1996; A. Honneth (Hrsg.), Kommunitarismus, 1993; M. Brumlik/ 
H. Brunkhorst (Hrsg.), Gemeinschaft und Gerechtigkeit, 1993; A. Kaiser,
Der Kommunitarismus und seine Rezeption in Deutschland, 2007. 

7 Vgl. J.-W. Müller, Verfassungspatriotismus, 2010. 
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bayerische Gesetz eine höchst anspruchsvolle philosophische 
Aufgabe: Es tastet sich an die Wertewelt des und der Einzelnen 
und ihrer sozialen Umgebung heran und stellt damit in gewis-
ser Hinsicht selbst den Versuch einer Interpretation des mo-
dernen Ichs dar. Wenn in den philosophischen Debatten nach 
dem Stellenwert „posttraditionaler Gemeinschaften“ oder nach 
einer „post-konventionellen Identität“ gefragt wird,8 erscheinen 
die in dem neuen Gesetz zu findenden expliziten Bezugnah-
men auf gemeinschaftliche Geschichte, Werte und Traditionen 
als Ausdruck des Bestrebens, an überkommenen Denkmustern 
festzuhalten. Aber ein vorschnelles Urteil verbietet sich: So 
fragwürdig die genannten Anleihen das Gesetz auf den ersten 
Blick erscheinen lassen, so neugierig machen sie doch darauf, 
ob es gelingen kann, das Verhältnis von Individuum und Ge-
meinschaft auf eine Weise auszuformulieren, die die Bahnen 
eines individualistisch verengten Liberalismus verlässt.  

Der damit kurz erhellte politische und sozialphilosophische 
Horizont des neuen Gesetzes ist das eine, das andere ist die 
Arbeit am juristischen Detail. Sie steht im Mittelpunkt der  
Darstellung. Die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
des Gesetzes bedürfen sorgfältiger Würdigung. Insbesondere 
die bundes- und rechtsstaatlichen Maßstäbe werfen schwierige 
Fragen auf. Die Auslegung des Gesetzes bereitet an vielen  
Stellen erhebliche Probleme. Nicht alle werden im Folgenden 
aufgegriffen, um die Ausführungen konzentriert zu halten. So 
werden die Auswirkungen des Gesetzes für Wirtschaft und 
Medien (Art. 10 und 119) ebenso ausgeblendet wie die praktisch 
vermutlich wirkungslose Norm des Art. 17 oder speziellere 
religionsverfassungsrechtliche Fragen, die das Gesetz mit sei-
ner vernehmlichen Tendenz zur Bevorzugung der christlichen 

                                                      
8 Beispielhaft in: M. Brumlik/H. Brunkhorst (Hrsg.), Gemeinschaft und 

Gerechtigkeit, 1993. 
9 Nennungen eines Artikels, die nicht mit einer Gesetzesangabe verbunden 

sind, bezeichnen im Folgenden Bestimmungen des BayIntG. 
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sowie jüdischen Religion aufwirft. Die Überlegungen sind vor 
allem darauf gerichtet, das Problemfeld abzustecken, Fragen zu 
formulieren und aufzuzeigen, an welchen Stellen zukünftige 
Forschung ansetzen könnte; einige der gleichwohl herausgear-
beiteten Ergebnisse verstehen sich als vorläufige.  
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A. Integration als Staatsaufgabe 

Die im Jahr 2000 vom Bundesminister des Inneren eingesetzte 
Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ (nach der Vorsit-
zenden Rita Süßmuth kurz „Süßmuth-Kommission) hatte in 
ihrem für das AufenthG prägenden Abschlussbericht Bund und 
Ländern empfohlen, aufeinander abgestimmte Integrationsge-
setze zu erlassen.10 Für das deutsche Ausländerrecht war es ein 
wichtiger Einschnitt, als daraufhin mit dem Zuwanderungsge-
setz 2004 die Integration von Ausländerinnen und Ausländern 
ausdrücklich zum Ziel staatlicher Politik erklärt wurde.11 Frei-
lich beschränkte sich das AufenthG im Wesentlichen darauf, 
als Mittel, das diesem Ziel dienen sollte, Integrationskurse ein-
zuführen. Daneben wurde die Koordination der Integrations-
angebote verschiedener staatlicher Ebenen durch ein Integra-
tionsprogramm vorgesehen und das Amt der Beauftragten 
für Migration, Flüchtlinge und Integration errichtet (§ 92 
AufenthG).12 Ergänzend hat der Bund im Jahr 2016 mit dem 
Bundesintegrationsgesetz arbeitsmarkt- und sozialpolitische 
Instrumente neu justiert und einige Änderungen im Aufent-
halts- und Asylgesetz vorgenommen.13 Einige Länder sehen 
in jüngerer Zeit Integration als eine Aufgabe an, die einen 
besonderen gesetzlichen Regelungsbedarf auslöst. Bayern ist 

10 Zuwanderung gestalten – Integration fördern. Bericht der Unabhängigen 
Kommission „Zuwanderung“, 4. Juli 2001, http://www.bmi.bund.de/ 
SharedDocs/Downloads/DE/Themen/MigrationIntegration/ 
AsylZuwanderung/Zuwanderungsbericht_pdf.pdf?__blob=publicationFile. 

11 Gesetz vom 30.7.2004, BGBl. I 1950. Zur Entwicklung J. Eichenhofer, Begriff 
und Konzept der Integration im Aufenthaltsgesetz, 2013, S. 31 ff. 

12 Siehe jüngst den 11. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration – Teilhabe, Chancengleichheit 
und Rechtsentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland 
(Dezember 2016), https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/ 
IB/Anlagen/2016-12-09-11-lagebericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 

13 Dazu etwa D. Thym, ZAR 2016, 241; F. Harbou, NVwZ 2016, 1193; F. Harbou, 
NJW 2016, 2700; J. Eichenhofer, ZAR 2016 , 251 (257). 
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nach Berlin, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
das vierte Land, das ein entsprechendes Gesetz erlassen hat.14 
In Schleswig-Holstein befindet sich ein entsprechendes Gesetz 
in Vorbereitung.15 Andere Länder verzichten bislang auf gesetz-
liche Festlegungen, verfolgen aber gleichwohl integrationspoli-
tische Ziele und setzen entsprechenden Instrumente ein.16  

Der Rechtsbegriff der Integration kann im Kontext des  
Migrationsrechts durchaus ohne größere Schwierigkeiten be-
stimmt werden. Es lässt sich jedenfalls ein leicht zugänglicher 
Kern ausmachen, wie die Verwendungsweise des Begriffs im 
AufenthG zeigt: Integration ist Eingliederung bzw. Teilhabe. In 
der Gesetzesbegründung zum Zuwanderungsgesetz ist regel-
mäßig von „Eingliederung“ im sprachlichen Wechsel mit  
Integration die Rede.17 Der Integrationsbegriff des AufenthG 
bezieht sich dabei auf ökonomische, soziale und kulturelle 
Teilhabe. Politische Integration wird über die Staatsangehörig-
keit gewährleistet; insofern ist das Staatsangehörigkeitsgesetz 
des Bundes einschlägig. 

In der Verwaltungsrechtswissenschaft ist umstritten, ob es 
sinnvoll ist, die Begriffs- und Systembildung an einem eigen-
ständigen „Integrationsverwaltungsrecht“ auszurichten, d. h. 
an einem gegenständlich abgrenzbaren Areal der Rechtsord-

                                                      
14 PartIntG vom 1.12.2015, GBl. 1047; PartIntG Berlin vom 15.12.2010, GVBl. 560; 

Teilhabe- und Integrationsgesetz Nordrhein-Westfalen vom 14.2.2012, 
GV. NRW 95. Überblick bei J. Eichenhofer, ZAR 2016 , 251. 

15 Entwurf eines Gesetzes über die Integration von Migrantinnen und Migran-
ten in Schleswig-Holstein, 4.10.2016, LT-Drs. 18/4734. 

16 Überblick: F. Heckmann, Integration von Migranten, 2015, S. 250 f. 
17 Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Zuwanderungsgesetz, BT-

Drs. 15/420. Umfassend J. Eichenhofer, Begriff und Konzept der Integration 
im Aufenthaltsgesetz, 2013; zum Begriff und Konzept vertiefend C. Gusy/ 
S. Müller, ZAR 2013, 265; W. Kluth, DVBl. 2016, 1081 (1083). 
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nung.18 Dagegen wird der – im Folgenden noch genauer zu er-
örternde – Querschnittscharakter der Aufgabe der Integration 
vorgebracht. Integration berührt eine Vielzahl verschiedener 
Rechtsbereiche, von Sozialrecht über Schulrecht bis zum Reli-
gionsverfassungsrecht. Aber vor allem seitdem die Länder mit 
ihren Gesetzen ihre Integrationspolitik rechtlich fundieren und 
es dabei auf stets die gleichen Fragen wie die der Kompeten-
zen, der Begrifflichkeit und der Rolle allgemeiner verwaltungs-
rechtlicher Grundsätze ankommt, bietet es sich durchaus an, 
für die wissenschaftliche Durchdringung dieser Rechtsetzung 
tatsächlich ein darauf bezogenes Segment von der sonstigen 
Rechtsordnung zu unterscheiden. 

Der materielle verfassungsrechtliche Rahmen der Integrati-
on lässt sich auf zwei Stichworte bringen: Integration ist einer-
seits staatliche Pflicht, andererseits Grundrecht. Mit verschie-
denen Ansätzen wird begründet, dass das Ziel der Integration 
von Ausländerinnen und Ausländern Verfassungsrang hat.19 
Der Staat ist mithin verpflichtet, eine integrative Politik zu 
verfolgen. Zugleich kann aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 
GG ein Grundrecht auf Integration abgeleitet werden, also eine 
darauf gerichtete Berechtigung von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern.20 Dieses Grundrecht soll zudem eine entsprechen-
de Verpflichtung des Staates begründen. Auch vor diesem  
Hintergrund ist es lohnenswert, das bayerische Gesetz genauer 
zu untersuchen. Es kann exemplarisch veranschaulichen, wie 
eine wichtige Regelungsaufgabe als solche vom Gesetzgeber 

                                                      
18 Bejahend M. Burgi, DVBl. 2016, 1015; verneinend D. Thym, Migrationsver-

waltungsrecht, 2010, S. 275; D. Thym, VVDStRL 76 (2017), i. E. Zum Quer-
schnittscharakter schon M. Rossi, DV 40 (2007), 383 (387). 

19 Knapper Überblick: M. Burgi, DVBl. 2016, 1015 (1020). Auch die Einführung 
eines Staatsziels der Integration in das Grundgesetz wird diskutiert, siehe 
www.deutsch-plus.de/tag/integration-als-staatsziel. 

20 W. Kahl, VVDStRL 65 (2006), 386 (435); differenzierend J. Eichenhofer, 
Begriff und Konzept der Integration im Aufenthaltsgesetz, 2013, S. 88 ff. 
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überhaupt wahrgenommen und definiert wird, welche Instru-
mente gewählt werden und welche rechtlichen Schwierigkeiten 
sich der Realisierung des gesetzgeberischen Ziels entgegenstel-
len.  
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B. Überblick über das Gesetz 

I. Wesentliche Inhalte 

Das Bayerische Integrationsgesetz (BayIntG) besteht aus einem 
Stammgesetz und einem Mantelgesetz. Die Art. 1 bis 17 enthal-
ten neue Regelungen und bilden das eigenständige Stammge-
setz, während Art. 17a als Mantelgesetz Änderungen bereits 
bestehender Gesetze enthält (Polizeiaufgabengesetz, Gemein-
de-, Landkreis- und Bezirksordnung, Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen, Kinderbildungs- und Betreu-
ungsgesetz etc.). Die 17 neuen Artikel sind nicht weiter 
gegliedert und regeln zum Teil sehr unterschiedliche Dinge.  

Das BayIntG weicht schon auf den ersten Blick von den  
bestehenden Integrationsgesetzen der anderen Länder ab.  
Diese Gesetze verweisen in ihrem Titel auf Partizipation bzw. 
Teilhabe. Sie stellen den Aspekt der Teilhabe und der aktiven 
Einbeziehung von Migrantinnen und Migranten als Ziel in  
den Vordergrund (§ 1 PartIntG BW, § 1 PartIntG Berlin, § 1 
Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW). Sie definieren darauf 
bezogene Aufgaben der Landesverwaltung einschließlich der 
Selbstverwaltungsträger (§ 5 PartIntG BW, § 4 PartIntG Berlin, 
§§ 5 ff. Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW), wobei insbe-
sondere die interkulturelle Öffnung der Behörden und Verwal-
tungsträger des Landes als Aufgabe benannt wird (§ 6 PartIntG 
BW, § 4 PartIntG Berlin, § 6 Teilhabe- und Integrationsgesetz 
NRW). Hinzu kommen Berichtspflichten und verschiedene 
Mitwirkungsmöglichkeiten der adressierten Personen, etwa 
über Beiräte und Beauftragte. Im Gegensatz dazu ist das 
BayIntG weniger daran orientiert, Grundsätze für die Landes-
verwaltung aufzustellen, als vielmehr Berechtigungen und Ver-
pflichtungen von Migrantinnen und Migranten zu regeln. Der 
Gedanke der Partizipation schlägt sich in den Zielformulierun-
gen des BayIntG überhaupt nicht nieder. Die interkulturelle 
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Öffnung der Verwaltung wird lediglich beiläufig erwähnt  
(Art. 3 Abs. 4 Satz 3). Das BayIntG will, so die Zielbestimmung  
des Art. 1, Migranten Hilfe und Unterstützung anbieten (Inte-
grationsförderung) und sie zugleich auf die Achtung einer 
Leitkultur verpflichten (Integrationspflicht). 

Die politische wie auch rechtliche Beurteilung des Gesetzes 
hängt davon ab, welches Problem es überhaupt lösen soll. Die 
Begründung des Regierungsentwurfs verweist in diesem Zu-
sammenhang auf die „Flüchtlingskrise und die Integration 
Zehntausender, die binnen kurzer Zeit in unser Land kom-
men“.21 Problem und Lösung werden in der Begründung knapp 
beschrieben. Eine genauere Analyse der tatsächlichen Situati-
on, des geltenden Rechts und dessen Leistungsfähigkeit unter-
bleiben allerdings. Der Entwurf stammt vom Mai 2016; er steht 
offenbar unter dem Eindruck des Anwachsens der Fluchtbewe-
gungen insbesondere über die sog. Balkanroute (die im März 
2016 geschlossen wurde). Offensichtlich stehen dem Gesetzge-
ber bei vielen Regelungen Probleme vor Augen, die aus Kon-
frontationen mit „dem Islam“ resultieren, um genauer zu sein: 
mit muslimisch geprägten Verhaltensweisen. Die Begründung 
des Entwurfs lotet nur teilweise aus, welchen Inhalt und  
welche Wirkungen bestehende Regelungen des Bundes- und 
Landesrechts haben. Auch wäre es denkbar gewesen, die Erfah-
rungen auszuwerten, die in denjenigen Ländern gesammelt 
wurden, in denen es bereits Integrationsgesetze gibt. Die Prob-
lembeschreibung sowie die Skizze der Lösung setzen an der 
sogenannten Flüchtlingskrise an, wechseln jedoch umstandslos 
auf Migrantinnen und Migranten insgesamt. So reagiert das 
BayIntG auf einen aktuellen Anlass, enthält aber auch Regelun-
gen, deren Bedeutung über diesen Anlass weit hinausreichen.  

                                                      
21 Gesetzentwurf der Staatsregierung für ein Bayerisches Integrationsgesetz 

vom 10.5.2016, LT-Drs. 17/11362, S. 1. 
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Das Gesetz wird mit einer 14 Sätze umfassenden Präambel 
eingeleitet. Gemäß der Präambel ist es der Zweck des Gesetzes, 
die „kulturelle Grundordnung der Gesellschaft“ als „Leitkultur“ 
zu wahren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern 
und Migrantinnen und Migranten zu einem Leben in „unserer“ 
Gesellschaft zu befähigen. Die bereits erwähnte Zielbestim-
mung des Art. 1 greift diesen Gedanken auf.  

II. Anwendungsbereich 

In persönlicher Hinsicht ist der Anwendungsbereich des 
BayIntG als solchem nicht auf Ausländer beschränkt. Vielmehr 
haben die einzelnen Regelungen des Gesetzes ihren je eigenen 
persönlichen Anwendungsbereich, der sich über die kompli-
zierten Begriffsbestimmungen des Art. 2 erschließt. Für das 
Verständnis dieser Vorschrift ist es hilfreich, die Erläuterungen 
in der Begründung des Regierungsentwurfs heranzuziehen.22 
Sie stellen heraus, dass das Gesetz letztlich drei Personengrup-
pen von Ausländerinnen und Ausländern als Adressaten unter-
scheidet: (1) privilegierte Ausländer (wie etwa Unionsbürger) 
sowie Deutsche mit Migrationshintergrund, (2) aufenthaltsbe-
rechtigte Ausländer, die sich dauerhaft in Bayern aufhalten (für 
diese Personen führt das Gesetz den weitgehend neuen 
Rechtsbegriff des Migranten bzw. der Migrantin ein23), sowie 
Asylbewerber mit Bleibeperspektive,24 (3) sonstige Auslände-
rinnen und Ausländer. Für alle drei Gruppen gelten die allge-
meinen ausländerrechtlichen Regelungen des Gesetzes, die 
insbesondere in Art. 12 zu finden sind. Für die Gruppe 1 gelten 
darüber hinaus die Regelungen über die Integrationsförderung, 
für die Gruppe 2 sowohl die Regelungen über Integrations-
förderung als auch diejenigen über die Integrationspflicht, so 
Art. 2 Abs. 2. Das Gesetz enthält neben den Vorschriften, die 

                                                      
22 LT-Drs. 17/11362, S. 15. 
23 Zum Begriff M. Krajewski, VVDStRL 76 (2017), i. E., Fn. 2. 
24 Zum Konzept der Bleibeperspektive siehe C. Voigt, Asylmagazin 2016, 245.  



B. Überblick über das Gesetz 

12 

für die drei Gruppen von Ausländerinnen und Ausländer  
gelten, aber auch Vorschriften, die unabhängig von der Staats-
angehörigkeit greifen. Sie richten sich also an jedermann. Es 
handelt sich insbesondere um die Art. 13 und 14. 

III. Stilistische Besonderheiten 

Die Struktur und der Stil des BayIntG sind in mehrfacher Hin-
sicht ungewöhnlich. Zu nennen ist zunächst die Präambel. In 
der deutschen Gesetzgebungstradition haben einfache Gesetze, 
von einer Handvoll Ausnahmen abgesehen, keine Präambel.25 
Hingegen wurde das Instrument in der Gesetzgebung im Nati-
onalsozialismus häufiger verwendet, um der Rechtspraxis eine 
Auslegungshilfe bereitzustellen.26 Auch in der Rechtsetzung 
der Deutschen Demokratischen Republik spielten Vorsprüche 
eine wichtige Rolle.27 In der europäischen Gesetzgebung sind 
den Sekundärrechtsakten Erwägungsgründe vorangestellt, die 
oft sehr umfangreich ausfallen.28 Die Präambel einer Verfas-

                                                      
25 Vgl. H. Schneider, Gesetzgebung, 3. Aufl. 2002, § 11 Rn. 326. 
26 Vgl. H. Triepel, Vom Stil des Rechts, 1947, S. 92. Näher und mit vielen Bei-

spielen H.-H. Dietze, Der Gesetzesvorspruch im geltenden deutschen 
Reichsrecht, 1939. Es ist außerordentlich heikel, Parallelen nachzugehen, 
die zwischen der Entscheidung, dem BayIntG eine Präambel vorzuschalten, 
und der Rolle von Präambeln im nationalsozialistischen Recht (oder dem 
der DDR) bestehen. Keinesfalls kann davon ausgegangen werden, dass eine 
Gesetzespräambel schon ihrer Form nach einem entsprechenden Rechts-
denken zugeordnet werden kann. Gleichwohl gibt es zu denken, wenn 
Dietze den Vorteil von Präambeln darin sieht, dass sie erstens gegenüber 
der abstrakten Begrifflichkeit der liberalen Rechtsordnung ein wirklich-
keitsnahes, lebenszugewandtes neues Recht ermöglichen, und dass sie 
zweitens herausstellen, die neue Rechtsordnung sei nicht mehr neutral, 
sondern eine Wertordnung (S. 32 ff.). Damit sind genau zwei zentrale 
Probleme des BayIntG benannt: die Unbestimmtheit, die mit seiner unge-
wöhnlich alltäglichen Sprache einhergeht, und die Orientierung an einer 
Werteordnung. 

27 Dazu H. Schneider, Gesetzgebung, 3. Aufl. 2002, § 11 Rn. 325. 
28 Vgl. K. Naumann, Eine religiöse Referenz in einem Europäischen Verfas-

sungsvertrag, 2008, S. 115 ff. 
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sung hat vor allem symbolische, aber kaum rechtliche Bedeu-
tung.29 Den erst noch folgenden rechtlichen Bestimmungen 
verleiht sie eine feierliche Einkleidung, zudem wird der histori-
sche Kontext der Verfassung hervorgehoben. Anerkannterma-
ßen hat die Präambel die Funktion, auf die Auslegung einzel-
ner Bestimmungen auszustrahlen. Der einen Satz umfassenden 
Präambel der bayerischen Verfassung kommt vor allem diese 
Bedeutung zu.30 Die bis 1994 geltende Fassung der Präambel 
des Grundgesetzes war darüber hinaus insoweit rechtlich 
relevant, als ihr ein an die Staatsorgane adressiertes Gebot 
entnommen wurde, die Wiedervereinigung anzustreben.31 Die 
Begründung des Regierungsentwurfs nimmt Stellung zu dem 
Umstand, dass das BayIntG überhaupt eine Präambel enthält.32 
Die Präambel soll es ermöglichen, dass sich Migrantinnen und 
Migranten im Moment der Einreise mit den Traditionen Bay-
erns auseinandersetzen. Offenbar geht der Gesetzgeber davon 
aus, dass sich die genannten Personen bei ihrer Einreise in die 
Bundesrepublik über das bayerische Recht informieren. Das 
geht an der Lebenswirklichkeit einer freiwilligen (Beschäfti-
gung, Ausbildung etc.) wie auch einer erzwungenen Migration 
(Flucht) vorbei. Flüchtlinge haben im Moment ihrer Einreise 
schlicht andere Sorgen, als sich über bayerische Traditionen zu 
informieren. Zumindest vage Informationen über die politi-
schen und kulturellen Prägungen Deutschlands dürften die 
meisten Personen ohnehin haben. Die insofern doch eher 
dürren Worte der Präambel reichen darüber nicht wirklich 
hinaus. Für aufenthaltsberechtigte Zuwanderer bilden die 

29 Vgl. aus der reichhaltigen Literatur nur P. Häberle, in: Listl/Schambeck 
(Hrsg.), Demokratie in Anfechtung und Bewährung, 1982, S. 211;
K. Naumann, Eine religiöse Referenz in einem Europäischen Verfassungs-
vertrag, 2008, S. 30 ff. 

30 W. Brechmann, in: Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates 
Bayern, 5. Aufl. 2014, Präambel Rn. 6. 

31 BVerfGE 5, 85 (127); 36, 1 (17). 
32 LT-Drs. 17/11362, S. 13 f.  
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Integrationskurse eine Möglichkeit, sich näher mit der hie- 
sigen Rechts- und Gesellschaftsordnung vertraut zu machen 
(§§ 43 ff. AufenthG). Regelungstechnisch stehen die begriffli-
chen Festlegungen des Art. 2 in einem deutlichen Widerspruch 
zur Zielsetzung der Präambel. Das Gesetz richtet sich, wie 
gesehen, mit seinem Kernanliegen der Integration an Migran-
tinnen und Migranten, die sich dauerhaft in Deutschland auf-
halten (Gruppe 2). Bei der Einreise, auf die die Begründung 
abstellt, haben aber nur wenige Menschen ein entsprechendes 
Aufenthaltsrecht.  

Bestandteile, die klar als rechtliche Regelung identifiziert 
werden könnten, enthält die Präambel nicht. Vielmehr finden 
sich darin zum Teil triviale Aussagen („Bayern ist Teil der deut-
schen Nation“), aber auch undeutliche schlichte Feststellun-
gen. So soll jeder Einzelne nicht nur zur Wahrung des Rechts 
verpflichtet sein (eine Selbstverständlichkeit), sondern auch 
zur „Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, Staat und Ge-
setzen“. Es erschließt sich nicht, was das in der Sache heißen 
soll, und ebenso wenig, was für eine Art von Verpflichtung  
gemeint ist, wenn doch die eigentlichen rechtlichen Verpflich-
tungen im noch folgenden Gesetz enthalten sind. Auf diesen 
Punkt ist noch zurückzukommen. 

Gesetzesstil und Gesetzessprache sind nicht nur gesetzge-
bungstechnischer Natur.33 Der Stil kann über die öffentliche 
Wahrnehmung eines Gesetzes insgesamt ebenso entscheiden 
wie er für die Auslegung einzelner Bestimmungen relevant  
sein kann. Im Handbuch der Rechtsförmlichkeit, dem für die  

                                                      
33 Zum Ganzen grundlegend H. Triepel, Vom Stil des Rechts, 1947; zur Aktua-

lität eines entsprechenden Forschungsinteresses siehe die Einleitung in der 
Neuausgabe dieses Buches, A. Arnauld/W. Durner, in: Arnauld/Durner, 
Vom Stil des Rechts, 2007, S. V; J. Krüper, in: Funke/Krüper/Lüdemann 
(Hrsg.), Konjunkturen in der öffentlich-rechtlichen Grundlagenforschung, 
2015, S. 125 (140). Aus Sicht der Gesetzgebungslehre: H. Schneider, Gesetz-
gebung, 3. Aufl. 2002, § 13. 
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Bundesgesetzgebung maßgeblichen Anweisungswerk, ist ein 
umfangreicher Abschnitt allein der sprachlichen Gestaltung 
von Gesetzen und Rechtsverordnungen gewidmet.34 Sprache 
und Duktus des BayIntG sind ungewöhnlich, nicht nur in der 
Präambel. Die Wortwahl ist oft sehr blumig (Präambel: „tief 
eingewurzelt in Werte und Traditionen des gemeinsamen 
christlichen Abendlandes“, „Die demokratische Verfasstheit 
des Gemeinwesens bindet … alle Staatsgewalt an die Stimme 
des Volkes“, „Ganz Bayern ist geformt von gewachsenem 
Brauchtum, von Sitten und Traditionen.“). Die Präambel und 
die Zielbestimmung stellen das zu lösende Problem auf ganz 
bestimmte Weise ein, allein durch die Art und Weise ihrer 
Formulierung. Sie imaginieren fast schon eine Konstellation 
der Bedrohung, die von denjenigen ausgeht, die in Bayern eine 
„neue Heimat“ (Satz 11) gefunden haben. Eine „Überforderung“ 
des Landes soll vermieden werden (Art. 1 Satz 3). Das Gesetz 
betont die Differenz zwischen Fremden und denjenigen Men-
schen, die in Bayern leben. Art. 1 geht generell davon aus, dass 
Bayern für alle Migrantinnen und Migranten ein „zunächst 
fremde(s) und unbekannte(s) Land“ darstellt. Das stimmt für 
Flüchtlinge, nicht unbedingt aber für sonstige Migrantinnen 
und Migranten. Migranten benötigen Hilfe und Unterstützung 
(Art. 1). Die Semantik der Differenz und des Fremden transpor-
tiert auch der Begriff des „Gast- und Aufenthaltsstatus“ „die-
se(r) Menschen“, den das Gesetz in Art. 1 Satz 2 verwendet. 
Einen „Gaststatus“ gibt es im geltenden Aufenthaltsrecht nicht. 
Die Gesetzesformulierung ist sich dessen wohl grundsätzlich 
bewusst, wie der Umstand zeigt, dass der im Regierungsent-
wurf enthaltene Vorschlag „Gastrecht“ auf entsprechende  
Kritik hin zur jetzt geltenden Regelung modifiziert wurde.35 
Rechtlich ist der Verweis auf ein „Gastrecht“ oder einen „Gast-
status“ irreführend. Die starke aufenthaltsrechtliche Stellung, 

                                                      
34 hdr.bmj.de, Teil B, Abschn. 1.  
35 LT-Drs. 17/11362, S. 5.  
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die etwa mit einer Niederlassungserlaubnis einhergeht, wird 
durch diesen Begriff nicht abgebildet. Der Begriff des Gaststa-
tus verweist auf Nichtrechtliches: Ein Gast muss die Regeln des 
Gastgebers akzeptieren und ist auf dessen Wohlwollen ange-
wiesen. Das BayIntG überschreitet hier unter der Oberfläche 
die Grenze vom Recht zum Nichtrecht. Auch an anderer Stelle 
geschieht dies, wie noch zu zeigen ist (unter IV). 

So stellen sich bei der Lektüre des Gesetzes ganz bestimmte 
Assoziationen ein: Es gibt eine bayerische Gesellschaft, die 
durch eine feste kulturelle Identität geprägt ist und der sich 
Migrantinnen und Migranten gegenübersehen. Migration 
bringt vor allem Gefahren mit sich. Die trotz dieser Gefahren 
aufgenommenen Zuwanderer sollen sich an bestehende Gege-
benheiten anpassen. Es scheint, als ob der Gesetzgeber zwar 
einerseits bewusst die symbolische Funktion einer Präambel 
nutzen möchte,36 sich aber andererseits nicht im Klaren dar-
über ist, welche symbolische Wirkung dieser Präambel mit 
ihrem appellativen Duktus und ihrem Herausstellen von Tradi-
tion und bestehenden sozialen Strukturen zukommt. Diese 
Wirkung bleibt in den folgenden Bestimmungen des Textes 
präsent. Das Gesetz vermittelt damit, auch wenn es an man-
chen Stellen durchaus auf eine positive, konstruktive Gestal-
tung des Integrationsprozesses angelegt ist, in seiner Substanz 
die Botschaft, dass es auf Abwehr angelegt ist. 

IV. Ein Novum: Integrationspflicht  

1. Problemstellung 

Überzeugungen kann man nicht erzwingen. Nach der aufkläre-
rischen Rechtsphilosophie soll der Staat dies auch nicht versu-
chen. Das BayIntG stellt sich diesen beiden Erkenntnissen  
entgegen. Wie erwähnt, ist es ein Ziel des Gesetzes, eine 

                                                      
36 Dazu auch D. Thym, ZAR 2016, 241 (243). 
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Integrationspflicht aufzustellen. Ausländer sollen auf die Ach-
tung der Leitkultur verpflichtet und ihnen sollen Integrations-
anstrengungen abverlangt werden. Zwei Aspekte stehen dabei 
nebeneinander: der innere, gesinnungsmäßige Aspekt einer 
Anerkennung der Leitkultur und der äußere, das Verhalten 
betreffende Aspekt der Integrationsanstrengungen. Beides 
nimmt das Gesetz in das Visier, wie die Begründung des Regie-
rungsentwurfs zeigt. Darin ist ausdrücklich von dem Verlangen 
die Rede, dass die Migrantinnen und Migranten „mit Respekt 
und Akzeptanz auch in ihrem eigenen Verhalten“ auf die „in 
Bayern herrschende(n) Kulturprägung“ zugehen.37 

Bei genauerer Untersuchung des BayIntG ergibt sich  
allerdings ein verblüffender Befund: Die Integrationspflicht 
wird zwar eingangs des Gesetzes als Ziel formuliert, aber in  
den folgenden Bestimmungen nicht ausdrücklich als solche 
aufgestellt. Natürlich finden sich darin, angefangen mit der 
Präambel, Formulierungen, die normative Erwartungen zum 
Ausdruck bringen. Wie bereits erwähnt, geht die Präambel 
davon aus, dass jeder Einzelne zur Wahrung des Rechts  
und zur Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, Staat und 
Gesetzen verpflichtet ist. In Art. 3 Abs. 2 ist mit Blick auf Mig-
rantinnen und Migranten von dem von „ihnen abverlangte(n) 
Bemühen“ die Rede, sich mit Umgangsformen etc. vertraut zu 
machen. Art. 3 Abs. 4 spricht von einer Unterweisung durch 
Angebote, die an der Leitkultur orientiert sind. Aber eine  
ausdrückliche Pflicht, die Leitkultur anzuerkennen oder sich 
gemäß der Leitkultur zu verhalten, statuiert das Gesetz jeden-
falls im Zusammenhang mit Vorschriften, die sich an Migran-
tinnen und Migranten richten, nicht. Lediglich die Jedermann-
Bestimmungen der Art. 13 und 14 können in diesem Sinne  
interpretiert werden. Diese Vorschriften laufen im Ergebnis 
darauf hinaus, dass sie eine solche Verpflichtung – nun aber 
eben für alle Menschen – begründen. 

                                                      
37 LT-Drs. 17/11362, S. 13. 
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Dennoch unterscheidet das Gesetz zwischen Integrations-
förderung und Integrationspflicht. Bestimmte Ausländer sol-
len, wie erwähnt, nur von den Regelungen zur Integrationsför-
derung erfasst sein, Art. 2 Abs. 2. Die Gemeinden, Landkreise 
und Bezirke sollen die Migrantinnen und Migranten bei der 
Erfüllung ihrer Integrationspflichten unterstützen, Art. 9. Dass 
solche Pflichten bestehen, wird also vorausgesetzt. Aber welche 
dies sind, ist nicht klar. Die äußere Struktur des Gesetzes bildet 
die Unterscheidung von Integrationsförderung und Integrati-
onspflicht nicht ab. In Art. 3 ist von allgemeiner Integrations-
förderung die Rede. Letztlich findet sich aber in nahezu jeder 
Vorschrift (ausgenommen Art. 13, 14) in der Sache ein Bezug 
zur Förderung der Integration. In der Begründung des Regie-
rungsentwurfs werden als Beispiele für Integrationsförderung 
Art. 3 und Art. 4 Abs. 3 genannt.38 Für die privilegierten Aus-
länder der Gruppe 1, so weiter die Begründung, besteht keine 
„Pflicht zur Teilnahme an Integrationsmaßnahmen“. Sie wer-
den von den „durch dieses Gesetz begründeten gesonderten 
Pflichten“ nicht erfasst. Damit soll die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes Bayern gewahrt werden. Hinter diesen Erwä-
gungen steht vermutlich die Überlegung, dass die betreffenden 
Personen nicht durch eine Integrationspflicht von einem Auf-
enthalt in Bayern abgeschreckt werden sollen. Bei der Integra-
tionsförderung kommt es auf Freiwilligkeit an. Welche Vor-
schriften nun aber die Privilegierung der Gruppe 1 ausmachen, 
bleibt zunächst offen. Es ist erforderlich, einzelne Vorschriften 
genauer zu untersuchen. 

2. Analyse einzelner Regelungen 

Was sind also die Integrationspflichten des BayIntG; welchen 
normativen Charakter haben sie? Bei der Analyse des Bundes-
rechts ist es hilfreich, Pflichten zur Teilnahme an Integrati-
onsmaßnahmen und Integrationspflichten selbst zu unter-

                                                      
38 LT-Drs. 17/11362, S. 15. 
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scheiden. Dem können Anreize dazu, an solchen Maßnahmen 
teilzunehmen, sowie Anreize dazu, sich zu integrieren, an die 
Seite gestellt werden. Das Bundesrecht begründet keine Pflicht 
zur Integration. Den Ausgangspunkt bildet das bloße Recht zur 
Teilnahme am Integrationskurs, § 43 AufenthG. Der Kurs befä-
higt zu einem integrativen Verhalten. Die Pflicht zur Teilnah-
me an einem Integrationskurs nach § 44a AufenthG soll eben-
falls dazu befähigen, sich integrativ zu verhalten.39 Aber eine 
Pflicht, sich so zu verhalten, ist damit nicht verbunden. Einen 
Anreiz dazu, an einer Integrationsmaßnahme teilzunehmen 
und sich dadurch zur Integration zu befähigen, setzt § 8 Abs. 3 
AufenthG. Wenn jemand zum Besuch eines Integrationskurses 
verpflichtet war, dieser Pflicht aber nicht nachgekommen ist, 
hat dies nachteilige Konsequenzen bei der Entscheidung über 
die Verlängerung. Es ist fruchtbar, diese Unterscheidungen von 
Pflichten und Anreizen auf das BayIntG anzuwenden. 

Art. 3 wird, wie erwähnt, in der Begründung des Regie-
rungsentwurfs als Beispiel für eine Regelung der Integrations-
förderung genannt. Auch die Überschrift „Allgemeine Integra-
tionsförderung“ nimmt darauf Bezug. Allerdings wird in Art. 3 
Abs. 8 eine Bestimmung getroffen, die nicht zwischen Inte-
grationsförderung und Integrationspflicht unterscheidet, dabei 
aber praktisch erhebliche Auswirkungen haben kann. Darauf 
wird gesondert eingegangen (unter 3). 

Art. 4 regelt den integrationspolitisch zentralen Punkt des 
Erlernens der deutschen Sprache. Eine direkte Verpflichtung 
zum Erlernen der deutschen Sprache enthält das BayIntG 
nicht. Art. 4 Abs. 2 beschränkt sich auf eine Soll-Vorgabe. Die 
Bestimmung des Art. 4 Abs. 2 wird in der Begründung des 
Entwurfs so charakterisiert, dass sie keine „direkte Verpflich-

                                                      
39 Weitere Teilnahmepflichten wurden mit dem Bundesintegrationsgesetz 

(Gesetz vom 31.7.2016, BGBl. I 1939) eingeführt, zum einen im Kontext von 
sozialrechtlichen Ansprüchen: § 5b AsylbLG n. F., zum anderen im Aufent-
haltsrecht: § 44a Abs. 1 Satz 7 AufenthG n. F. 
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tung“ enthalte, sondern ein Ziel festlege.40 Doch ist nicht er-
sichtlich, welche rechtliche Bedeutung diesem Ziel zukommen 
soll. Auch von einer Obliegenheit ist die Rede, was ebenso 
wenig zu rechtlicher Klarheit beiträgt.41 Der Entwurf begründet 
die Zurückhaltung mit kompetenzrechtlichen Bedenken und 
mit den tatsächlichen Problemen, die eine solche Pflicht 
hervorrufen würde.42 Eine Integrationspflicht kann der Norm 
damit nicht zugeschrieben werden. 

Art. 4 Abs. 3 Satz 3 regelt die Erstattung von Förderkosten 
bei Nichterreichen des erwartbaren Sprachniveaus. Hier lässt 
sich die Zuordnung zur Integrationsförderung, die die Begrün-
dung des Regierungsentwurfs vornimmt, noch plausibilisieren. 
Offenbar geht es um Anreize bei der freiwilligen Wahrneh-
mung eines Angebotes. Wer das Angebot wahrnimmt, soll 
sich um einen Erfolg bemühen, damit der Kurs nicht umsonst 
angeboten wird. Natürlich ist diese Maßnahme zweischneidig: 
Dass einer Teilnehmerin droht, Förderkosten erstatten zu 
müssen, kann sie auch davon abschrecken, überhaupt an dem 
Kurs teilzunehmen. 

Auch die Befugnis zur Auferlegung von Dolmetscherkosten 
nach Art. 4 Abs. 4 kann als Aufstellung eines Anreizes ver-
standen werden43 Es handelt sich demnach nicht um eine 

40 LT-Drs. 17/11362, S. 16. 
41 LT-Drs. 17/11362, S. 17. 
42 LT-Drs. 17/11362, S. 16, unter Hinweis auf BVerfGE 98, 218 – Rechtschreibre-

form. 
43 Die Vorschrift soll Art. 23 BayVwVfG, wonach Deutsch Amtssprache ist, 

ergänzen. Unter anderem, aber nicht nur auf der Grundlage von Art. 23 
Abs. 2 BayVwVfG kann die Behörde verpflichtet sein, einen Dolmetscher 
heranzuziehen; verschiedene völker-, menschen- und grundrechtliche Vor-
gaben machen es dabei unter Umständen erforderlich, dass die Behörde 
die Kosten übernimmt (zum Ganzen H. Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs 
(Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz, 8. Aufl. 2014, Art. 23 Rn. 42 ff.). 
Art. 4 Abs. 4 BayIntG konkretisiert die insofern lückenhafte Regelung 
des Art. 23 BayVwVfG nicht etwa, sondern schafft einfach eine neue
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Regelung, die dem Ziel der Integrationspflicht zugeordnet wer-
den kann.  

Art. 5 Abs. 2 Satz 4 verpflichtet Eltern (ohne nähere Ein-
grenzung auf Migrantinnen und Migranten oder weitere Spezi-
fizierung innerhalb dieser Gruppe) dazu, dafür zu sorgen, dass 
ihr Kind im Kindergarten an der Sprachstandserhebung teil-
nimmt. Art. 5 Abs. 3 begründet für bestimmte Kinder die 
Pflicht, einen Vorschul-Sprachkurs zu besuchen. Eltern sind 
unter Umständen verpflichtet, an einem Gespräch über För-
dermaßnahmen und die Vorzüge des Kindergartenbesuchs 
teilzunehmen. Die genannten Pflichten sind nach Art. 5 Abs. 6 
bußgeldbewehrt. Nicht zuletzt deshalb könnte vermutet wer-
den, es handele sich um eine Maßnahme, die dem Bereich der 
Integrationspflicht zuzuordnen ist. Die Überschrift des ganzen 
Artikels ist aber Sprachförderung. In der Sache handelt es sich 
um Pflichten, deren Erfüllung den Adressaten zur Integration 
befähigt. Integration selbst gibt die Norm nicht vor. 

Nach alldem könnte vermutet werden, dass die Funktion 
des BayIntG mit Blick auf das Ziel der Integrationspflicht vor 
allem darin besteht, rhetorisch aufzurüsten. Es würde sich um 
symbolische Gesetzgebung handeln.44 Aber eine solche Ein-
schätzung liefe darauf hinaus, den bayerischen Gesetzgeber 
nicht ernst zu nehmen und die besondere Funktionsweise des 
Gesetzes zu verkennen. Die Staatsministerin Emilia Müller hat 
in den Beratungen betont, dass das Gesetz „kein reines Förder-

Erstattungsbefugnis. Diese ignoriert den Unterschied zwischen Heranzie-
hungs- und Kostentragungspflicht und ist tatbestandlich nicht determi-
niert. Beides ist mit Blick auf den Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes 
(dazu unten Abschnitt E) höchst bedenklich. 

44 Zu diesem Aspekt der Integrationsgesetzgebung D. Thym, ZAR 2016, 241 
(242); D. Thym, VVDStRL 76 (2017), i. E.; zum Problem der symbolischen 
Gesetzgebung B.-O. Bryde, Die Effektivität von Recht als Rechtsproblem, 
1993, S. 12 ff. 
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gesetz“ sein soll und den Integrationswillen einfordert.45 Es 
macht gerade die verfassungsrechtliche Problematik symboli-
scher Gesetzgebung aus, dass sie wegen der Gesetzesbindung 
aller staatlichen Gewalt nicht ohne weiteres als rechtlich be-
deutungslos angesehen werden kann. „Im Zweifel müssen wir 
davon ausgehen, dass der Gesetzgeber seine Gesetze ernst 
meint […].“46 Nicht zuletzt ist zu beachten, dass das BayIntG 
auch darauf abzielt, einer Überforderung der Leistungsfähig-
keit des Landes entgegenzuwirken (Art. 1 Satz 3). Dies ist nur 
möglich, wenn das Gesetz mit seinen Zielsetzungen rechtliche 
Wirksamkeit entfalten kann. 

3. Rechtliche Relevanz 

Das BayIntG bedient sich eines eigentümlichen, subtilen Me-
chanismus zur Statuierung von rechtlich fassbaren Integrati-
onspflichten. Er findet sich in einer Reihe von Normen (z. B. 
Art. 9, Art. 10 Abs. 1). Der Mechanismus besteht in der pau-
schalen Verknüpfung des Tatbestands der jeweiligen Norm mit 
den Integrationszielen des Art. 1. Besonders wichtig ist in die-
sem Zusammenhang die – eher versteckte – Regelung des Art. 3 
Abs. 8. Diese Bestimmung macht das BayIntG mit seinen bei-
den Zielen der Integrationsförderung und der Integrations-
pflicht für die gesamte Verwaltungstätigkeit der Behörden des 
Freistaates verbindlich. Zwar ist Art. 3, wie erwähnt, generell 
als eine Regelung der Integrationsförderung angelegt. Abs. 8 ist 
jedoch umfassend formuliert und lässt keine Begrenzung auf 
die Integrationsförderung erkennen. Vielmehr ist gleich zwei-
mal von den Integrationszielen des Art. 1 die Rede; Integrati-
onsförderung und Integrationspflicht sind die beiden Ziele, die 
in Art. 1 aufgestellt werden. 

                                                      
45 Vorläufiges Plenarprotokoll v. 8.12.2016, S. 71 (2. Lesung). Ähnlich in der 

ersten Lesung (Protokollauszug 74. Plenum, 1.6.2016, S. 2): es werde  
„gesetzlich festgeschrieben“, dass sich Zuwanderer integrieren müssten.  

46 B.-O. Bryde, Die Effektivität von Recht als Rechtsproblem, 1993, S. 19. 
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Um zu veranschaulichen, was das bedeutet, kann nach 
den beiden elementaren verwaltungsrechtlichen Aufgabenbe-
reichen unterschieden werden, Eingriffs- und Leistungsverwal-
tung.47 Zur Leistungsverwaltung: Bei der Entscheidung über die 
Vergabe von Förderungen darf der Staat Erwägungen zur Leit-
kultur einfließen lassen. Die Betroffenen müssen also akzeptie-
ren, dass Leistungsansprüche auf den Rahmen der Leitkultur 
beschränkt werden. Konkretisiert wird diese Einschränkung für 
Integrationsangebote in Art. 3 Abs. 2 und Abs. 4 sowie ergänzt 
für Wirtschaft und Rundfunk in Art. 10 und 11. In der Eingriffs-
verwaltung (d. h. vor allem im Polizei- und Sicherheitsrecht) 
müssen Migrantinnen und Migranten unter Umständen hin-
nehmen, dass belastende Maßnahmen mit dem Verweis auf die 
Leitkultur begründet werden. Vorstellbar ist die polizei- bzw. 
sicherheitsrechtliche Relevanz etwa so, dass mit dem BayIntG 
die Leitkultur als Rechtsgut der Bayerischen Rechtsordnung 
statuiert wird. Wer dagegen verstößt – wie auch immer – be-
gründet also eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Damit 
ist der Aufgabenbereich der Polizei- und Sicherheitsbehörden 
eröffnet (Art. 2 Abs. 1 PAG, Art. 6 LStVG). Je nach der einschlä-
gigen Befugnisnorm begründet die Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit, die aus dem Verstoß gegen die Rechtsordnung re-
sultiert, eine Handlungsmöglichkeit. So kann etwa nach Art. 16 
PAG ein Platzverweis erteilt werden, wenn in einem Verhalten 
eine Missachtung der Leitkultur zum Ausdruck kommt. Wer 
nicht in Lederhose oder Dirndl zum Münchener Oktoberfest 
geht, missachtet das bayerische Brauchtum – ein Platzverweis 
könnte für klare Verhältnisse sorgen. Dieses Beispiel ist nicht 
aus der Luft gegriffen, wie man vielleicht vermuten könnte: Ein 
Landtagsabgeordneter der Regierungsfraktion bekundete in 
der ersten Lesung des Gesetzes, wenn ein „dunkelhäutiger 
junger Bursche“ Niederbairisch spreche und in Lederhose zu 

47 Zur Unterscheidung nur H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
18. Aufl. 2011, § 1 Rn. 15 f.
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einem Volksfest komme, sei das „Vollintegration“.48 Im Kontext 
eines Gesetzes, das Integration zum Ziel erklärt, kann eine  
solche Aussage nicht als belanglos abgetan werden. Denkbar  
ist aber auch, dass eine anderweitig begründete Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit besteht und im Rahmen der Ermes-
sensausübung Aspekte der Leitkultur zu Lasten des Verant-
wortlichen herangezogen werden. Mit solchen Konsequenzen 
wird im Übrigen auch die Grenze des Schutzgutes der öffentli-
chen Sicherheit hin zum Schutzgut der öffentlichen Ordnung 
aufgelöst.  

Auf diese Weise begründet das BayIntG für die bayerischen 
Behörden die Legitimität eines Leitkultur-Vorbehalts, und dies 
sowohl für die Eingriffs- wie für die Leistungsverwaltung. Die 
Regelungstechnik ist, vorsichtig gesagt, kreativ: Ohne selbst 
Integrationspflichten zu statuieren, gibt das Gesetz das Ziel 
einer Integrationspflicht den Behörden für Ermessensentschei-
dungen vor. Auf diese Weise wird der Inhalt dieses Ziels – 
Art. 1: Achtung der Leitkultur, Integrationsanstrengungen – 
doch noch normativ relevant.  

Damit ist ein wichtiger Effekt verknüpft. Die Präambel und 
andere Bestimmungen des Gesetzes scheinen die Integrations-
pflicht zunächst als eine vorrechtliche Gesetzeserwartung an-
zusehen, vielleicht auch als moralische oder ethische Pflichten. 
Doch bleibt es nicht dabei. Gerade indem die Integrations-
pflicht in Vermittlung über die Zielbestimmung des Art. 1 als 
Tatbestandsmerkmal fungiert, indem weiter Art. 1 wiederum 
die Achtung der in der Präambel entwickelten Leitkulturidee 
aufgreift, und indem schließlich die Präambel ihrerseits jene 
bloßen Erwartungen benennt, ohne sie rechtlich weiter zu 
konkretisieren, transformiert das Gesetz gleichsam unter der 
Hand die vorrechtlichen Erwartungen in eine Rechtserschei-
nung. 

                                                      
48 Protokollauszug 74. Plenum, 1.6.2016, S. 19 (Josef Zellmaier). 
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Damit entsteht aber ein gravierendes Bestimmtheitsprob-
lem; zugleich wird fraglich, ob dieser Mechanismus dem 
Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes entspricht: Welche 
Pflichten zur Integrationspflicht zählen, sagt das BayIntG 
nicht. Es steht der Verwaltung anheim, die Pflichten im  
Rahmen von Förderprogrammen oder in konkreten – auch 
belastenden – Entscheidungen erst noch zu formulieren. Darauf 
ist noch einzugehen (unter E).  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das BayIntG entgegen 
dem ersten Anschein nicht selbst Integrationspflichten auf-
stellt, sondern der Verwaltung ermöglicht, anderweitig beste-
hende Rechte und Pflichten integrationsbezogen zu konkreti-
sieren. Eine genauere Bestimmung dieser Rechtsfolge ist nicht 
möglich, weil das BayIntG selbst sich einer entsprechenden 
Konkretisierung verwehrt. Zugleich ist klar, dass der Topos  
der Integrationspflicht nicht lediglich als eine Maßnahme  
symbolischer Gesetzgebung verstanden werden kann. 

V. Verhältnis zum Bundesrecht 

Das Verhältnis des BayIntG zum einfachen Ausländer-
Gesetzesrecht des Bundes ist insofern unproblematisch, als  
ein direkter Widerspruch zum AufenthG, zum AsylG oder  
zum Bundesintegrationsgesetz nicht erkennbar ist. Trotz des 
gleichlautenden Titels hat das Bundesintegrationsgesetz mit 
seinen Änderungen anderer Bundesgesetze einen Inhalt, den 
das BayIntG nicht berührt. Gleichwohl harmoniert das BayIntG 
nicht vollständig mit dem Bundesrecht. Es greift, wie erwähnt, 
in seinem Anwendungsbereich deutlich weiter aus, als der  
Regelungsanlass „Flüchtlingskrise“ erfordern würde. Daraus 
resultiert eine Schieflage, die das ganze Gesetz durchzieht. Das 
Bundesrecht ist durch die Unterscheidung von Flucht und Zu-
wanderung geprägt (AsylG einerseits, AufenthG andererseits). 
Damit sind Differenzierungen verbunden, die die komplizierte 
Architektur des deutschen und europäischen Ausländer- und 
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Asylrechts ausmachen. Integration ist aufenthaltsrechtlich 
weitgehend dem AufenthG zugeordnet. Erst in jüngerer Zeit 
wird für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive das Integrati-
onsziel in das Asylverfahren vorgelagert. Daran knüpft das 
BayIntG an, indem es Asylbewerber mit Bleibeperspektive ein-
bezieht, Art. 2 Abs. 2.49 Aber insgesamt werden, ausgehend von 
dem spezifischen Problem der sog. Flüchtlingskrise, Regelun-
gen für sämtliche Migrantinnen und Migranten, teilweise sogar 
für jedermann, aufgestellt. Zwar wäre es verfehlt, Flüchtlinge 
und sonstige Migranten dauerhaft getrennten Regelungsre-
gimes zu unterwerfen. Das BayIntG setzt aber mit seinem  
Instrumentarium an Rechten und Pflichten schon im Asylver-
fahren an, also recht früh. Damit wird der Umstand ignoriert, 
dass die meisten Flüchtlinge nicht dauerhaft in Deutschland 
bleiben wollen, sondern nach Wegfall der Fluchtursachen  
wieder in ihre Heimat zurückkehren wollen. 

                                                      
49 Daraus resultiert ein Problem für die Gesetzgebungskompetenz, das im 

Folgenden nicht weiter verfolgt wird: Die Entscheidung des Bundesgesetz-
gebers, die Integrationsförderung auf Asylbewerber mit Bleibeperspektive 
zu erstrecken, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Asylverfahren zum 
Teil sehr lange dauern. Die Erstreckung bildet damit gewissermaßen ein 
Korrelat zu den faktischen Grenzen der Verfahrensregelungen des AsylG. 
Daraus kann ein Argument für den abschließenden Charakter jedenfalls 
des Bundesflüchtlingsrechts geformt werden. Auf diesen Punkt wird, aller-
dings unter Absehung von den Besonderheiten des Flüchtlingsrechts, un-
ter C II näher eingegangen. 
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C. Gesetzgebungskompetenz 

Das Zuwanderungsgesetz von 2004 hat die Integrationsförde-
rung als eine Aufgabe identifiziert, die von Bund, Ländern und 
Kommunen wahrgenommen wird.50 Dahinter steht die zutref-
fende Auffassung, dass die Integration von Ausländern in der 
Gesetzgebung nicht ausschließlich dem einen oder anderen 
Verband zugewiesen werden kann und im Vollzug des Bundes- 
wie Landesrechts eigenständiges Gewicht bekommt. Daraus 
folgt aber nicht, dass die Gesetzgebungskompetenz der Länder 
für die Aufgabe der Integration unbegrenzt wäre.  

I. Grundsätze 

1. Die Bundeskompetenz(en) für Integration 

Relevant für die Integration von Ausländerinnen und Auslän-
dern kann wohl nahezu jeder Bereich der Rechtsordnung  
sein. Sozialrecht, Familienrecht, Religionsverfassungsrecht und 
nicht zuletzt Bildungsrecht entfalten starke Wirkungen für 
diesen Prozess.51 Fraglich ist, ob es einen eigenständigen Sach-
bereich der Integration überhaupt gibt. In den Katalogen des 
Grundgesetzes taucht ein entsprechender Kompetenztitel nicht 
auf. Die Einwanderung ist nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 GG dem 
Bund als ausschließliche Gesetzgebungskompetenz zugewie-
sen. Allerdings erfasst der Begriff der Einwanderung (vor allem 
aus historischen Gründen) weder Regelungen der Einreise  
und des Aufenthalts von Ausländern noch deren Integration.52  
Unstreitig greift für den Bereich der Integration die konkurrie-
rende Gesetzgebungskompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG 

                                                      
50 Entwurf Zuwanderungsgesetz, BT-Drs. 15/420, S. 87. 
51 Vgl. D. Thym, Migrationsverwaltungsrecht, 2010, S. 275. 
52 A. Funke, Bonner Kommentar, Stand: 10/2016, Art. 73 Abs. 1 Nr. 3 Rn. 27. 
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(Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer).53 Für 
Flüchtlinge kommt Art. 74 Abs. 1 Nr. 6 (Flüchtlinge und Ver-
triebene) hinzu.54 Bei der Zuordnung der Integration zu Art. 74 
Abs. 1 Nr. 4 GG dürfte es sich nicht um eine Zuordnung kraft 
Sachzusammenhangs, sondern um eine Auslegung der Begriffe 
des Aufenthalts sowie der Niederlassung handeln. Integration 
kann als eine Facette des Aufenthalts sowie der Niederlassung 
(selbständige und unselbständige Tätigkeit umfassend55) ange-
sehen und damit diesen Begriffen zugeordnet werden. Die  
genaue Reichweite dieser Kompetenz ist nicht einfach zu  
bestimmen. Sie kann nur Regelungen erfassen, die eine spezifi-
sche Verknüpfung mit Aufenthalt und Niederlassung haben, 
deren Schwerpunkt also nicht in anderen Sachmaterien liegt. 

2. Länderkompetenzen 

Die Kompetenz des Landesgesetzgebers für Integration speist 
sich in einer analytischen Auffächerung der Art. 30, 70 ff. GG 
aus drei verschiedenen Quellen.  

Erstens sind die integrationsrelevanten Aspekte bestehen-
der sachlicher Gesetzgebungskompetenzen der Länder (Bil-
dung, Schule, Kultur, Gefahrenabwehr) zu nennen. Klassische 
Ländermaterien, die integrationspolitisch relevant sein kön-
nen, sind danach die Schul-, die Bildungs- und die Kulturpoli-
tik.56  

                                                      
53 Vgl. M. Bothe, in: Denninger/Hoffmann-Riem/Schneider u.a. (Hrsg.), Al-

ternativkommentar zum Grundgesetz, Stand August 2002, Art. 74 Rn. 11; 
M. Rossi, DV 40 (2007), 383 (400). 

54 Zur nicht ganz einfachen Interpretation des Begriffs des Flüchtlings siehe 
nur S. Oeter, in: Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grund-
gesetz, Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 74 Rn. 50. 

55 S. Oeter, in: Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 
Bd. 2, 6. Aufl. 2010, Art. 74 Rn. 45. 

56 Vgl. M. Rossi, DV 40 (2007), 383 (401). 
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Zweitens kommen integrationsrelevante Aspekte der Ver-
waltungshoheit der Länder in Betracht. Die Länder sind nach 
der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes für den Vollzug 
der meisten Gesetze und so auch des Zuwanderungsrechts zu-
ständig (Art. 83, 84 GG). Die Befugnis zum Vollzug, eben die 
Verwaltungshoheit, umfasst auch die Kompetenz, den Vollzug 
durch Gesetze über Zuständigkeit, Organisation und Verfahren 
zu regeln.57 Die einschlägigen Regelungen können wiederum 
Auswirkungen auf die Integration haben.  

Drittens bleibt die aufenthalts- und niederlassungsspezifi-
sche Integration, die der konkurrierenden Gesetzgebung nach 
Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Art. 72 Abs. 2 GG zuzuordnen ist. 
Soweit der Bundesgesetzgeber von seiner Kompetenz nicht 
Gebrauch macht, haben die Länder die Möglichkeit, entspre-
chende Gesetze zu erlassen. 

Das Aufenthaltsgesetz regelt die Einreise, den Aufenthalt, 
die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern, wie 
es in der Zweckbestimmung des § 1 Abs. 1 Satz 3 heißt. Kapitel 
3 des Gesetzes, überschrieben mit „Integration“, konkretisiert 
dieses Ziel. Bei der konkurrierenden Gesetzgebung können die 
Länder zwar auf bestimmten Gebieten Gesetze erlassen, die 
vom Bundesrecht abweichen. Doch zählt der Kompetenztitel 
des Art. 74 Abs. 1 Nr. 4 GG nicht dazu, Art. 72 Abs. 3 GG. Wenn 
Integration der konkurrierenden Gesetzgebung zugeordnet 
wird, stellt sich die Frage, ob die Länder aufgrund der „soweit“-
Klausel des Art. 72 Abs. 2 GG Spielräume haben. Offenbar 
kommt es damit auf die Frage an, ob der Bundesgesetzgeber im 
AufenthG den Bereich der Integration abschließend geregelt 
hat. Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil, wie 
gesehen, andere Kompetenzen unvermeidlich Auswirkungen 
auf die Integration haben. Die Frage verdient vertiefte Behand-
lung (unter II 2). 

                                                      
57 Vgl. BVerfGE 105, 313 (339); näher A. Funke, VerwArch 103 (2012), 290. 
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II. Beurteilung des Gesetzes 

1. Unproblematisches 

Unproblematisch sind vor dem Hintergrund dieser Grundsätze 
Regelungen des BayIntG, die integrationspolitische Dimensio-
nen der bestehenden Länderkompetenzen betreffen. Zulässig 
sind damit etwa Regelungen, die die Integrationsförderung 
durch Bildung (etwa Art. 3 bis 8, Art. 15, 16) oder den Rundfunk 
(Art. 11) betreffen. Die Kompetenz für die gesetzliche Regelung 
der Staatsverwaltung bildet in Art. 9 (Kommunen) die Grund-
lage. Auch die Regelungen über Identitätsnachweise für  
Landesleistungen, Art. 12, können der Verwaltungshoheit der 
Länder zugeordnet werden, ebenso die Regelungen über den 
Integrationsbeauftragten und den Integrationsrat in Art. 15 und 
Art. 16. Auf Art. 13 und 14 wird noch eingegangen (unter F). 

2. Problemfall 1: Kompetenz für Integrationspflicht? 

Wie gezeigt, entfaltet die Zielsetzung des Art. 1, eine Integrati-
onspflicht aufzustellen, rechtliche Wirkung (siehe oben unter  
B IV). Besteht hierfür überhaupt eine Kompetenz des Landes-
gesetzgebers?  

Sofern das BayIntG Regelungen enthält, die der aufenthalts- 
und niederlassungsbezogenen Integration zuzuordnen sind, 
stellt sich die Frage, ob der Bundesgesetzgeber von seiner 
Kompetenz abschließend Gebrauch gemacht hat. Die Bundes-
regelung – noch einmal: im Kern die §§ 43-45 AufenthG (Integ-
rationskurs, Integrationsprogramm) ist durchaus rudimentär. 
Daraus könnte gefolgert werden, dass den Länder Platz für 
eigene Regelungen verbleibt.58 Allerdings darf der Landesge-

                                                      
58 Ein Problem ist dabei, dass sich der Anwendungsbereich des BayIntG mit 

dem Anwendungsbereich des AufenthG nicht deckt (siehe oben, B II). 
Jedenfalls insofern Ausländer nach § 1 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 1 AufenthG 
vom BayIntG erfasst sind, kommt es zu der Kollision, die für die folgenden 
Ausführungen relevant ist. 
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setzgeber in Anbetracht bestehender bundesrechtlicher Rege-
lungen solche Fragen nicht regeln, die der Bundesgesetzgeber 
bewusst nicht geregelt hat. Ein absichtsvolles Unterlassen einer 
Regelung schließt landesrechtliche Spielräume.59 Ob eine  
bundesrechtliche Regelung abschließend ist, hängt von einer 
Gesamtwürdigung des betreffenden Normenkomplexes ab.60 

Das AufenthG ist von dem Gedanken geprägt, Integration 
zu ermöglichen und zu fördern. § 1 Satz 4 AufenthG stellt all-
gemein das Ziel der Integration auf. Ursprünglich beschränkte 
sich das Gesetz auf das Fördern. Mit dem 1. Richtlinienumset-
zungsgesetz wurde im Jahr 2007 in § 43 Abs. 1 die Formulie-
rung „und gefordert“ eingeführt.61 Um die damit verbundene 
Änderung hervorzuheben, wurde auch die Überschrift der 
§§ 43 ff. von „Förderung der Integration“ geändert in „Integra-
tion“. Das „Fordern“ wurde in der Gesetzesbegründung darauf 
bezogen, dass von Ausländern verlangt wird, „eigene Anstren-
gungen zu ihrer Integration zu unternehmen“. Weiter heißt es: 
„Dazu gehört, ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu erwerben, das Gewaltmonopol des Staates zu achten, die 
Werteordnung des Grundgesetzes verbindlich anzuerkennen, 
sich zur Glaubens-, Religions- Meinungs- und Pressefreiheit 
sowie zur Gleichberechtigung von Mann und Frau zu beken-
nen.“62  

Nach wie vor steht allerdings die Förderung im Mittelpunkt 
des Gesetzes. § 43 AufenthG schafft das Angebot des Integrati-
onskurses. Gegenstand des Integrationskurses sind neben der 
deutschen Sprache Kenntnisse der Rechtsordnung, der Kultur 
und der Geschichte Deutschlands. Eine Pflicht zur Anerken-

                                                      
59 BVerfGE 98, 265 (300) – Bayerisches Schwangerenhilfeergänzungsgesetz. 
60 Zum Ganzen: BVerfGE 109, 190 (229). 
61 Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 

Europäischen Union v. 19.8.2007 (BGBl. I S. 1970; 2008 I S. 992); dazu 
T. Groß, ZAR 2007, 315 (318). 

62 BT-Drs. 16/5065, S. 177. 
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nung der Rechtsordnung (oder, kaum vorstellbar, der „Kultur“ 
Deutschlands) wird nicht formuliert. Eine Pflicht, sich zu  
integrieren, enthält das AufenthG nicht (siehe bereits unter 
B IV). Die Pflicht zur Teilnahme am Integrationskurs nach § 44 
AufenthG ist keine Integrationspflicht, sondern dient dazu, die 
Fähigkeit zur Teilhabe zu vermitteln. § 45 AufenthG (Integrati-
onsprogramm) erfasst nur „Integrationsangebote des Bundes 
und der Länder“. In § 75 Nr. 3 AufenthG ist nur von Integrati-
onsförderung und Integrationsangeboten die Rede. So bleibt 
der Aspekt des Forderns im AufenthG normativ leer. Das  
„Fordern“ ist letztlich nicht mehr als ein symbolischer Akt. 

Landesrechtliche Regelungen der Integrationsförderung 
wollte der Bundesgesetzgeber mit dem Aufenthaltsgesetz si-
cher nicht ausschließen. Die Länder werden in § 45 AufenthG 
ausdrücklich erwähnt. Diese Bestimmung verpflichtet den 
Bund, ein bundesweites Integrationsprogramm aufzustellen, 
das die Integrationsangebote von Bund, Ländern, Kommunen 
und privaten Trägern zusammenführt. Die Vorschrift ist für die 
Frage der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen nicht 
unmittelbar verwertbar, weil sie mit der Aufzählung ihrer vier 
Akteursgruppen die Unterscheidung von Bund und Ländern 
überspielt. Sie zeigt aber, dass Integration eine Aufgabe ist, die 
von verschiedenen staatlichen Stellen wahrgenommen werden 
kann. Die Länder sind insofern vor allem im Rahmen ihrer ge-
wöhnlichen Gesetzgebungszuständigkeiten für Bildung, Kultur 
etc. angesprochen. Angesichts des Verweises auf die Integrati-
onsangebote der Länder kann davon ausgegangen werden, dass 
das AufenthG den Integrationskurs nicht als einziges Instru-
ment der Integrationsförderung ansieht. Entsprechende Rege-
lungen des BayIntG sind insofern kompetentiell unbedenklich. 

Wenn aber die Förderung der Integration und die Schaffung 
von entsprechenden Angeboten im Vordergrund stehen, 
spricht eine starke Vermutung dafür, dass der Bundesgesetzge-
ber bewusst auf die Schaffung einer – egal wie stark ausgepräg-
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ten – Integrationspflicht verzichtet hat. Hier wird eine migrati-
onspolitische Grundentscheidung sichtbar, die sicherlich auch 
grundrechtlich motiviert ist: Das politische Ziel des Forderns 
und Förderns lässt sich nur mit einem eingeschränkten rechtli-
chen Instrumentarium erreichen. Neben den Angeboten stehen 
Erwartungen, aber keine Rechtspflichten. Das Bundesintegrati-
onsgesetz verfolgt diesen Ansatz weiter; es setzt Integrations-
anreize und gestaltet Angebote aus, aber verpflichtet nicht zur 
Integration. Dies gilt auch für die neue Wohnsitzregelung für 
anerkannte Flüchtlinge, § 12a AufenthG n. F. Zwar enthält bzw. 
ermöglicht sie Verpflichtungen, nämlich den Wohnsitz an  
einem bestimmten Ort zu nehmen oder nicht zu nehmen.63 
Aber ausweislich der ausdrücklichen Formulierung der Vor-
schrift dient dies immer noch der „Förderung“ einer nachhalti-
gen Integration. Dem „Fordern“ lässt sich diese in der Sache 
einschneidende Maßnahme nicht zuordnen. Das Bundesrecht 
ist damit durch den Grundsatz geprägt, dass über die Schaffung 
von Integrationsangeboten und die Setzung von Anreizen zur 
freiwilligen Integration hinaus integrationsspezifische Pflichten 
nicht bestehen sollen. Die Länder sind insoweit gesperrt. Auch 
für diese Regelungswirkung des Bundesrechts müssen die Vo-
raussetzungen des Art. 72 Abs. 2 GG gegeben sein. Es liegt je-
doch kein Anhaltspunkt dafür vor, dass sie nicht gegeben sind. 
Damit ist als Ergebnis festzuhalten: Mit der herausgearbeiteten 
schwachen Normativität des Ziels der Integrationspflicht (B IV) 
überschreitet der bayerische Landesgesetzgeber seine Kompe-
tenz. 

3. Problemfall 2: Widersprüchliche Regelungskonzepte 

In diesem Zusammenhang stellt sich noch ein zweites Problem. 
Aus der Verbindung von Bundesstaats- und Rechtsstaatsprin-
zip folgt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts, dass es dem Landesgesetzgeber untersagt ist, Regelun-

                                                      
63 Dazu näher M. Krajewski, VVDStRL 76 (2017), i. E. 
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gen zu treffen, die inhaltlich im Widerspruch zum Bundesrecht 
stehen. Die Länder dürfen nicht eine Widersprüchlichkeit  
der Rechtsordnung herbeiführen.64 Sie müssen vermeiden, dass 
in Bund und Ländern gegenläufige Regelungen gelten. Dieser 
Beurteilungsmaßstab ist vom eben behandelten Kompetenz-
problem zu trennen. Er betrifft nicht die Frage, wieweit die 
Kompetenz des Landesgesetzgebers reicht, sondern wie die 
bestehenden Landeskompetenzen ausgeübt werden.  

Es ist nicht ganz einfach, das BayIntG an diesem Maßstab 
zu messen und die Würdigung von der Frage zu unterscheiden, 
ob der Landesgesetzgeber seine Kompetenz überschritten hat. 
Der Gedanke, auf den die folgenden Überlegungen hinauslau-
fen, kann in einer ersten Annäherung so formuliert werden: 
Während das Kompetenzproblem die Einführung einer Integ-
rationspflicht betrifft, resultiert das nun zu erörternde Problem 
der Widersprüchlichkeit der Rechtsordnung aus dem Umstand, 
dass die Integrationsförderung – wie auch die Integrations-
pflicht – mit dem Vorbehalt einer Achtung der Leitkultur  
versehen wird. 

Sowohl bei der Schaffung eigener Sachgesetze als auch beim 
Erlass von Regelungen zum Vollzug des Bundesrechts dürfen 
die Länder die Regelungskonzeptionen des Bundesrechts nicht 

                                                      
64 BVerfGE 98, 83 (97) – Landesabfallgesetz; 98, 106 (118 ff.) – kommunale 

Verpackungssteuer. In dogmatischer Hinsicht ist der Grundsatz der Bun-
destreue entscheidend, überzeugend dazu T. Herbst, Gesetzgebungskom-
petenzen im Bundesstaat, 2014, S. 299. Die landesverfassungsrechtliche Sei-
te des Problems, die über das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit nach Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 BV greifbar wird, bleibt im Folgenden außer Betracht, da inso-
fern nur schwere und offenkundige Verstöße relevant sein können (vgl. 
VerfGH, Entsch. v. 21.12.2011, VerfGHE 64, 224 (228); VerfGH, Entsch. v. 
16.6.2015, BayVBl. 2015, 707 Rn. 43); das gilt auch für die Beurteilung der 
Frage, ob der Landesgesetzgeber die bundesrechtliche Kompetenzordnung 
des Grundgesetzes eingehalten hat (VerfGH, Entsch. v. 18.4.2002, VerfGHE 
55, 57 (64); VerfGH, Entsch. v. 15.5.2014, BayVBl. 2014, 688 Rn. 69; VerfGH, 
Entsch. v. 9.5.2016, BayVBl. 2016, 625 Rn. 117). 
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konterkarieren. Genau dies geschieht, indem das BayIntG in 
gewisser Hinsicht dem Integrationsbegriff selbst eine Richtung 
gibt, die mit der des Bundesrechts nicht übereinstimmt. Es  
gibt zwar keine Anhaltspunkte dafür, dass das BayIntG von 
dem bundesrechtlichen Begriffsverständnis (siehe unter A) 
abweicht. Insofern könnte sogar argumentiert werden, dass der 
Freistaat genau das gleiche Regelungskonzept wie der Bund 
verfolgt. Natürlich ist auch das BayIntG an Eingliederung und 
Teilhabe orientiert. Aber nicht das Was oder das Ob, sondern 
das Wie der Integration ist dabei das Problem. Indem die An-
erkennung der Leitkultur nicht nur als Ziel staatlicher Politik, 
sondern als eine an Ausländer gestellte Anforderung formuliert 
wird, bekommt ihre soziale, ökonomische und kulturelle Ein-
gliederung eine andere Ausrichtung. Sie müssen sich einseitig 
anpassen. In der sozialwissenschaftlichen Literatur wird dieses 
Integrationsverständnis als Assimilation bezeichnet.65 Es lässt 
sich von der auf wechselseitige Anpassung ausgerichteten Idee 
der Akkulturation unterscheiden, die den Mittelweg zwischen 
der rein auf Anpassung angelegten Assimilation und einem 
jede Anpassung ablehnenden strengen Multikulturalismus bil-
det.66 Daraus ergibt sich für das BayIntG ein verfassungsrecht-
liches Problem nicht etwa, weil die Eingliederung verpflichtend 
vorgegeben wird (Grundsatz des Forderns in Gestalt einer  
Integrationspflicht, dazu oben unter 2), sondern weil die  
Eingliederung, ob freiwillig oder verpflichtend, mit bestimmten 
Erwartungen verknüpft wird (Achtung der Leitkultur).67  

                                                      
65 F. Heckmann, Integration von Migranten, 2015, S. 75 ff. Dass die Erwartung 

jeder Rechtsbefolgung unumgänglich einen Assimilierungsdruck erzeugt, 
zeigt M. Kötter, in: Sahlfeld/Caroni/Chudozilov u.a. (Hrsg.), Integration 
und Recht, 2003, S. 31. 

66 Dieses Begriffsverständnis folgt M. Hildebrandt/P. Bendel, in: Bendel/  
    Hildebrandt (Hrsg.), Integration von Muslimen, 2006, S. 7 (12 f.). Für eine 

schwache Form des Multikulturalismus siehe etwa H. Bielefeldt, Menschen-
rechte in der Einwanderungsgesellschaft, 2007. 

67 Dabei stellt sich das an dieser Stelle nicht weiter zu verfolgende Problem, 
dass fraglich ist, wie bei einem auf Wechselseitigkeit bezogenen Verständ-
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Allerdings ist das BayIntG in diesem Zusammenhang nicht 
ganz eindeutig. Es gibt wenige Regelungen, die ein ausgewoge-
nes, an Akkulturation ausgerichtetes Integrationsverständnis 
durchaus erkennen lassen. So ist in Art. 3 Abs. 4 Satz 1 von ge-
genseitiger Rücksichtnahme und Toleranz die Rede, in Satz 3 
dieser Norm von der interkulturellen Sensibilität von Bevölke-
rung und Verwaltung. Aber im gleichen Absatz heißt es, dass 
Migrantinnen und Migranten in an der Leitkultur ausgerichte-
ten Angeboten „unterwiesen“ werden und ihnen die heimische 
Kultur, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nähergebracht 
wird (Satz 2). Art. 7 Abs. 1 benennt die interkulturelle Kompe-
tenz der Schülerinnen und Schüler; Art. 9 schließlich spricht 
vom wechselseitigen kulturellen Verständnis im Verhältnis von 
Gemeindeeinwohnern und Migrantinnen und Migranten. Doch 
diese wenigen Einschränkungen schlagen sich in den Integrati-
onszielen nicht nieder. Die Verpflichtung zur Anerkennung der 
Leitkultur ist nach Art. 1 Abs. 1 Satz 2 „unabdingbar“. Migran-
ten sollen ermutigt werden, sich zu unserem Land zu beken-
nen, Art. 3 Abs. 5 Satz 2. Maßnahmen der Integrationsförde-
rung werden nicht allgemein in Art. 1, aber im Zusammenhang 
mit konkreten Regelungen zur Förderung mit einem Leitkul-
turvorbehalt angereichert (Art. 3 Abs. 2, Art. 3 Abs. 3 Satz 2, 
Art. 3 Abs. 4 Satz 2, Art. 6 Satz 1). Hinzu kommen diejenigen 
Bestimmungen, die allgemein die Integrationsziele des Art. 1 in 
Bezug nehmen und damit eine Orientierung an der Leitkultur 
einschließen. Somit entscheidet sich der Gesetzgeber des 
BayIntG für ein qualifiziertes Regelungskonzept der Integrati-
onsförderung und der Integrationspflicht. Qualifizierendes 
Element ist eine Orientierung an der Leitkultur. Es gibt dem 
Gesetz eine assimilatorische Grundtendenz. 
  

                                                                                                               
nis von Integration die Seite der Aufnahmegesellschaft überhaupt gesetz-
lich geregelt werden kann.  
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Genau diese Tendenz steht im Widerspruch zum Rege-
lungskonzept des Bundes. Das Bundesrecht geht davon aus, 
dass Integration ein Prozess der wechselseitigen Anpassung ist. 
In der Begründung des Zuwanderungsgesetzes heißt es:68 

„Integration beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit und 
des Austauschs zwischen dem zuziehenden Ausländer und der 
ihn aufnehmenden Gesellschaft. Der Zuzug aus dem Ausland 
führt nicht nur für den Ausländer zur Notwendigkeit, sich in 
einer neuen und ungewohnten Umgebung einzuleben, sondern 
fordert auch von der Gesellschaft zusätzliche Hilfen zur Orien-
tierung.“ 

Assimilation wird vom Integrationsverständnis des Auf-
enthG also gerade nicht abgedeckt.69 Das AufenthG schließt 
die Vorgabe einer Leitkultur aus.70 Hinter diesem interpretati-
ven Ergebnis steht eine weitere migrationspolitische Grundent-
scheidung des Bundesgesetzgebers: Zuwanderungssteuerung 
rückt die Gesinnung von Zuwandernden erst und nur bei der 
Einbürgerung in den Blick, worauf gleich noch näher einzuge-
hen ist (unter D I). Selbst dann aber spielen kulturelle Prägun-
gen keine Rolle. Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsgesetz 
tasten die kulturelle Identität der Zuwandernden nicht an. Die-
se Grundentscheidung kann als Ausdruck einer sanften Integ-
rationspolitik angesehen werden, die den Pluralismus ethischer 
und moralischer Vorstellungen und die Vielfalt kultureller 
Eigenheiten akzeptiert; jedenfalls sieht sie diese nicht als  
Gegenstand des Migrationsrechts an. Auch das Bundesintegra-
tionsgesetz ist hiervon nicht abgerückt. Die Vorgabe einer  

                                                      
68 Begründung Zuwanderungsgesetz, Gesetzentwurf der Bundesregierung für 

ein Zuwanderungsgesetz, BT-Drs. 15/420, S. 86; dazu auch M. Burgi, DVBl. 
2016, 1015 (1017). 

69 J. Eichenhofer, Begriff und Konzept der Integration im Aufenthaltsgesetz, 
2013, S. 279; H. Bolat, Integration als Leitbild im deutschen Migrations-
recht, 2016, S. 45; K. Schneider, ZAR 2011, 8 (11). 

70 J. Eichenhofer, Begriff und Konzept der Integration im Aufenthaltsgesetz, 
2013, S. 279. 
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Leitkultur steht im Gegensatz zu einem solchen Modell. Sie 
erscheint als Integration mit der Brechstange und steht für eine 
andere – nun ist der Begriff angebracht – Kultur der Zuwande-
rung. Der Bund wollte eine assimilatorische Kultur bislang  
gerade ausschließen. Dass das BayIntG mit der Orientierung an 
einer Leitkultur eine andere Zuwanderungskultur begründet, 
ist Ausdruck eines Regelungskonzepts, das im Widerspruch 
zum Bundesrecht steht. Dies ist nach den Grundsätzen des 
Rechtsstaats und des Bundesstaats unzulässig. 
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D. Die (Problematik einer) Leitkultur 

Das BayIntG wagt also einen Schritt, den das Bundesrecht bis-
lang bewusst nicht gegangen ist. Die Achtung einer deutschen 
bzw. bayerischen Leitkultur wird auf bestimmte Art und Weise 
rechtlich verbindlich gemacht. Dieser Schritt wirft auch unab-
hängig von der Gesetzgebungskompetenz eine Reihe von Fra-
gen auf. Sie hängen damit zusammen, dass nicht so recht klar 
ist, was „unabdingbare Achtung der Leitkultur“ (Art. 1 Satz 2) 
eigentlich heißt. 

I. Bekenntnisse im geltenden Recht 

Wer als Deutsche oder Deutscher geboren wird, muss sich 
nicht zu seinem Staat und dessen Verfassung bekennen.71 Das 
Grundgesetz gewährt „Freiheit ohne Identifikationspflicht“.72 
Das Grundrecht der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG ge-
währleistet innere Distanz zum Gemeinwesen. Das Bundesver-
fassungsgericht hat dies prägnant und mit erkennbarem Be-
wusstsein für die Schwierigkeiten, die mit diesem Umstand 
einhergehen, ausgeführt:  

„Die Bürger sind rechtlich nicht gehalten, die Wertsetzungen 
der Verfassung persönlich zu teilen. Das Grundgesetz baut 
zwar auf der Erwartung auf, dass die Bürger die allgemeinen 
Werte der Verfassung akzeptieren und verwirklichen, erzwingt 
die Werteloyalität aber nicht. Die Bürger sind daher auch frei, 
grundlegende Wertungen der Verfassung in Frage zu stellen, 
solange sie dadurch Rechtsgüter anderer nicht gefährden. Die 
plurale Demokratie des Grundgesetzes vertraut auf die Fähig-

                                                      
71 Dazu näher A. Funke/M. Tauschek, in: Rohe/Khorchide/Engin u.a. (Hrsg.), 

Handbuch Christentum und Islam in Deutschland, 2014, S. 797 (815 f.). 
72 H. Dreier, Rechtswissenschaft 2010, 11 (28). 
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keit der Gesamtheit der Bürger, sich mit Kritik an der Verfas-
sung auseinander zu setzen und sie dadurch abzuwehren.“73 

Eine Grenze bilden insoweit erst die Mechanismen der 
„streitbaren Demokratie“, d. h. die Verwirkung von Grundrech-
ten (Art. 18 GG), das Vereinsverbot (Art. 9 Abs. 2 GG) und das 
Parteiverbot (Art. 21 Abs. 2 GG). Nur Beamte sind auf der 
Grundlage von Art. 33 Abs. 5 GG verpflichtet, die Verfassung zu 
achten und für sie einzutreten.74 

Dem Migrationsrecht sind hingegen Bekenntnisse nicht 
fremd. Der Anspruch auf Einbürgerung nach Art. 10 StAG be-
steht nur, wenn die betreffende Person sich zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung bekennt (Abs. 1 Nr. 1). Verlangt 
wird also nicht ein Bekenntnis insgesamt zur Verfassung, son-
dern nur zu ihren Kernbestandteilen, im Hinblick auf die das 
Grundgesetz gesellschaftliche Bestrebungen zu ihrer Änderung 
nicht akzeptiert. Zum Beispiel zählt die Achtung der Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau nicht zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung.75 Umstritten ist zudem, ob es tat-
sächlich auf innere Zustimmung oder nur auf die äußere 
Erklärung der Zustimmung ankommt.76 Im Aufenthaltsrecht 
werden Bekenntnisse jedoch nicht verlangt. Die Erteilung der 
Niederlassungserlaubnis erfordert lediglich Grundkenntnisse 
der deutschen Rechts- und Gesellschaftsordnung (§ 9 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 8 AufenthG). Einzig die Verlängerung der Aufent-
haltserlaubnis nach § 8 Abs. 3 AufenthG ist integrationspoli-
tisch aufgeladen.  

                                                      
73 BVerfG (K), Beschl. v. 24.3.2001, 1 BvQ 13/01, NJW 2001, 2069 (2070); bestä-

tigt in BVerfGE 124, 300 (320). 
74 BVerfGE 39, 334 (346). 
75 Vgl. die Definition in BVerfGE 2, 1 (12 f.). 
76 F. Geyer, in: Hofmann (Hrsg.), Ausländerrecht, 2. Aufl. 2016, § 10 StAG 

Rn. 11. 
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II. Analyse des Gesetzes 

Bei einer Analyse des BayIntG empfiehlt es sich, verschiedene 
Dimensionen der individuellen Gesinnung und einer darauf 
bezogenen staatlichen Politik zu unterscheiden. Sie spiegeln 
verschiedene Bereiche des Normativen wieder, die Ethik und 
die Moral. Während die Ethik (nicht im Sinne einer Theorie 
der Moral, sondern eines Bereichs des Normativen) die Frage 
betrifft, was ein gutes Leben ausmacht, hat die Moral diejeni-
gen Pflichten zum Gegenstand, die Menschen gegenüber ande-
ren Menschen haben.77 Dabei können noch persönliche Moral 
– was schuldet jeder als ein Individuum anderen – und politi-
sche Moral – was schulden wir alle zusammen anderen als Ein-
zelnen – unterschieden werden. Die eben unter dem Stichwort 
der Bekenntnisse skizzierten Grundsätze des deutschen Verfas-
sungsstaats haben vor allem die Auffassungen der Einzelnen 
über die politische Moral im Blick; der Staat soll eine Anerken-
nung der Grundsätze, die ihn tragen, nicht einfordern dürfen. 
Ein Bezug auf die anderen beiden Bereiche des Normativen – 
Ethik, persönliche Moral – ist in diesen Grundsätzen nicht  
erkennbar, aus verschiedenen Gründen. Die persönliche Moral 
liegt gewissermaßen a priori außerhalb des Bereiches politi-
scher Herrschaft; sie hat nun einmal einen ganz anderen  
Gegenstand. Für die Ethik schimmert hier bereits der noch zu 
behandelnde Grundsatz der ethischen Neutralität des Staates 
auf, der erklärt, warum sich die Rechtsordnung zu den ethi-
schen Einstellungen der Einzelnen gar nicht erst verhält.  

Das BayIntG geht über den insoweit zwischen Ethik, per-
sönlicher Moral und politischer Moral einerseits, staatlicher 
Intervention andererseits abgesteckten Rahmen hinaus. Es 

                                                      
77 Dieses Verständnis ist trotz nicht einheitlicher Verwendungsweise der 

Begriffe weit verbreitet, siehe nur die Nachweise bei S. Huster, Die ethische 
Neutralität des Staates, 2002, S. 6. Die Darstellung im Text folgt insbeson-
dere der Begrifflichkeit bei R. Dworkin, Gerechtigkeit für Igel, 2012, S. 553 
ff. 
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adressiert ethische Überzeugungen ebenso wie Einstellungen 
der persönlichen und politischen Moral. Die in der Präambel 
unter dem Begriff der Leitkultur zusammengefasste „kulturelle 
Grundordnung“ der Gesellschaft wird mit Merkmalen be-
schrieben, die allen drei Bereichen entstammen. Genannt wer-
den Grundrechte, Gesetze und Verfassung – politische Moral; 
Solidarität mit Schwächeren als Gebot für den Einzelnen – per-
sönliche Moral; die Verpflichtung eines jeden, Verantwortung 
für sich selbst zu übernehmen – Ethik.  

Verwiesen wird aber auch auf Brauchtum, Sitten und Tradi-
tionen. Dieser Verweis bereitet besondere Schwierigkeiten bei 
der Auslegung, weil damit drei ganz verschiedene Dinge – und 
womöglich alle zugleich – gemeint sein können: Es kommt  
die Folklore vor allem ländlich geprägter Lebensweisen in Be-
tracht, die mit bestimmten Kleidungen, Musizierweisen, Fes-
ten, Mundart sowie Ess- und Trinkgewohnheiten einhergehen. 
Zu den Sitten zählen aber auch bestimmte Normen des zwi-
schenmenschlichen Verhaltens, die nicht der Ethik oder Moral 
zuzuordnen sind, sondern einfach sozial praktiziert werden, 
wie etwa Konventionen bei der Begrüßung. In philosophischer 
Hinsicht klingt in der Norm ein bestimmter Modus der Be-
gründung ethischer und moralischer Anforderungen an: Hand-
lungsnormen werden durch bloßen Verweis darauf begründet, 
dass sie schon immer gegolten haben. Dieser Begründungsmo-
dus steht im Gegensatz zu rationalen Begründungsformen, 
d. h. eine Überzeugungsbildung, die auf eine intersubjektiv 
ausgerichtete Anerkennung von Gründen ausgerichtet ist.  

Dieses totalisierende Ausgreifen des Gesetzes auf sämtliche 
Einstellungen und Überzeugungen, wobei nicht einmal All-
tagskonventionen ausgespart werden, hat erhebliche Folgen. 
Dies sei an einem Beispiel erörtert. Satz 3 der Präambel erklärt 
die Gleichberechtigung aller Menschen zu einer tragenden 
Grundlage unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung. Satz 13 
nimmt diese Idee in das Konzept der Leitkultur auf, so dass sie 
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auf verschiedene Weise normativ relevant wird, nicht zuletzt 
über das Integrationsziel des Art. 1. Migrantinnen und Migran-
ten müssen also die Idee der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau billigen, und zwar in zwei Hinsichten, wie aus dem 
Verweis auf die Rechtsordnung einerseits, die Gesellschafts-
ordnung andererseits folgt: als einen Grundsatz der Verfassung 
(= politische Moral) und zugleich der persönlichen Lebensfüh-
rung (= persönliche Moral). Somit verlangt das Gesetz mehr, 
als für die Einbürgerung erforderlich ist. Ein anderes Beispiel 
ist Art. 3 Abs. 2. In dieser Vorschrift wird, die Benennung in  
der Präambel fortführend, die Erwartung formuliert, dass  
Ausländer sich hiesige Umgangsformen, Sitten und Gebräuche 
aneignen. Davon ist vor allem die persönliche Lebensführung 
betroffen. 

Die Ausrichtung an einer Leitkultur ist verfassungsrechtlich 
in mehrfacher Hinsicht problematisch. Den Ausgangspunkt der 
Beurteilung bilden die Grundrechte. Der einschlägige verfas-
sungsrechtliche Prüfungsmaßstab lässt sich nicht ohne weite-
res auf eine einzelne bestimmte Norm verdichten. Es kommt 
darauf an, wie die Behörden des Freistaates im konkreten Fall 
die Leitkultur normativ relevant werden lassen – etwa im Rah-
men des Art. 3 Abs. 8 – und welches Element der Leitkultur 
dabei mobilisiert wird. Die Verpflichtung, die Leitkultur zu 
achten, greift je nach den konkreten Umständen in das Grund-
recht der Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 110 BV) oder 
der Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG, Art. 107 BV) ein. Denk-
bar sind sogar Beeinträchtigungen der Menschenwürde (Art. 1 
Abs. 1 GG, Art. 100 BV). Das Interesse von Ausländern, sich ihre 
staatsbürgerliche und kulturelle Identität bewahren zu können 
und nicht zu einem völligen Aufgehen in den deutschen  
Lebensumständen und -gewohnheiten verpflichtet zu werden, 
ist durch diese Grundrechte geschützt.78 Schließlich darf auch 
Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG mit Blick auf eine Diskriminierung  

                                                      
78 BVerfGE 76, 1 (53). 
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wegen religiöser und politischer Anschauungen nicht vernach-
lässigt werden. Eingriffe in die genannten Freiheitsrechte sind 
nicht per se ausgeschlossen. Das „Recht, sich nicht zu integrie-
ren“,79 gewährt eine absolute Rechtsposition gegenüber der 
Verwaltung nur, wenn keine integrationsspezifischen Regelun-
gen gelten. Es ist gesetzgeberischer Einschränkung zugänglich, 
sofern die speziellen Rechtfertigungsanforderungen des be-
troffenen Grundrechts gewahrt werden. 

Die Eingriffsqualität der Regelungen des BayIntG könnte in-
sofern bezweifelt werden, als die Achtung der Leitkultur jeweils 
erst bei konkreten Maßnahmen praktisch relevant wird. Aber 
solche Eingriffe werden, wie eben gezeigt, durch das Gesetz 
nun einmal ermöglicht. Jenseits von Grundrechtseingriffen ist 
zudem die objektiv-rechtliche Dimension der Meinungsfrei-
heit, der Religionsfreiheit und anderer Grundrechte einschlä-
gig. Wenn staatliche Angebote inhaltlich an einer Leitkultur 
ausgerichtet sind (vgl. z. B. Art. 3 Abs. 4 Satz 2), kann dies  
unabhängig von einer Eingriffsqualität der Maßnahme grund-
rechtlichen Rechtfertigungsbedarf auslösen. 

Bei der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung der Grund-
rechtseingriffe, die mit dem BayIntG einhergehen, ist als 
Schranken-Schranke vor allem das Bestimmtheitsgebot von 
besonderem Interesse. Um allerdings eine gesetzliche Regelung 
mit Blick auf diese Maßstäbe würdigen zu können, muss klar 
sein, welche Wirkungen sie hat. Für das BayIntG bedeutet dies, 
dass zumindest eine ungefähre Vorstellung davon bestehen 
muss, welchen Inhalt der Begriff der Leitkultur hat. Ein gewis-
ser Gehalt ist in denjenigen Beschreibungen erkennbar, die die 
Präambel enthält. Ob dieser Gehalt dem Bestimmtheitsgebot 
genügt, muss allerdings noch erörtert werden (unter E). 

                                                      
79 Vgl. M. Rossi, DV 40 (2007), 383 (397); J. Gundel, in: Isensee/Kirchhof 

(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
Bd. IX, 3. Aufl. 2011, § 198 Rn. 80. 
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III. Die ethische Neutralität des Staates 

Die grundrechtliche Problematik, die das BayIntG hervorruft, 
kann nun anhand einzelner Grundrechtseingriffe näher geprüft 
werden. Sie lässt sich zunächst aber auch – nicht zuletzt, um 
die Dinge etwas zu vereinfachen – auf einen Punkt bringen: 
Das Gesetz berührt den Grundsatz der ethischen Neutralität 
des Staates. Dieser Grundsatz darf mit dem allgemeinen 
Grundsatz staatlicher Neutralität nicht verwechselt werden. 
Staatliche Neutralität im allgemeinen Sinne bedeutet, dass  
Einflussnahmen von Staatsorganen auf die Prozesse politischer 
Willensbildung im Volk untersagt sind.80 Richter müssen  
Gewähr für Objektivität und Neutralität bieten.81 Schließlich ist 
der Staat zur Neutralität in religiösen und weltanschaulichen 
Angelegenheiten verpflichtet.82 Diese Dimensionen staatlicher 
Neutralität werden durch das BayIntG durchaus auch berührt. 
So bezieht sich Satz 2 der Präambel auf die Werte des christli-
chen Abendlandes unter Berücksichtigung jüdischer Einflüsse. 
Nach Art. 6 Satz 1 soll sich die frühkindliche Bildung an der 
christlich-abendländischen Kultur orientieren. Aber an dieser 
Stelle soll nicht vertieft werden, ob die Regelungen des BayIntG 
dem Grundsatz der religiös-weltanschaulichen Neutralität des 
Staates entsprechen.  

Ethische Neutralität meint etwas anderes: Der Staat soll sich 
gegenüber den Auffassungen davon, was ein gutes Leben aus-
zeichnet, neutral verhalten.83 Politische Herrschaft muss die 
ethischen Vorstellungen des einzelnen gleich achten.84 Indem 

                                                      
80 Vgl. H. Dreier, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. II: Art. 20-82, 3. Aufl. 

2015, Art. 20 (Demokratie) Rn. 76. 
81 H. Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. III: Art. 83-146, 

2. Aufl. 2008, Art. 101 Rn. 41. 
82 M. Morlok, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. III: Art. 83-146, 2. Aufl. 

2008, Art. 140 GG Rn. 36. 
83 Dazu umfassend S. Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2002. 
84 Vgl. R. Dworkin, Gerechtigkeit für Igel, 2012, S. 558, 624 ff. 
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das BayIntG kulturelle Angelegenheiten berührt, erfasst es 
auch die Lebensführung von Menschen. Es bezieht sich inso-
fern darauf, welche Werte diese Menschen anerkennen und 
welche Ziele sie in ihrem Leben verfolgen.  

Natürlich ist der liberale Verfassungsstaat selbst insofern 
nicht neutral, als der Wert der gleichen Freiheit aller in ihn 
eingelassen ist. Aber jenseits dieser axiologischen Prädetermi-
nation, oder anders gesagt: innerhalb des Systems der gleichen 
Freiheiten, ist dem Staat die Bevorzugung bestimmter kulturel-
ler, ethischer oder religiöser Auffassungen untersagt. Gleich-
wohl ist die Reichweite des in der Idee ethischer Neutralität 
zum Ausdruck kommenden Merkmals liberaler Verfassungs-
staatlichkeit umstritten. Die eingangs dieser Abhandlung er-
wähnte Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus 
betrifft unter anderem gerade die Frage, ob und inwieweit das 
Recht ethisch neutral sein kann.85 Wie bereits erwähnt, bezieht 
das BayIntG in gewisser Hinsicht selbst Stellung in dieser  
Debatte. Doch auch wenn die Bedeutung der Neutralität  
philosophisch umstritten ist, so kann doch davon ausgegangen 
werden, dass Kerngehalte des Grundsatzes gerade über die 
Grundrechte abgesichert sind. Die konkrete dogmatische Form 
dieser Absicherung wirft weitere Fragen auf, die an dieser  
Stelle dahingestellt bleiben müssen.86 Für den vorliegenden 
Zusammenhang ist ausreichend, dass sich unter dem Aspekt 
der Neutralität die Schutzbereiche insbesondere der Meinungs- 
und der Religionsfreiheit schärfen lassen. Die dezidiert nicht-
neutrale Ausrichtung des BayIntG an einer Leitkultur be-
einträchtigt diese Grundrechtsgewährleistungen. Nun könnte 
überlegt werden, ob die Definition der Leitkultur als „Grund-
                                                      
85 Vgl. R. Forst, Kontexte der Gerechtigkeit, 1996, S. 55 ff.; J. Habermas, in: 

ders., Die Einbeziehung des Anderen, 1999, S. 237 (252 ff.); S. Huster, Die 
ethische Neutralität des Staates, 2002, S. 23 ff. 

86 S. Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2002, S. 652 ff.; kritisch 
A. Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 2004, 
S. 464 ff. 
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ordnung“ – Präambel, Satz 13 – vielleicht so zu verstehen ist, 
dass sie gerade das notwendige Maß an Neutralität wahren soll. 
Es würde an eine Kultur appelliert werden, die allen Lebens-
formen gemeinsam ist. Aber diese Deutung der Leitkultur 
misslingt schon mit Blick auf diejenigen, die bereits in Bayern 
leben. Hinreichend abstrakt ist die Bestimmung nicht: Längst 
nicht alle, die in Bayern leben, teilen die Traditionen des ge-
meinsamen christlichen Abendlandes (Präambel, Satz 1), eben-
so wenig das gewachsene bayerische Brauchtum sowie damit 
verbundene Sitten und Traditionen (Präambel, Satz 9). Sofern 
diese Dinge nicht nur Folklore betreffen sollen, wovon nicht 
ausgegangen werden kann, berühren sie die je individuellen 
Auffassungen davon, was ein gutes und gelungenes Leben 
ausmacht. Man fühlt sich an den Satz des bayerischen Kabaret-
tisten Gerhard Polt erinnert: Jeder hat das Recht, sich zur 
Mehrheit zu bekennen und sich anständig zu benehmen.87 

Gegen ein Verständnis der Neutralität des Staates, das in-
soweit staatlicher Tätigkeit eine Grenze zieht, könnte einge-
wendet werden, dass der Verfassungsstaat verpflichtet sei, eine 
kulturelle Identität zu wahren.88 Aber abgesehen davon, dass 
diese Auffassung wiederum vor dem Problem steht, den Inhalt 
dieser Identität nur vage angeben zu können: Sie bestreitet  
gar nicht, dass Grundrechte es auch ermöglichen, sich nicht 
„kulturadäquat“ zu verhalten.89 So gesehen, entziehen sich  
kulturelle Prägungen dann doch staatlicher Festlegung. Das 
BayIntG ignoriert diese Erkenntnis. 

Nun könnte schließlich noch darauf abgestellt werden, dass 
demokratische Gesetzgebungsprozesse stets auch Arenen ethi-
scher Selbstverständigung der Staatsbürger sind, ohne damit 

                                                      
87 G. Polt, Von Heimat und Geschichte, 2012, S. 62. 
88 A. Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 2004, 

S. 406 ff. Skeptisch zum diesem Ansatz W. Kluth, DVBl. 2016, 1081 (1084). 
89 A. Uhle, Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 2004, 

S. 309 ff. 
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schlicht gleichgesetzt werden zu können.90 Das Verfahren zur 
Verabschiedung des BayIntG wäre als Ausdruck einer Diskussi-
on darüber zu begreifen, was die von den bayerischen Bürge-
rinnen und Bürger geteilte Lebensform ausmacht. Dieser  
Deutung wird man ihre Plausibilität nicht von vorneherein 
abstreiten können. Aber gerade für den vorliegenden Zusam-
menhang versagt sie: Die vom BayIntG adressierten Migrantin-
nen und Migranten haben als Nicht-Deutsche gleichsam per 
definitionem – erinnert sei an die restriktive, aber plausible 
Rechtsprechung des BVerfG zu politischen Mitwirkungsrech-
ten von Ausländern91 – keine politische Teilhaberechte. Ihre 
Vorstellungen davon, was ihr Leben ausmacht, konnten damit 
nicht auf die gleiche Weise Eingang in das Gesetzgebungsver-
fahren finden wie bei Deutschen. Dieser Umstand deutet im 
Übrigen darauf hin, dass der Staat bei ethisch imprägnierten 
Rechtsnormen aus demokratietheoretischer Sicht im Migrati-
onsrecht gerade besonders zurückhaltend verfahren sollte.  

Mithin ist festzuhalten: Auch in ihrer nur grob umrissenen 
Form, die die Verpflichtung auf eine Leitkultur in der Präambel 
des BayIntG erhält, steht sie im Widerspruch zum Grundsatz 
der Neutralität des Staates.  

                                                      
90 Vgl. J. Habermas, in: ders., Die Einbeziehung des Anderen, 1999, S. 237 

(254). 
91 BVerfGE 83, 37; 83, 60; näher dazu C. Walter, VVDStRL 72 (2013), 1 (38); 

K. Gärditz, VVDStRL 72 (2013), 49 (89); A. Funke, in: Neuhaus (Hrsg.),  
Zuwanderung nach Deutschland, 2016, S. 53 (60 ff.). 
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E. Rechtsstaatliche Erfordernisse 

Das BayIntG wirft eine Reihe von Bestimmtheitsproblemen auf, 
die im Folgenden zu erörtern sind. Vorab ist anzumerken, dass 
ein anderer, an sich ebenfalls naheliegender verfassungsrechtli-
cher Prüfungsmaßstab, nämlich das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip, in dieser Abhandlung nicht herangezogen wird. Dies ist 
einfach nicht möglich. Wie noch zu zeigen ist, sind wichtige 
Vorschriften des BayIntG nicht hinreichend bestimmt. Deshalb 
kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht festgestellt wer-
den, welche Auswirkungen sie in konkreten Fällen haben.92 
Dies ist aber die Voraussetzung dafür, dass der Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz zum Zuge kommen kann. 

I. Der Maßstab: das rechtsstaatliche 
Bestimmtheitsgebot 

Das in Art. 20 Abs. 1 und Abs. 3 sowie in Art. 28 Abs. 1 GG ver-
ankerte Rechtsstaatsprinzip fordert, dass rechtliche Normen 
hinreichend bestimmt sind. Dabei besteht ein enger Zusam-
menhang zum Vorbehalt des parlamentarischen Gesetzes: Der 
demokratisch legitimierte Gesetzgeber muss die wesentlichen 
Entscheidungen über Grundrechtseingriffe und deren Reich-
weite selbst treffen.93 Das Bestimmtheitsgebot hat drei Funkti-
onen.94 Es soll erstens sicherstellen, dass die Betroffenen er-
kennen können, was von ihnen erwartet wird. Zweitens soll die 
gesetzesausführende Verwaltung steuernde und begrenzende 
Maßstäbe vorfinden. Drittens muss sichergestellt sein, dass die 
Gerichte die Rechtskontrolle durchführen können.  

Die damit verbundenen Anforderungen lassen sich wie folgt 
spezifizieren: Unbestimmte Rechtsbegriffe sind verfassungs-

                                                      
92 Siehe zu diesem Zusammenhang BVerfGE 110, 33 (55). 
93 Zur Grundlage BVerfGE 120, 274 (315 f.); 120, 378 (407 f.). 
94 Ausführlich dazu BVerfGE 110, 33 (53). 
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rechtlich keineswegs unzulässig.95 Die Auslegungsbedürftigkeit 
einer Norm nimmt ihr noch nicht die rechtsstaatlich geforderte 
Bestimmtheit.96 Sie müssen allerdings so gefasst sein, dass die 
Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach 
ausrichten können.97 Der Grundsatz des Vorrangs des Gesetzes 
erfordert, dass einzelne Berechtigungen und Verpflichtungen 
sich aus dem Gesetz selbst ergeben und nicht erst von der 
Verwaltung oder den Gerichten bestimmt werden.98 Aber nicht 
nur bei Eingriffen in die Freiheitssphäre, sondern auch bei der 
Gewährung von Leistungen müssen die Normen für die Be-
troffenen klar und nachvollziehbar sein.99 Die Anforderungen 
an die Bestimmtheit einer Regelung sind davon abhängig,  
welchen Zweck sie verfolgt und welche Eigenarten der zu ord-
nende Lebenssachverhalt hat.100 

II. Abgrenzung von Integrationsförderung und 
Integrationspflicht 

Wie erwähnt, unterscheidet das BayIntG verschiedene Adressa-
tengruppen (unter B II), und zwar mit Blick darauf, dass die 
Vorschriften über das Ziel der Integrationspflicht nicht für alle 
Ausländerinnen und Ausländer gelten sollen. Mit dieser Unter-
scheidung ist die Schwierigkeit verbunden, dass sich gar nicht 
klar ermitteln lässt, welche Regelung wie zuzuordnen ist, wie 
eine Würdigung einzelner Bestimmungen gezeigt hat (siehe 
oben B IV 2). Eine offenbar zentrale Weichenstellung des  
Gesetzes geht also ins Leere. Dies wirft einen Schleier der  
Unbestimmtheit über das ganze Gesetz. 

                                                      
95 BVerfGE 21, 73 (79); 31, 255 (264). 
96 BVerfGE 31, 255 (264). 
97 BVerfGE 21, 73 (79); 108, 52 (75); 131, 88 (123). 
98 BVerfGE 21, 73 (79) (für das Eigentumsgrundrecht). 
99 BVerfGE 108, 52 (75); 131, 88 (123). 
100 BVerfGE 128, 282 (317); 131, 316 (343). 
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In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Umstand zu  
beachten. Er hat mit der eigenartigen Struktur des Gesetzes zu 
tun, das die Formen eines Mantel- und eines Stammgesetzes 
miteinander verschränkt (siehe oben B I). Dies hat u. a. die 
Konsequenz, dass der Art. 1 (Ziele) und der Art. 2 (Begriffsbe-
stimmungen) des Gesetzes nicht nur das Stammgesetz erfas-
sen, sondern auch die Bestimmungen des Mantelgesetzes. In 
der bayerischen Gesetzgebungspraxis sind solche Verschrän-
kungen nicht unüblich, wie z. B. das ebenfalls im Jahr 2016 ver-
abschiedete Bayerische Verfassungsschutzgesetz zeigt.101 Diese 
Gesetzgebungstechnik hat im Falle des BayIntG allerdings Fol-
gen, die dem Gesetzgeber vielleicht nicht ganz bewusst waren. 
Der Mantel-Teil des Gesetzes, d. h. die in Art. 17a vorgesehenen 
Änderungen anderer Gesetze, wird von Prinzipien durch-
strahlt, die sich in diesen Gesetzen selbst nicht finden. Der 
Zusammenhang mit dem BayIntG ist im PAG, in der GO, im 
BayEUG etc. jeweils nicht mehr äußerlich erkennbar. Das ist 
kein theoretisches Problem, wie folgendes Beispiel zeigt: Durch 
Art. 17a Abs. 5 Nr. 2 wird Art. 2 Abs. 1 BayEUG geändert. Dem-
nach sollen die Schulen nun auch „die Integrationsbemühun-
gen von Migrantinnen und Migranten … unterstützen“. Die 
Vorschrift kann im Lichte des Art. 1 durchaus so verstanden 
werden, dass hier wieder eine vorrechtliche Erwartung zur 
Rechtspflicht erhoben wird (zu diesem Mechanismus siehe 
oben unter B IV). Es ist vorstellbar, dass die Schule im konkre-
ten Fall auf die Erfüllung einer Verpflichtung besteht; letztlich 
wird eine Verpflichtung dadurch erst zur Entstehung gebracht. 
Als Regelung, die dem Ziel der Integrationspflicht dient, wäre 
sie aber auf die nicht privilegierten Ausländer nach Art. 2 Abs. 1 
Satz 1 und 2 beschränkt (Gruppe 2, siehe unter B II). Diese Ein-
schränkung ist im BayEUG nicht erkennbar. Im Übrigen dürfte 
die Unterscheidung in der Schulpraxis kaum praktizierbar  
sein. So hinterlässt diese Regelung eine Unklarheit, die durch 

                                                      
101 BayVSG vom 12.7.2016, GVBl. 145. 
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Auslegung nicht beseitigt werden kann. Der Schule steht es mit 
anderen Worten frei, die Vorschrift eng oder weit auszulegen. 

III. Innovation: gesetzliche Programmsätze 

Bedenken mit Blick auf den Bestimmtheitsgrundsatz ruft eine – 
neben der Präambel – weitere gesetzgebungstechnische Neue-
rung hervor, die das BayIntG enthält: gesetzgeberische Pro-
grammsätze. Wie es in der Begründung heißt, fasst Art. 3  
wesentliche Aspekte der Integrationsförderung in Programm-
sätzen zusammen.102 Die Bestimmungen „sind Selbstbindung 
des Staates und bedürfen in ihrer Umsetzung jeweils der  
Konkretisierung“. Die Konkretisierung ist „weiteren Entschei-
dungen von Politik und Verwaltung überantwortet (Förder-
richtlinien)“. Auch Art. 4 Abs. 1 wird in der Begründung als 
Programmsatz bezeichnet.103 

Programmsätze enthält das bayerische Recht bislang nur  
in der Verfassung. Es handelt sich um – als Grundrechte  
formulierte – Gebote, die an den Gesetzgeber adressiert sind 
und von ihm weiter konkretisiert werden müssen.104 Die Form 
eines gesetzlichen Programmsatzes ist hingegen in sich wider-
sprüchlich. Der Gesetzgebungslehre sind sie nicht bekannt.105 
Offenbar denkt der Gesetzgeber beim BayIntG daran, die aus 
dem Verfassungsrecht bekannte Struktur von Programmsatz 
(Verfassung) und Konkretisierung (Gesetz) eine Stufe weiterzu-
tragen und auf das Verhältnis von Gesetzgeber und Verwaltung 
bzw. Politik anzuwenden. Dabei ist allerdings schon problema-
tisch, dass in der gewählten Ausgestaltung dieses Gedankens 
neben den Verwaltungsbehörden des Freistaats die nicht  

                                                      
102 LT-Drs. 17/11362, S. 16. 
103 LT-Drs. 17/11362, S. 16. 
104 A. Funke, in: Meder/Brechmann, Die Verfassung des Freistaates Bayern, 

5. Aufl. 2014, Art. 99 Rn. 4. 
105 Fehlanzeige etwa im Standardwerk von H. Schneider, Gesetzgebung, 

3. Aufl. 2002. 
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weiter spezifizierte „Politik“ adressiert wird. Es ist nicht klar, 
wer damit eigentlich gemeint ist. Das Regelungskonzept des 
Entwurfs gerät mit dieser Ermächtigung ebenso wie mit der 
Adressierung der Verwaltungsbehörden vor allem in Konflikt 
mit einem weiteren elementaren rechtsstaatlichen Grundsatz, 
dem Vorbehalt des Gesetzes. Der Verwaltung ist es verwehrt, in 
Grundrechte einzugreifen, sofern nicht ein Gesetz ausdrücklich 
dazu ermächtigt.106 Welchen Sinn Art. 4 Abs. 1 als Programm-
satz hat, erschließt sich vor diesem Hintergrund nicht. Natür-
lich, Leistungen unterliegen weitgehend nicht dem strengen 
Vorbehalt des Gesetzes. Insofern ließe sich sogar argumen-
tieren, dass das BayIntG über den verfassungsrechtlichen  
notwendigen Rahmen hinausgehe, indem es die Vergabe von 
Leistungen nicht nur an ein nur-formelles Gesetz, das Haus-
haltsgesetz, knüpfe, sondern parlamentsgesetzliche Zielvorga-
ben definiere. Aber diese Überlegung trägt für den Bereich der 
Integrationsförderung nicht weit: Jedenfalls die Befugnis zur 
Rückforderung nach Art. 4 Abs. 3 Satz 3, die ausdrücklich auf 
Förderrichtlinien verweist, erweist sich unter dem Aspekt  
der Rechtswirkungen für die Betroffenen als Eingriff, nicht als 
Leistung.107 Die Norm erlaubt mit der Rückforderung einen 
Eingriff, der nicht gesetzlich konturiert ist, sondern „nach 
Maßgabe“ von Innenrecht erfolgen soll. Dies widerspricht dem 
Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes. 

Es ist sicherlich diskutabel, die Anforderungen des Vorbe-
haltes des Gesetzes generell für den Bereich des Integrations-
verwaltungsrechts enger zu fassen, etwa wegen seiner Grund-
rechtsrelevanz oder seiner eminenten politischen Bedeutung. 
Eine Parallele kann insofern der Gedanke bilden, dass die  
                                                      
106 Siehe nur M. Sachs, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 7. Aufl. 2014, Art. 20 

Rn. 113; H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl. 2011, § 6 Rn. 10 
ff. 

107 Vgl. zu dieser verwaltungsrechtsdogmatischen Abgrenzung H. Maurer, 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 18. Aufl. 2011, § 1 Rn. 20 ff.; A. Funke, JZ 
2015, 369 (373). 
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staatliche Subventionierung der Jugendorganisationen der poli-
tischen Parteien wegen ihrer Relevanz für das Demokratieprin-
zip, die staatliche Neutralität und die Grundrechte „wesentlich“ 
im Sinne der Wesentlichkeitstheorie ist und damit dem Vorbe-
halt des parlamentarischen Gesetzes unterliegt.108 Aber es er-
scheint adäquater, den Fokus weiter auf einzelne Maßnahmen 
zu legen und diese jeweils in ihrem konkreten Zusammenhang 
auch mit Blick auf den Vorbehalt des Gesetzes zu beurteilen. 
Als Beispiel für diesen Zugang kann auf die Frage des Tragens 
des Kopftuches im Staatsdienst verwiesen werden.109  

Mit der Wahl der Form des Gesetzes ist im Übrigen eine  
bestimmte rechtstechnische Dialektik verbunden, die im Falle 
des BayIntG missverständliche symbolische Effekte hat. Die 
teilweise Überführung administrativer Förderprogramme in ein 
parlamentarisches Gesetz erfordert die Klarstellung, dass das 
Gesetz keine Ansprüche auf die Einrichtung solche Programme 
begründen kann. Die Bestimmung des Art. 17 hat ausschließ-
lich diese Funktion. Sie soll demgegenüber sicherlich nichts 
daran ändern, dass gemäß dem Gleichbehandlungsgebot aus 
Art. 3 Abs. 1 GG kraft der Selbstbindung der Verwaltung ein 
subjektives öffentliches Recht auf Förderung gemäß einem 
bestehenden Programm besteht.110 So stellt das BayIntG aber, 
gleichsam in einem performativen Selbstwiderspruch, seine 
eigene Form in Frage: Wozu ein Fördergesetz, das keine  
gesetzlichen Ansprüche auf Förderung begründen soll?  

So kehrt auch die Frage wieder, die sich ähnlich bereits im 
Zusammenhang mit der Untersuchung der Integrationspflicht 
stellte (unter B IV 3): Haben gesetzliche Programmsätze  
überhaupt einen Inhalt? Im Lichte des Vorbehalts des Gesetzes 

                                                      
108 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 14.3.2012, 6 B 19.11, NVwZ 2012, 1265. 
109 BVerfGE 108, 282 (303 ff.); aktuell: VG Augsburg, Urt. v. 30.6.2016, 

2 L 15-457 (juris) – Kopftuch im Rechtsreferendariat. 
110 Vgl. zu diesem Gemeinplatz H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 

18. Aufl. 2011, § 24 Rn. 21. 
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und des Bestimmtheitsgebotes muss die Frage freilich lauten: 
Wird die Verwaltung hinreichend genau gesteuert?111 An diesen 
Maßstäben kommt nicht vorbei, wer ein Gesetz verabschiedet.  

IV. Leitkultur: möglich oder unmöglich? 

Es ist mehr als nur eine hübsche Anekdote, dass der Bayerische 
Landtag im Juni 2016 – der Entwurf für das Integrationsgesetz 
lag zu diesem Zeitpunkt schon vor – eine Diskussionsveranstal-
tung durchführte, die der Idee einer Leitkultur gewidmet war. 
„Wie kann unsere Gesellschaft vielfältige Lebensentwürfe und 
unterschiedliche Traditionen nicht nur nebeneinander, son-
dern miteinander ermöglichen? Und was definiert eine mögli-
che Leitkultur?“ heißt es in dem von der Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm unterzeichneten Einladungstext. Offenbar ging 
der Veranstalter davon aus, dass eine Leitkultur ein prekäres – 
von „möglicher“ Leitkultur ist die Rede – und begrifflich vages 
Phänomen ist. Wie nicht anders zu erwarten, erzielte die Ver-
anstaltung keine definitiven Ergebnisse.112 Die Landtagspräsi-
dentin äußerte am Ende der Veranstaltung, es werde im Laufe 
der Beratungen über das BayIntG Debatten über den Begriff 
der Leitkultur geben. Die gab es in der Tat. Präzisierungen  
hat das Verfahren allerdings nicht hervorgebracht. In der  

                                                      
111 Bemerkenswert offenherzig die Erläuterung von Dr. Markus Gruber, So-

zialministerium, im Verfassungsausschuss: „Das Gesetz hat weitgehend 
Programmcharakter, sodass wir als Verwaltung dann die Aufgabe haben 
werden, uns in den Einzelbereichen zu überlegen, was wir an Konkretisie-
rungen machen müssen, damit das Gesetz in der Praxis handhabbar ist. … 
Eine unmittelbare Anwendung des Gesetzes wäre schwierig. Wir sind gehal-
ten, ob es die Förderrichtlinien oder die Anwendungsbestimmungen anbe-
langt, uns jeden Einzelbereich konkret anzusehen und dann zu formulie-
ren, wie das Ganze genau umgesetzt werden kann.“ (61. Sitzung des 
Verfassungsausschusses, 29.11.2016, Wortprotokoll, vom Redner nicht auto-
risiert, S. 79; Hervorhebung A. F.). 

112 https://www.bayern.landtag.de/aktuelles/veranstaltungen/landtag-im-ge-
spraech/28062016-der-landtag-im-gespraech-ueber-die-schwierige-frage-
nach-der-leitkultur. 
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Anhörung, die der Rechtsausschuss gemeinsam mit dem  
Sozialausschuss durchführte, wurde nahezu von allen Sachver-
ständigen der Begriff der Leitkultur abgelehnt, gerade weil  
er so unbestimmt ist.113 In den Ausschussberatungen findet  
sich eine Vielfalt unterschiedlicher Beschreibungen, die kaum 
auf einen Nenner zu bringen sind. 

Wie erwähnt, ist es eine Funktion des Bestimmtheitsgebo-
tes sicherzustellen, dass die Verwaltung vom Gesetzgeber tat-
sächlich gesteuert wird. Ihr sollen keine zu großen Spielräume 
eingeräumt sein. Genau dies geschieht aber, wenn das BayIntG 
Maßnahmen der Integrationsförderung und das Ziel der Integ-
rationspflicht mit der Vorstellung einer Achtung der Leitkultur 
verknüpft. Der Begriff der Leitkultur ist ein polemischer  
Begriff; in politischen Debatten dient er dazu, eine Politik zu 
kennzeichnen, die ein Gegenmodell zum Multikulturalismus 
darstellt. Erinnert sei an die starken Worte des bayerischen 
Ministerpräsident Horst Seehofer aus dem Jahr 2010: „Wir als 
Union treten für die deutsche Leitkultur und gegen Multikulti 
ein. Multikulti ist tot.“114 Diesen polemischen Charakter streift 
der Begriff der Leitkultur als Rechtsbegriff im BayIntG nicht ab. 
Er fügt sich vielmehr ein in die Reihe derjenigen Formulierun-
gen, die eine migrationsabwehrende Tendenz zum Ausdruck 
bringen. Gerade mit der Entscheidung, einen so kontroversen, 
mit Ab- und Ausgrenzung konnotierten Begriff zum Rechtsbe-
griff zu machen, symbolisiert das BayIntG einmal mehr eine 
der Bezeichnung des Gesetzes widersprechende, desintegrative 
Tendenz. Insofern kann sich das Gesetz sogar als kontrapro-
duktiv erweisen.115 In den Worten des Politikwissenschaftlers 

                                                      
113 Bayerischer Landtag, 17. Wahlperiode, Wortprotokoll der Anhörung vom 

29.09.2016 (Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und In-
tegration, 54. Sitzung; Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlaments-
fragen, 57. Sitzung).  

114 https://www.youtube.com/watch?v=5L9IwPPApKg. 
115 Vgl. zu einer solchen Überlegung H. Bielefeldt, Einbürgerungspolitik in 

Deutschland, 2006, S. 12. 
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Jan-Werner Müller: „Integrationspolitik, die immer wieder  
kulturell codierte Verdachtsmomente kommuniziert, verfehlt 
ihre eigenen Ziele […].“116 Solche Einschätzungen sind vor-
nehmlich politisch bedeutsam, doch kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass sie auch verfassungsrechtliche Sprengkraft ent-
falten: Grundrechtsbeschränkende Gesetze müssen sich als 
verhältnismäßig erweisen, was unter anderem voraussetzt, dass 
sie geeignet sind, die verfolgten Ziele zu erreichen. 

Als Begriff der politischen Sprache bezieht „Leitkultur“  
seinen Sinn aus der genannten Entgegensetzung zur Idee des 
Multikulturalismus. Aber daraus lassen sich wenig positive 
Gehalte gewinnen.117 Die dreigliedrige Unterscheidung von  
Assimilation, Akkulturation und Multikulturalismus wird von 
der Idee der Leitkultur unterlaufen.118 Insoweit wirkt die Idee 
entdifferenzierend. Sicherlich lässt die Präambel des BayIntG 
gewisse Grundgehalte einer Leitkultur erkennen. Aber diese 
Gehalte sind immer noch sehr vage. Sie gewinnen Gestalt erst 
aus ihrer Anwendung in konkreten Situationen. Insofern aber 
die Einzelbestimmungen des Gesetzes nur noch pauschal auf 
Art. 1 verweisen, der wiederum die in der Präambel benannte 
Leitkultur in Bezug nimmt, entfalten diese Einzelbestimmun-
gen für die Anwendung des Begriffs der Leitkultur keine  
steuernde Wirkung.  

Und selbst die im Gesetz enthaltenen vermeintlich kon-
kreten Elemente der Leitkultur sind ihrerseits keineswegs ein-
deutig. So wird in der Präambel die Unterscheidung von Staat 
und Religion zum Bestandteil der Leitkultur erklärt (Satz 3). Es 
handelt sich bei dieser Unterscheidung um einen Grundsatz 
des deutschen Verfassungsrechts, der seinerseits stark interpre-

                                                      
116 J.-W. Müller, Verfassungspatriotismus, 2010, S. 112; weiter heißt es: „und 

dient im Zweifelsfall eher einer Art des symbolischen Appeasement gegen-
über immigrationsfeindlichen Bevölkerungsgruppen.“ 

117 Dazu auch H. Bielefeldt, Einbürgerungspolitik in Deutschland, 2006, S. 10 f. 
118 Zur Unterscheidung siehe unter A. 
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tationsbedürftig ist. Um ihn wird in Deutschland in den Religi-
onsgemeinschaften selbst,119 aber auch verfassungsrechtlich wie 
verfassungspolitisch gerungen: Ist das Religionsverfassungs-
recht als Staatskirchenrecht christlich imprägniert, ist es 
neutral oder muss der Staat laizistisch werden?120 Das Reli-
gionsverfassungsrecht hat einen dynamischen Charakter.121 Es 
entwickelt sich im Wechselspiel von neuen sozialen Heraus-
forderungen, reagierender Judikatur und wissenschaftlicher 
Reflexion beständig weiter. Als Tatbestandsmerkmal verwal-
tungsrechtlicher Normen dürfte die „Unterscheidung von Staat 
und Religion“ damit untauglich sein.  

Besonders drängend wird diese Unbestimmtheit, wo sie mit 
belastenden Maßnahmen verbunden ist. Wie gezeigt, bedient 
sich das BayIntG  bei der Statuierung von Integrationspflichten 
einer eigenartigen Technik. Letztlich werden damit der Ver-
waltung Befugnisse eingeräumt, die für die Konkretisierung im 
Einzelfall große Spielräume aufweisen. 

V. Exkurs zum Zitiergebot: pauschal für Stamm- und 
Mantelgesetz? 

Nur am Rande soll auf ein verfassungsrechtliches Problem ein-
gegangen werden, das mit den besonderen Problemen eines 
Integrationsverwaltungsrecht nicht verknüpft ist, sondern 
durch die besondere Form verursacht wird, die das BayIntG 
hat. Art. 18 soll dem (bundes-)verfassungsrechtlichen Zitierge-
bot nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG Rechnung tragen. Das 
Landesverfassungsrecht enthält kein Zitiergebot, doch wird 
das bundesverfassungsrechtliche Zitiergebot über das Rechts-

119 Siehe z. B. für das katholische Kirchenrecht S. Muckel, in: Haering/Rees/ 
Schmitz (Hrsg.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl. 2015, 
S. 1769 (1769). 

120 H. Heinig/C. Walter (Hrsg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungs-
recht?, 2007. 

121 S. Muckel, Archiv für katholisches Kirchenrecht 183 (2014), 18 (19). 
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staatsprinzip nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV im Raum des Landes-
verfassungsrechts relevant. Art. 18 benennt die durch das 
BayIntG einschränkbaren Grundrechte des Grundgesetzes und 
der Bayerischen Verfassung. Die Vorschrift folgt auf Art. 17a, 
der das Mantelgesetz bildet. Damit wird eine weitere Schwie-
rigkeit ersichtlich, die mit dem bereits erörterten Charakter des 
BayIntG als verschränktem Stamm- und Mantelgesetz zusam-
menhängt. Es ist nicht klar, auf welche Bestimmungen sich die 
Zitierklausel überhaupt bezieht, oder umgekehrt formuliert, 
welche Gesetzesbestimmungen welche Grundrechte ein-
schränken. Genügt dies dem Zitiergebot? 

Freilich ist das Zitiergebot in der Gestalt, die es durch die 
Rechtsprechung des BVerfG bekommen hat, kein sonderlich 
anspruchsvoller Maßstab. Dies gilt insbesondere für die hier 
nicht interessierende Frage, welche Grundrechte von seinem 
Anwendungsbereich überhaupt erfasst sind. Unstreitig gilt das 
Zitiergebot zum Beispiel für das Recht auf Leben, körperliche 
Unversehrtheit und Freiheit nach Art. 2 Abs. 2 GG, für die Ver-
sammlungsfreiheit nach Art. 8 GG oder für das Recht auf 
Wohnung nach Art. 13 GG. Weitgehend unergiebig ist die 
Rechtsprechung für die Frage, an welcher Stelle im Gesetz die 
Zitierklausel jeweils platziert werden muss. Die verfassungs-
rechtlichen Anforderungen sind insofern nicht klar. Die Praxis 
ist nicht einheitlich.122 Zur Konkretisierung der Anforderungen 
des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG wird auf die Funktionen des Zitier-
gebotes zurückgegriffen, die allerdings ebenfalls nicht einhellig 
beurteilt werden. Das Zitiergebot soll nach der Rechtsprechung 
den Gesetzgeber veranlassen, sich die Auswirkungen der neuen 
Regelung auf das Grundrecht bewusst zu machen (Warn- und 
Besinnungsfunktion).123 So kann zugleich die Notwendigkeit 
und das Ausmaß des Grundrechtseingriffs in der Öffentlichkeit 

                                                      
122 Vgl. H. Dreier, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. I: Art. 1-19, 3. Aufl. 2013, 

Art. 19 Rn. 20; J. Singer, DÖV 2007, 496 (500). 
123 Dazu BVerfGE 113, 348 (366). 
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diskutiert werden. Die Literatur geht davon aus, dass das Zi-
tiergebot auch dazu dient, den Adressaten des Gesetzes zu zei-
gen, welche Grundrechte durch das Gesetz eingeschränkt wer-
den (Hinweis- und Informationsfunktion).124 Jedenfalls ist auf 
dieser Grundlage dem Zitiergebot Rechnung getragen, wenn 
das Zitat in der jeweiligen einschränkenden Vorschrift selbst 
untergebracht wird.125 Sammelzitate am Ende eines Gesetzes 
sind zulässig, sofern es noch möglich ist, die benannten Grund-
rechte einzelnen Bestimmungen zuzuordnen.126 Streitig ist, ob 
Zitate in Artikelgesetzen, die das Zitat nicht in das geänderte 
Gesetz einführen, zulässig sind. Insofern damit der Warn- und 
Besinnungsfunktion Genüge getan wird, können sie als zulässig 
angesehen werden.127 Insofern dabei allerdings auf die Hinweis- 
und Klarstellungsfunktion für den Rechtsanwender abgestellt 
wird, der jedenfalls im ersten Zugriff das Änderungsgesetz  
vernachlässigen und eine konsolidierte Gesetzesfassung heran-
ziehen wird, verletzt diese Praxis das Zitiergebot.128 

Aufgrund seiner Stellung nach dem Stamm- und dem Man-
telgesetz ist davon auszugehen, dass sich Art. 18 auf beide  
Gesetzesbestandteile bezieht. Auch die Begründung des  
Gesetzentwurfs geht davon aus.129 Dabei überführt Art. 18  
das Zitat nicht in die nach Art. 17a geänderten Gesetze, sofern 
sie betroffen sind. Damit scheint es auf den eben benannten 
Streit anzukommen, ob bei einem Änderungsgesetze Zitate in 

                                                      
124 B. Remmert, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Stand: Sept. 2016, 

Art. 19 Rn. 42; H. Dreier, in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. I: Art. 1-19, 
3. Aufl. 2013, Art. 19 Rn. 19. 

125 U. Hufeld, Bonner Kommentar, Stand: 10/2016, Art. 19 Rn. 220; insgesamt 
wenig streng, aber ohne nähere Darlegung, P.-M. Huber, in: Man-
goldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. 1, 6. Aufl. 
2010, Rn. 98. 

126 U. Hufeld, Bonner Kommentar, Stand: 10/2016, Art. 19 Rn. 220; B. Remmert, 
in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Stand: Sept. 2016, Art. 19 Rn. 44. 

127 J. Singer, DÖV 2007, 496 (501). 
128 U. Hufeld, Bonner Kommentar, Stand: 10/2016, Art. 19 Rn. 222. 
129 LT-Drs. 17/11362, S. 28. 
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das geänderte Gesetz überführt werden müssen. Natürlich ent-
halten im Falle des BayIntG die geänderten Gesetze selbst zum 
Teil ein Zitat im Sinne des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG, etwa in
Art. 74 PAG. Aber dieses Zitat bezieht sich nur auf den jeweili-
gen Bestand des Gesetzes. Es ist unzulässig, im Änderungs-
gesetz auf ein an sich notwendiges Zitat zu verzichten, nur weil 
das geänderte Gesetz bereits ein Zitat enthält.130 Auch insofern 
war es für den Gesetzgeber angezeigt, beim BayIntG den 
Mantelteil von der Zitierklausel nicht auszunehmen. Es ist 
definitiv davon auszugehen, dass sich Art. 18 auf Stamm- wie 
Mantelgesetz erstreckt. 

Diese Auslegung der Zitierklausel hat jedoch beträchtliche 
Auswirkungen auf ihre Reichweite. Die Klausel umfasst eben 
das komplette BayIntG. Die Gesetzesanwenderin sieht sich 
damit einer Fülle von selbständigen (Stammgesetze) und än-
dernden (Mantelgesetz) Vorschriften gegenüber. Es besteht 
nun kein Anhaltspunkt dafür, dass es den Abgeordneten im 
Bayerischen Landtag anders gegangen sein könnte. Nur durch 
gründliche Lektüre und Überlegung kann – vielleicht – heraus-
gefunden werden, durch welche Vorschrift des Gesetzes wel-
ches der in Art. 18 benannten Grundrechte eingeschränkt wird. 
Beim Stammgesetz kommt erschwerend hinzu, dass sein 
grundrechtsbeschränkender Charakter aufgrund der eigentüm-
lichen Konstruktion der Integrationspflicht zum Teil eher ver-
deckt wird, als dass er offen zu Tage liegen würde. Beim Man-
telgesetz ist die Beurteilung ebenfalls alles andere als einfach. 
Die Gesetzesänderungen betreffen ganz unterschiedliche Ge-
setze, so dass es nicht möglich ist, sich an bestimmten Ein-
griffsformen oder Grundrechten zu orientieren. Auf diesen 
Aspekt hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof in einer 
Entscheidung zur Erforderlichkeit eines Grundrechtszitats 
abgestellt. Wenn ein Änderungsgesetz die Vorschriften zum 
Polizeigewahrsam ändert, bewegt es sich im Bereich der 

130 Vgl. BVerfGE 113, 348 (366 f.); J. Singer, DÖV 2007, 496 (501). 
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„herkömmlichen“ polizeilichen Mittel und muss die ein-
geschränkten Grundrechte nicht benennen.131 Im Falle des 
BayIntG greift eine solche Überlegung nicht. Von der bisheri-
gen Gesetzgebungspraxis scheint die Platzierung der Zitier-
klausel abzuweichen. Zum Vergleich: Das bereits erwähnte 
Bayerische Verfassungsschutzgesetz, das ebenfalls Mantelge-
setz- und Stammgesetzform kombiniert,132 führt die Zitierklau-
sel am Ende des Stammgesetzes und damit vor dem Mantelge-
setz an (Art. 29 dieses Gesetzes), womit die Zitierklausel einen 
deutlich kleineren und damit besser überschaubaren Gegen-
standsbereich hat. All diese Überlegungen sprechen dafür, dass 
Art. 18 die Warn- und Besinnungsfunktion, die das Zitiergebot 
unstreitig erfüllen soll, eigentlich verfehlt. Es muss wohl von 
einem Verstoß gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG ausgegangen 
werden. Oder anders formuliert: Sieht man diese Handhabung 
des Zitiergebots noch als zulässig an, nimmt man ihm jeden 
verfassungsrechtlichen Biss. Es würde sich in nichts auflösen. 

In diesem Zusammenhang könnten in einem weiteren 
Schritt sogar die rechtstatsächlichen Voraussetzungen des ver-
fassungsrechtlichen Zitiergebotes hinterfragt werden. Die Bera-
tung des BayIntG ist hierfür ein anschauliches Beispiel. Machen 
sich diejenigen, die am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind, 
wirklich Gedanken über die grundrechtseinschränkende Wir-
kung der beschlossenen Bestimmungen? Ändern solche Über-
legungen, falls sie angestellt werden, etwas? Beim BayIntG ha-
ben die Abgeordneten den Sinn der von ihnen beschlossenen 
Zitierklausel wohl gar nicht erfasst. Die Abgeordneten der 
Landtagsopposition sprachen sich für eine Streichung dieser 
Klausel aus.133 Wie die einzelnen Redebeiträge zeigen, nahmen 
diese Abgeordneten anscheinend an, die Klausel würde die 
benannten Grundrechtseingriffe überhaupt erst ermöglichen. 

                                                      
131 BayVerfGHE 43, 107 (126). 
132 Siehe bei Fn. 101. 
133 Vorläufiges Plenarprotokoll v. 8.12.2016, S. 179-181 (2. Lesung). 
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Die Abgeordneten der Regierungsfraktion stellten den Irrtum 
nicht klar, sondern gingen über die Einwendungen hinweg. Es 
besteht kein Grund, davon auszugehen, dass sie die Rechtslage 
besser erfasst hatten. 

Die Folgen, die ein Verstoß des Art. 18 gegen Art. 19 Abs. 1 
Satz 2 GG hätte, sind nicht einfach zu beurteilen, und zwar  
aus zwei Gründen. Der eine Grund betrifft die Reichweite  
der Verfassungswidrigkeit. Im Grundsatz gilt, dass bei einer 
Verletzung des Zitiergebotes diejenige Norm des Gesetzes ver-
fassungswidrig ist, bei der die Zitierung nicht ordnungsgemäß 
ist. Es wäre also für jede einzelne Bestimmung gesondert die 
Grundrechtsrelevanz herauszuarbeiten, um den Anwendungs-
bereich des Zitiergebotes zu überprüfen. Diese Arbeit kann an 
dieser Stelle nicht geleistet werden. Der zweite Grund dafür, 
dass die Folgen eines Verstoßes gegen das Zitiergebot schwie-
rig zu beurteilen sind, ist, dass das Bundesverfassungsgericht 
diese Folgen einschränkt. Es hat in seiner Entscheidung zum 
Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung einen Verstoß gegen das Zitiergebot angenommen, 
aber das Gesetz gleichwohl als wirksam angesehen. Das Gericht 
rechtfertigte diese Annahme mit der Überlegung, dass es die 
im Streitfall relevante Frage – ob es ausreicht, wenn das geän-
derte Gesetz selbst bereits ein Zitat enthält – bislang noch 
nicht entschieden hatte. Mit Blick auf diese dogmatisch nicht 
erklärbare Zurückhaltung134 wären die nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 
GG verfassungswidrigen Bestimmungen das BayIntG wohl 
ebenfalls nicht als nichtig zu qualifizieren. Denn das Bundes-
verfassungsgericht hat eine Konstellation wie die vorstehende 
bislang nicht judiziert.  
  

                                                      
134 J. Singer, DÖV 2007, 496 (503). 
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F. Mit dem Sicherheitsrecht zur 
Leitkultur 

I. Allgemeines  

Neuland betritt der bayerische Gesetzgeber auch mit den  
Jedermann-Vorschriften der Art. 13 und 14. Hier gewinnt der 
Leitkultur-Vorbehalt, der das Gesetz prägt, noch einmal  
besondere Gestalt. Zwar gilt das Ziel der Integrationspflicht nur 
für eine bestimmte Ausländergruppe (Art. 2 Abs. 2), doch  
statuiert das BayIntG mit den beiden nun zu behandelnden 
Vorschriften eine Art Integrationspflicht für jedermann. Art. 13 
knüpft unter der Überschrift „Achtung der Rechts- und Werte-
ordnung“ daran an, dass jemand durch äußerliches Verhalten 
zu erkennen gibt, dass er oder sie die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung nicht anerkennt. Die betreffende Person 
kann durch die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, sich 
einem Grundkurs über die Werte der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung zu unterziehen. Art. 14 hat eine andere 
Aufgabe. Die Norm verbietet es – unter der Überschrift „Unter-
laufen der verfassungsmäßigen Ordnung“ –, dass jemand  
öffentlich dazu auffordert, die geltende verfassungsmäßige 
Ordnung zu missachten und stattdessen einer mit ihren 
Grundsätzen nicht zu vereinbarenden anderen Rechtsordnung 
zu folgen. Wer gegen die Verbote verstößt, kann mit einer 
Geldbuße bis zur Höhe von 50.000 Euro belegt werden. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers für 
diese Art von Normen ist gegeben. Ein Bezug zu den Gegen-
ständen, die in den Kompetenztiteln der Art. 73 und 74 GG 
benannt werden, ist nicht ersichtlich. Es handelt sich um prä-
ventive Befugnisse. Letztlich wird das polizei- und sicherheits-
rechtliche Schutzgut der Wahrung der Rechtsordnung konkre-
tisiert und erweitert. Der sicherheitsrechtliche Kontext ist auch 
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daran erkennbar, dass die Normen an die Sicherheitsbehörden 
adressiert sind.  

Zu denken ist allerdings an einen Verfassungsvorbehalt für 
spezifische Instrumente des Verfassungsschutzes.135 Besteht ein 
Verfassungsvorbehalt, so ist dem Gesetzgeber des Bundes wie 
der Länder untersagt, eine Regelung zu erlassen, sofern nicht 
die Verfassung ausdrücklich dazu ermächtigt. Es liegt in der 
Tat nahe, für den Bereich des Verfassungsschutzes davon aus-
zugehen, dass das Grundgesetz einen solchen Vorbehalt ent-
hält, wenn auch mit begrenzter Reichweite. Die Rechtsfolgen, 
die mit den grundgesetzlichen Instrumenten des Verfassungs-
schutzes verbunden sind, dürfen nicht auf andere Weise durch 
Gesetz herbeigeführt werden. Die Wirkungen eines Parteiver-
bots (Art. 21 Abs. 2 GG), eines Vereinsverbots (Art. 9 Abs. 2 GG) 
oder der Verwirkung von Grundrechten (Art. 18 GG) sind dem 
Gesetzgeber also entzogen.136 Für diese Interpretation spricht 
unter anderem der spezielle Charakter dieser Vorschriften. So 
verdrängen sie als spezielle Regelung auf der Ebene der Verfas-
sung das Verbot der Diskriminierung aus politischen Gründen 
nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG. Mit der Verpflichtung zur Teil-
nahme an einem „Grundkurs“ und der Möglichkeit, eine Geld-
buße aufzuerlegen, wird jedoch kein spezifisches verfassungs-
schutzbezogenes Instrumentarium eingeführt. Der Vorbehalt 
der Verfassung steht diesen Bestimmungen des BayIntG nicht 
entgegen. 

II. Achtung der Rechts- und Werteordnung (Art. 13)  

Art. 13 erscheint vertraut, indem tatbestandlich an die frei-
heitliche demokratische Grundordnung angeknüpft wird. Es 

                                                      
135 Zur Figur des Vorbehalts der Verfassung siehe S. Pitzen, Der Vorbehalt der 

Verfassung, 2013. 
136 So konkret zu Art. 18 GG (mit einem bundesstaatlichen Zungenschlag) 

BVerfGE 10, 118 (123): verwirkungsgleiche landesrechtliche Maßnahmen 
sind unzulässig. 
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besteht aber ein wesentlicher Unterschied zum Schutzkonzept 
des Grundgesetzes. Die Art. 9 Abs. 2, Art. 18 und Art. 21 Abs. 2 
GG sollen verhindern, dass zentrale Elemente der Verfassungs-
struktur der Bundesrepublik beseitigt werden. Insofern ist die 
Demokratie des Grundgesetzes streitbar. Art. 13 hat diese  
Eigenschaft der Demokratie gar nicht im Blick, sondern bezieht 
sich auf jegliches Verhalten der Menschen. Ob jemand die Ver-
fassungsstruktur Bayerns oder Deutschlands ändern möchte, 
spielt für die Norm keine Rolle. Zwischen dem persönlichen 
und dem politischen Handeln der Menschen wird nicht unter-
schieden. Damit setzt sich die Vorschrift wie auch schon die 
Integrationspflicht für Ausländer dem Vorwurf aus, dem 
Grundsatz der ethischen Neutralität des Staates (siehe oben 
unter D) zu widersprechen. 

Darüber hinaus wirft die Norm gravierende Bestimmtheits-
probleme auf. Dies betrifft insbesondere das in der Norm statu-
ierte Schutzgut, die freiheitliche demokratische Grundord-
nung. Zwar hat dieser Begriff in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts und in der deutschen Bundes- und 
Landesgesetzgebung eine gewisse Konturierung erfahren. Doch 
spiegelt sich diese Konturierung nicht in der tatbestandlichen 
Fassung des Art. 13. Das Bundesverfassungsgericht hat das 
Schutzgut auf Grundprinzipien einer rechtsstaatlichen und 
demokratischen Herrschaft bezogen.137 Der vom Gericht skiz-
zierte Katalog von Grundprinzipien wurde in § 4 Abs. 2 BVerf-
SchG aufgegriffen. Art. 4 Abs. 1 Satz 1 des BayVSG übernimmt 
diese Begriffsbestimmung. § 92 StGB enthält eine bis auf  
einen Punkt übereinstimmende Bestimmung; hier fehlt nur  
die Anerkennung der im Grundgesetz enthaltenden Menschen-
rechte. In der Entscheidung zum Antrag auf ein Verbot der 
NPD hat das Bundesverfassungsgericht im Wege eines „redu-
zierten Ansatzes“ den Begriff der freiheitlichen demokratischen 

                                                      
137 Siehe die Aufzählung in BVerfGE 2, 1 (12 f.) – SRP.  
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Grundordnung ausdrücklich einschränkend ausgelegt.138 Er soll 
nun nur noch die Menschenwürde, das Demokratieprinzip und 
die Rechtsstaatlichkeit enthalten.  

Art. 13 Abs. 1 Satz 1 erweitert den in der älteren Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Katalog 
insofern, als konkrete Rechte einbezogen werden, nämlich das 
Recht auf Leben und freie Entfaltung sowie die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau. Aber diese Rechte werden nur  
beispielhaft benannt, wie das Wort „insbesondere“ deutlich 
macht. Ist die Befugnisnorm des Art. 13 insofern schon erstaun-
lich offen formuliert, folgt in Satz 2 die totale Entgrenzung. 
Hier wird unter anderem an die Ablehnung der Beachtung des 
deutschen Straf-, Ehe- und Familienrechts angeknüpft. Der 
Bereich der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes ist damit endgültig verlassen. So er-
klärt sich auch die Überschrift des Art. 13: „Achtung der 
Rechts- und Werteordnung“. Wenn aber letztlich sämtliche 
Grundrechte, das gesamte Strafrecht und das Personenrecht 
des BGB von der Norm als Schutzgut erfasst werden, eröffnet 
sie nahezu unbegrenzte Handlungsspielräume für die Sicher-
heitsbehörden. Fast jeder Rechtsverstoß kann relevant werden. 

Die einzelnen in Art. 13 beispielhaft enthaltenen Tatbe-
standsmerkmale sind überwiegend ebenfalls sehr vage. So  
wird, ähnlich wie auch schon in der Präambel, pauschal das 
„Verhältnis(ses) von Religion und Staat“ in Bezug genommen 
(Art. 13 Abs. 1 Satz 2).139 Diese Formulierung ist allerdings noch 
unbestimmter als die Formulierung in der Präambel. Während 
diese immerhin noch auf eine „Unterscheidung“ abstellt, soll  
es jetzt nur noch auf ein „Verhältnis“ ankommen. Das ist  
eine völlig nichtssagende Formulierung. Das Verhältnis von 
Religion und Staat ist wie es ist. Es ist in einer bestimmten 
                                                      
138 BVerfG, Urt. v. 17.1.2017, 2 BvB 1/13 – Antrag NPD-Verbot (www.bverfg.de), 

Rn. 535 ff. 
139 Siehe dazu bereits die Ausführungen oben bei Fn. 119. 
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Weise ausgestaltet, und diese Ausgestaltung ist verfassungs-
rechtlich wie verfassungspolitisch umstritten. Sollen Politiker 
oder Wissenschaftler, die mit Engagement und Nachdruck für 
eine sei es stärker laizistische, sei es stärker christliche Prägung 
des Religionsverfassungsrechts des Grundgesetzes eintreten 
und diese Auffassung regelmäßig öffentlich vertreten, zu einem 
Grundkurs im Sinne des Art. 13 geschickt werden? Der Wort-
laut der Norm lässt es durchaus zu. 

Ein anderes Beispiel: Art. 13 knüpft auch an die Ablehnung 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau an. Was bedeutet 
das eigentlich? Sicherlich wird es Menschen geben, die  
ausdrücklich und eindeutig die Idee als solche ablehnen. In 
bestimmten Glaubensrichtungen des Islams ist dies der Fall 
(weshalb die Norm insoweit einen Eingriff in das Grundrecht 
der Religionsfreiheit darstellt). Andere werden aber die Idee 
befürworten, sie jedoch auf eine Weise konkretisieren, die von 
wiederum anderen nicht geteilt wird. In deutschen Partner-
schaften dürfte die Idee der Gleichberechtigung von Mann  
und Frau als solche mittlerweile breite Anerkennung gefunden 
haben. Aber was das bedeutet, äußert sich erst in den vielen 
Aushandlungen des Alltages: Wer arbeitet wie viel, wer sorgt 
für die Kinder etc. Ein Bekannter des Verfassers ist der festen 
Überzeugung, dass Mütter für die Kindererziehung zuständig 
sind. Ein Fall für den Grundkurs? 

Eine Begrenzung erfährt die Befugnisnorm nur dadurch, 
dass die jeweilige Ablehnung durch äußeres Verhalten „beharr-
lich zum Ausdruck“ gebracht wird. Aber damit wird das 
Schutzgut nicht weiter begrenzt. Vielmehr ist diese Maßgabe 
unter dem Aspekt des Bestimmtheitsgebots ebenfalls Bedenken 
ausgesetzt. So ist nicht ohne weiteres klar, was das Tatbe-
standsmerkmal „beharrlich“ bedeutet. Ein Vermerk des bayeri-
schen Innenministeriums, der ausschließlich die Fragen der 
Bestimmtheit und der Verhältnismäßigkeit der Art. 13 und  
14 erörtert (und durchgehend bejaht), verweist in diesem  
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Zusammenhang auf die gesicherte Auslegung des Begriffs „be-
harrlich“ im Strafrecht, etwa in § 238 StGB.140 Ob dies eine 
überzeugende Lösung ist, bleibe dahingestellt. Problematisch 
ist des Weiteren, dass nach Art. 13 Abs. 1 Verstöße gegen die 
Normen des Schutzgutes nicht gefordert sind, sondern nur 
irgendein Verhalten, in dem die Ablehnung zum Ausdruck 
kommt. Erst in Absatz 2 wird an Regelverstöße angeknüpft. 
Eine alternative Deutung des Art. 13, die sich am Wortlaut  
allerdings nicht festmachen lässt, entwickelt der erwähnte 
Vermerk: Schon Absatz 1 beziehe sich auf Rechtsverstöße,  
Absatz 2 erfasse demgegenüber eine qualifizierte Rechtswid-
rigkeit.141 Diese Auslegung ruft die nicht zu beantwortende Fra-
ge hervor, welche Rechtsverstöße durch Absatz 1 erfasst sind. 

Das Bestimmtheitsgebot soll sicherstellen, dass das Handeln 
der Verwaltung vom Gesetzgeber begrenzt wird. Der Tatbe-
stand des Art. 13 hat kaum diese Wirkung; er gibt den Sicher-
heitsbehörden wenig greifbare materielle Maßstäbe vor. 

Aber auch auf der Seite der Rechtsfolgen ist fraglich, ob 
Art. 13 dem Bestimmtheitsgebot genügt. Das BayIntG regelt 
keine Einzelheiten zu dem Grundkurs, zu dessen Besuch nach 
Art. 13 verpflichtet werden kann. So bleiben viele regelungsbe-
dürftige Fragen offen. Zum Beispiel muss festgelegt werden, 
welchen Inhalt der Kurs hat. Es ist nur von einem Grundkurs 
„über die Werte der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung“ die Rede. Nicht die freiheitliche Grundordnung selbst, 
sondern deren Werte sollen vermittelt werden. Angesichts des 
Umfangs des Schutzgutes der Rechts- und Wertordnung, das 
auf der Tatbestandsseite steht, kann der Gegenstand des Kur-
ses sehr breit ausfallen. Staatsstrukturprinzipien, Menschen-
rechte und Partien der Rechtsordnung dürften erfasst sein. 

                                                      
140 Stellungnahme (Nachweis siehe Quellenverzeichnis am Ende), S. 3. 
141 Stellungnahme (Nachweis siehe Quellenverzeichnis am Ende), S. 2. 
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Zum Vergleich: Praktisch deckt sich dies mit großen Teilen des 
Curriculums des Jurastudiums.  

Wie wenig damit überhaupt geregelt wird, verdeutlicht ein 
Vergleich mit der Regelung der Integrationskurse im Auf-
enthG. Nicht nur bestimmen § 43 Abs. 2 und Abs. 3 AufenthG 
das Ziel und die Inhalte des Kurses näher. Sie erlauben eine 
private und eine öffentliche Trägerschaft und regeln, wer die 
Kosten trägt. § 43 Abs. 4 AufenthG ermächtigt mit weiteren 
konkretisierenden Maßgaben zum Erlass einer Rechtsverord-
nung, die die Einzelheiten regelt. Die Integrationskursverord-
nung enthält diese Regelungen.142 Dass demgegenüber das 
Landesrecht bei dem Grundkurs nach Art. 13 auf jegliche  
Konkretisierung verzichtet, ist nicht zu rechtfertigen. Die Ver-
waltung hat mit Blick auf Umfang, Dauer, Organisation und 
Inhalt des Grundkurses einen nahezu unbegrenzten Spielraum. 
Dies ist mit dem Bestimmtheitsgebot nicht zu vereinbaren. 

Das Innenministerium sieht das vermutlich anders. Es  
verweist – im Zusammenhang mit Ausführungen zur Verhält-
nismäßigkeit der Vorschrift – zum Vergleich nicht etwa auf die 
Regelung der Integrationskurse in § 43 AufenthG, sondern auf 
die in § 48 StVO enthaltene Befugnis der Straßenverkehrsbe-
hörden, bei Verstößen gegen Verkehrsvorschriften zur Teil-
nahme am Verkehrsunterricht zu verpflichten.143 Dieser Ver-
gleich ist nicht nur unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, 
sondern auch schon der Bestimmtheit geradezu abwegig: Nicht 
nur ist der Umfang der Vorschriften, deren Bedeutung jeweils 
in Frage steht, bei der StVO deutlich kleiner als bei den von 
Art. 13 erfassten Vorschriften. Vor allem ist die Bedeutung  
der Verkehrsvorschriften in der Regel nicht sonderlich inter-
pretationsbedürftig. Ihre schlichte Kenntnis reicht aus, um 

                                                      
142 Integrationskursverordnung vom 13. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3370), 

zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 31. Juli 2016 
(BGBl. I S. 1950). 

143 Stellungnahme (Nachweis siehe Quellenverzeichnis am Ende), S. 10. 
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Verkehrsteilnehmer zu befähigen, sich verkehrsgerecht zu ver-
halten (ob sie es tatsächlich tun, hängt von anderen Dingen 
ab). Bei Art. 13 sind hingegen Grundsätze betroffen, die stark 
interpretationsbedürftig sind. Dies wurde im Vorstehenden am 
Beispiel des Verhältnisses von Religion und Staat und der 
Gleichberechtigung der Geschlechter – in Art. 13 Abs. 1 aus-
drücklich benannt – bereits erörtert. Dieser Umstand (der für 
sich genommen erst einmal die Bestimmtheit des Tatbestands 
der Norm betrifft), ist nicht erst für die Verhältnismäßigkeit 
der Rechtsfolge „Verpflichtung zum Besuch eines Grundkurses“ 
relevant, sondern schon für ihre Bestimmtheit. Die Verwaltung 
hat nicht nur einen großen Spielraum darin, diejenigen Werte 
und Grundsätze auszuwählen, die den Inhalt des Kurses bilden 
sollen. Auch bei der Interpretation und Konkretisierung dieser 
Werte ist sie weitgehend frei. 

III. Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung 
(Art. 14)  

Auch Art. 14 ist tatbestandlich unklar formuliert. Dies hängt 
wiederum mit dem Schutzgut zusammen. Die Rede ist nun von 
der verfassungsmäßigen Ordnung, ohne dass der Begriff im 
Gesetz definiert wird. In systematischer Auslegung ist zunächst 
innerhalb des BayIntG darauf abzustellen, dass hier gerade 
nicht die Begrifflichkeit des Art. 13 verwendet wird, weder in 
der Überschrift noch im Text. Also würden weder die freiheitli-
che demokratische Grundordnung noch die in Art. 13 erfassten 
Partien der Rechtsordnung (oder sogar allgemein die Rechts- 
und Werteordnung) erfasst sein. Im Grundgesetz steht die 
Wendung „verfassungsmäßige Ordnung“ in unterschiedlichen 
Kontexten, weshalb nicht zwingend anzunehmen ist, der  
Begriff habe auf dieser Regelungsebene eine einheitliche Be-
deutung. In Art. 9 Abs. 2 GG fungiert er als Tatbestandsvoraus-
setzung des Vereinsverbots und ist damit Teil des Konzepts der 
wehrhaften Demokratie. Daraus kann eine Identität von „ver-
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fassungsmäßiger Ordnung“ und „freiheitlicher demokratischer 
Grundordnung“ abgeleitet werden.144 Das Bundesverfassungs-
gericht hat aber jüngst, in einer einschränkenden Auslegung 
der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“, die Unter-
schiedlichkeit der beiden Begriffe betont.145 In Betracht kommt 
daneben eine Gleichsetzung der „verfassungsmäßigen Ord-
nung“ mit der gesamten allgemeinen Rechtsordnung, die die 
formellen und materiellen Normen der Verfassung zu achten 
hat, nämlich in Art. 2 Abs. 1 GG.146 Es ist nicht ersichtlich, wel-
che Art und Weise der Bestimmung des Begriffs der „verfas-
sungsmäßigen Ordnung“ in Art. 14 Anwendung finden soll. 

Tatbestandlich entscheidend ist allerdings nicht der Begriff 
der verfassungsmäßigen Ordnung, sondern das Eintreten für 
eine „andere Rechtsordnung“. Für die Auslegung und Anwen-
dung des Art. 14 ist diese andere Rechtsordnung zentral, weil 
die bloße Aufforderung zur Missachtung der deutschen verfas-
sungsmäßigen Ordnung nicht verboten ist, sondern nur in 
Verknüpfung mit der Propagierung einer anderen Rechtsord-
nung (Abs. 1 Nr. 1). Hinzu kommt das Handeln im Sinne dieser 
anderen Rechtsordnung (Abs. 1 Nr. 2 und 3). Diese Rechtsord-
nung wiederum ist dadurch bestimmt, dass sie nicht mit den 
Grundsätzen der verfassungsmäßigen Ordnung (vermutlich 
der ganzen Bundesrepublik, nicht nur Bayerns) vereinbar ist. 
Was sind diese Grundsätze? Es könnte sich vielleicht doch um 
die freiheitliche demokratische Grundordnung handeln. Doch 
auch eine Anlehnung an den Ordre public nach Art. 6 EGBGB 
ist vorstellbar. Dann würde der Begriff der „anderen Rechts-
ordnung“ die Rechtsordnungen anderer Staaten meinen. Oder 
bezieht sich dieses Merkmal auf Normenordnungen, die nur 
prätendieren oder beanspruchen, Rechtsordnung zu sein – 

                                                      
144 BGHSt 7, 222 (226 f.). 
145 BVerfG, Urt. v. 17.1.2017, 2 BvB 1/13 – Antrag NPD-Verbot (www.bverfg.de), 

Rn. 531. 
146 BVerfGE 6, 34 (38). 



F. Mit dem Sicherheitsrecht zur Leitkultur 

74 

staatlich oder privat –, es aber aus verschiedenen Gründen  
gar nicht sind? Hier berührt die Norm komplexe rechtstheore-
tische Fragen. Je nach Sichtweise gilt in Deutschland ohnehin 
nur deutsches Recht, was bedeutet, dass in Deutschland ein 
Verstoß gegen Art. 14 von vorneherein ausgeschlossen wäre. 

So bleibt undeutlich, was mit dem Begriff der „anderen 
Rechtsordnung“ und den „Grundsätzen der verfassungsmäßi-
gen Ordnung“ gemeint ist. Die Begründung des Regierungs-
entwurfs ist dabei wenig hilfreich. Im Zusammenhang mit  
dem Schuldvorwurf, der für die Ordnungswidrigkeit erforder-
lich ist, wird dort auch der objektive Tatbestand des Art. 14 
berührt. Es soll nicht jeder beliebige Rechtsverstoß oder jede 
„einfache“ Verfassungswidrigkeit ausreichen (was eine nicht 
ganz plausible Darstellung ist, weil Art. 14 überhaupt nicht auf 
Rechtsverstöße abstellt). 

„Vielmehr ist der Bußgeldtatbestand erst dann erfüllt, wenn 
die alternative Rechtsordnung fundamental und prinzipiell 
auch für einen politisch und rechtlich durchschnittlich versier-
ten Bürger erkennbar nicht in das unsere Rechtsordnung prä-
gende Schema eines republikanischen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaats (Art. 28 GG), der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung oder den Grundrechten bzw. den in 
Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG genannten sonstigen fundamentalen 
Rechten fällt.“147  

Abgesehen davon, dass der Satz grammatikalisch misslun-
gen und damit nicht wirklich verwertbar ist (die Grundrechte 
und grundrechtsgleichen Rechte sind syntaktisch nicht inte-
griert): Dieser Versuch der Konkretisierung führt unfreiwillig 
vor, wie offen die Befugnisnorm ist, anders gesagt: wieviel 
Spielraum sie den Sicherheitsbehörden gibt. Nun wird sogar 
das Sozialstaatsprinzip einbezogen.  

                                                      
147 LT-Drs. 17/11362, S. 23. 
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Die Begründung des Gesetzentwurfs hat vor allem die Scha-
ria als Alternative zur staatlichen Rechtsordnung im Blick.148 
Dies hilft nicht entscheidend weiter. Die Scharia ist nach ihrem 
Selbstverständnis und auch in ihrer religionswissenschaftlichen 
Beschreibung nicht im gleichen Sinne „Rechtsordnung“, wie es 
eine staatliche Rechtsordnung ist. Ihre Normen unterscheiden 
nicht streng zwischen politischem und persönlichem Handeln 
und schließen religiöse Riten ein. Sie ist kein Gesetzbuch, son-
dern ein komplexes System von Regeln darüber, wie Normen 
gefunden und interpretiert werden können.149  

Genannt werden in der Begründung auch Familiengerichte, 
„die auf die Einhaltung von Normen drängen, die mit der Ver-
fassung nicht zu vereinbaren sind“. Es sind also Erscheinungs-
formen sogenannter Paralleljustiz gemeint. Der sozialen Kom-
plexität dieses Phänomens, dessen Gestalt und Ausmaß immer 
noch gründlicher empirischer Forschung bedürfen,150 wird die 
Tatbestandsformulierung des Art. 14 überhaupt nicht gerecht.  

Inhaltlich ist die „andere Rechtsordnung“ also kaum greif-
bar. Aber vielleicht kommt es auf inhaltliche Divergenz oder 
Konvergenz gar nicht so sehr an. Wie die Begründung des Re-
gierungsentwurfs zeigt, bezieht sich Art. 14 auf den Geltungs-
anspruch des deutschen staatlichen Rechts. Die Norm soll vor 
einer „Gefährdung staatlicher Autorität“ schützen.151 In diesem 

                                                      
148 LT-Drs. 17/11362, S. 23. 
149 Dazu M. Rohe, Das islamische Recht, 2009, S. 9 ff., insb. S. 16. Am Rande: 

Das Verhältnis von Scharia und staatlichem Recht wird in islamisch  
geprägten Ländern unterschiedlich interpretiert. Zwischen Laizismus (so 
die offizielle Doktrin der Türkei) und Staatsreligion (etwa Saudi-Arabien) 
gibt es eine Reihe von Übergangsformen. Angesichts dieser verschiedenen 
real gegebenen Möglichkeiten, das Verhältnis von Scharia und staatlichem 
Recht auszugestalten, stellt sich die Frage, inwiefern die Scharia über-
haupt generell mit dem deutschen staatlichen Recht in Widerspruch ste-
hen kann. 

150 Siehe etwa M. Rohe/M. Jaraba, Paralleljustiz, o. J. [2015/2016]. 
151 LT-Drs. 17/11362, S. 22. 
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Zusammenhang ist auch die Stellungnahme des bayerischen 
Innenministeriums zum Verständnis der Norm interessant. 
Das Ministerium geht davon aus, Art. 14 ermögliche es, gegen 
die sogenannten Reichsbürger vorzugehen.152 Die Ideenwelt der 
Reichsbürger, in sich breit aufgefächert, führt nicht unbedingt 
zu einer Rechtsordnung, deren Grundsätze mit dem Grundge-
setz völlig unvereinbar wären. Wenn Reichsbürger von der 
fortbestehenden Existenz des Deutschen Reiches ausgehen, 
unterstellen manche die Weitergeltung der Weimarer Reichs-
verfassung. Diese Verfassung stimmt aber in ihrer bundesstaat-
lichen, republikanischen, demokratischen und rechtsstaatli-
chen Grundstruktur mit dem Grundgesetz überein. Andere 
Reichsbürger gehen hingegen von einer monarchischen Staats-
struktur aus, womit sie an die Reichsverfassung von 1871 an-
knüpfen. Die Reichsbürger bestreiten in beiden Fällen schlicht 
die Autorität der deutschen Staatsorgane. Sie lehnen den  
Staat in seiner heutigen Gestalt ab. Das ist etwas anderes, als 
für eine Rechtsordnung einzutreten, deren Grundsätze mit 
dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Sie treten überhaupt 
für eine andere Rechtsordnung ein, nicht aber für eine andere 
Rechtsordnung, die mit Grundsätzen der deutschen Rechts-
ordnung nicht vereinbar wäre. Damit zeigt sich, dass Art. 14 
einen Konstruktionsfehler aufweist. Die Norm zielt auf die 
formale Ablehnung der Geltung des deutschen Rechts, regelt 
aber (nur) den Fall, dass die Geltung des Rechts wegen inhaltli-
cher Kollisionen abgelehnt wird. Hinzu kommt, wie gezeigt, 
dass die Norm nicht deutlich fixiert, welche Normen überhaupt 
die maßgebliche Kollision auslösen. 

                                                      
152 Stellungnahme (Nachweis siehe Quellenverzeichnis am Ende), S. 7. 
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G. Fazit und Ausblick 

Das Anliegen des BayIntG ist wichtig: Bund und Länder müs-
sen die Integration von Migrantinnen und Migranten als eine 
Aufgabe staatlicher Steuerung begreifen. Die bayerische Politik 
verdient Anerkennung dafür, dass sie sich dieses Anliegens 
angenommen hat. Für das „lernende Migrationsrecht“153 gibt 
der bayerische Gesetzgeber allerdings ein Beispiel, das vor  
allem mit Blick auf sein Scheitern lehrreich ist. Gesetzgebungs-
technisch ist das Gesetz misslungen. Es ist nicht hinreichend 
mit dem Bundesrecht abgestimmt (dazu unter C). Das Konzept 
der Leitkultur ist grundrechtlich fragwürdig (D). Zentrale  
Regelungen widersprechen dem rechtsstaatlichen Gebot der 
Bestimmtheit (E). Mit Blick auf die Grundrechte ist, so kann 
man bilanzierend sagen, die Ausrichtung an der Leitkultur zu 
konkret, mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot aber immer 
noch zu allgemein.  

Das Scheitern könnte in der Natur der Sache liegen: Für die 
zukünftige Debatte stellt sich einmal mehr die Frage, inwieweit 
es überhaupt möglich ist, das Anliegen der Integration von 
Zuwanderern mit den Mitteln des Rechts zu regeln. Der spezi-
fische Beitrag des Rechts zur Integration liegt eigentlich in der 
Rechtsgleichheit von Staatsangehörigen und Nicht-Staats-
angehörigen.154 Der Verzicht des Rechts auf Differenz ist  
Integration. Wenn ein Integrationsgesetz für Nicht-Deutsche 
besondere Regelungen schafft, trifft es eine Unterscheidung, 
die von vorneherein in einer Spannung zum verfolgten Ziel 
steht. Beschränkt sich der Staat dabei auf Angebote, lässt  
sich die Spannung sicherlich aushalten. Rechtspflichten zur  
Integration berühren hingegen das altbekannte Dilemma, das 

                                                      
153 W. Kluth, DVBl. 2016, 1081 (1087). 
154 Vgl. U. Davy, in: Barwig/Davy (Hrsg.), Auf dem Weg zur Rechtsgleichheit?, 

2004, S. 83 (87); T. Groß, DVBl. 2014, 1217. 
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Ernst-Wolfgang Böckenförde auf den Punkt gebracht hat: „Der 
freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die 
er selbst nicht garantieren kann.“155 Der Rechtsstaat kann eine 
freiheitliche Lebensweise nicht mit den Mitteln des Rechts 
vorschreiben und durchsetzen. Genau dies versucht das 
BayIntG in seiner Grundtendenz ebenso wie mit einer Vielzahl 
von Einzelbestimmungen. Dass solche Ressourcen wie morali-
sche Überzeugungen oder kulturell geprägte Werte dem Zu-
griff des Staates weitgehend entzogen sind, heißt umgekehrt 
aber nicht, dass sie keinen Eingang in das Recht finden dür-
fen.156 Es muss nur noch genauer ausgelotet werden, welche 
rechtlichen Regelungen wie möglich sind. Vor allem steht zur 
Debatte, welche Leistungsfähigkeit dem Steuerungsinstrument 
des Gesetzes im Integrationsverwaltungsrecht zukommt. Integ-
rationspläne und Integrationsprogramme sind nicht zu ver-
nachlässigen. Für die Formenwahl entfaltet der Grundsatz des 
Vorbehalts des Gesetzes dirigierende Kraft. Jenseits von Integ-
rationspflichten, d. h. im Bereich der Integrationsförderung, 
können die Länder eine sanfte Integrationspolitik auf der 
Grundlage rudimentärer gesetzlicher Bestimmungen verfolgen 
oder sogar weiter ganz darauf verzichten. Das BayIntG begibt 
sich mit der neuen gesetzgebungstechnischen Figur des gesetz-
lichen Programmsatzes auf eine Gratwanderung zwischen 
rechtlicher Unverbindlichkeit und unbestimmter Rechtsver-
bindlichkeit.  

Der Schwerpunkt gesetzlicher Integrationsregelungen sollte 
darauf liegen, die Staatsverwaltung zu optimieren, anstatt  
integrationsspezifische Rechte und Pflichten zu definieren. 
Dieses Konzept verfolgen die Integrationsgesetze der anderen 
Länder viel stärker als der Freistaat. So ist es etwa für die  
Tätigkeit der Verwaltungsbehörden rechtlich wie symbolisch 

                                                      
155 E.-W. Böckenförde, in: ders., Recht, Staat, Freiheit, 2006, S. 92 (112). 
156 J. Habermas, in: ders., Zwischen Naturalismus und Religion, 2005, S. 106 

(111); siehe auch bereits oben bei Fn. 90. 
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wichtig, die interkulturelle Kompetenz zu einer Staatsaufgabe 
zu erklären und dies auszugestalten. Ein Gesetz wie das 
BayIntG befördert hingegen in erster Linie bevormundendes 
Verwaltungshandeln. 

Die vorstehenden Überlegungen haben, darauf wurde in der 
Einleitung hingewiesen, längst nicht alle Rechtsfragen unter-
sucht, die das Bayerische Integrationsgesetz aufwirft. Offen-
bleiben müssen aber auch einige der Fragen, die aufgegriffen 
wurden: Bei denjenigen Vorschriften des Gesetzes, die den  
Bestimmtheitsanforderungen nicht genügen, kommt die juris-
tische Expertise an ihre Grenzen. Die integrativen Potentiale 
des Verwaltungsrechts bedürfen weiter der Diskussion. 
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Anhang: Bayerisches Integrationsgesetz 

Bayerisches Integrationsgesetz (BayIntG) 
vom 13. Dezember 2016 (Auszug) 
 
Präambel 
1Bayern ist Teil der deutschen Nation mit gemeinsamer Sprache 
und Kultur. 2Es ist tief eingewurzelt in Werte und Traditionen 
des gemeinsamen christlichen Abendlandes und weiß zugleich 
um den jüdischen Beitrag zu seiner Identität. 3Die Würde des 
Menschen, die Freiheit der Person, die Gleichheit und Gleich-
berechtigung aller Menschen, das Recht jedes Einzelnen auf ein 
selbstbestimmtes, aber auch selbstverantwortliches Leben und 
die Unterscheidung von Staat und Religion sind als Frucht der 
Aufklärung tragende Grundlage unserer Rechts- und Gesell-
schaftsordnung. 4Die nationalsozialistische Willkürherrschaft, 
die Verbrechen des Dritten Reichs und die Schrecken des Zwei-
ten Weltkrieges haben gelehrt, dass allein eine grundrechtlich 
ausgerichtete Herrschaft des Rechts vor Terror, Diktatur und 
Spaltung bewahrt und Voraussetzung für Frieden und Freiheit 
ist. 5Jeder Einzelne ist daher zur Wahrung des Rechts und zur 
Loyalität gegenüber Volk und Verfassung, Staat und Gesetzen 
verpflichtet. 6Die demokratische Verfasstheit des Gemeinwe-
sens bindet umgekehrt alle Staatsgewalt an die Stimme des 
Volkes. 7Die Solidarität mit den Schwächeren und Hilfsbedürf-
tigen ist Gebot der Gemeinschaft wie jedes Einzelnen, setzt 
aber zugleich voraus, dass in erster Linie jeder zunächst selbst 
verpflichtet ist, Verantwortung für sich und die Seinen zu 
übernehmen und sein Möglichstes dazu beizutragen. 8Die Ge-
meinschaft kann nur leisten, was gemeinsam von allen erwirt-
schaftet wird, und darf daher von jedem seinen Beitrag erwar-
ten. 9Ganz Bayern ist geformt von gewachsenem Brauchtum, 
von Sitten und Traditionen. 10Die freiheitliche Lebensweise  
in einer offenen und pluralen Gesellschaft erfordert gleicher-
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maßen gegenseitige Toleranz und Achtung der kulturellen  
Prägung unseres Landes. 11In den zurückliegenden Jahrzehnten 
ist es so zur neuen Heimat für Viele geworden, die sich hier 
eingebracht und eingelebt haben. 12Das lange geschichtliche 
Ringen unserer Nation und unseres ganzen Kontinents um 
Einheit, Recht, Frieden und Freiheit verpflichtet auf das errun-
gene gesamteuropäische Erbe und das Ziel eines gemeinsamen 
europäischen Weges. 13Dieser identitätsbildende Grundkonsens 
wird täglich in unserem Land gelebt und bildet die kulturelle 
Grundordnung der Gesellschaft (Leitkultur). 14Diese zu wahren, 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern und Migran-
tinnen und Migranten zu einem Leben in unserer Gesellschaft 
zu befähigen, ist Zweck dieses Gesetzes.  
 
Art. 1 Integrationsziele 
1Bayern bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber allen, 
die aus anderen Staaten kommen und hier nach Maßgabe der 
Gesetze Aufnahme gefunden haben oder Schutz vor Krieg und 
Verfolgung suchen. 2Es ist Ziel dieses Gesetzes, diesen Men-
schen für die Zeit ihres Aufenthalts Hilfe und Unterstützung 
anzubieten, um ihnen das Leben in dem ihnen zunächst frem-
den und unbekannten Land zu erleichtern (Integrationsförde-
rung), sie aber zugleich auf die im Rahmen ihres Gast- und 
Aufenthaltsstatus unabdingbare Achtung der Leitkultur zu 
verpflichten und dazu eigene Integrationsanstrengungen abzu-
verlangen (Integrationspflicht). 3Das soll zugleich einer Über-
forderung der gesellschaftlich-integrativen und der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit des Landes und seiner kommunalen 
Ebenen entgegenwirken.  
 
Art. 2 Begriffsbestimmungen 
(1) 1Migrantinnen und Migranten im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle Ausländerinnen und Ausländer, die sich dauerhaft berech-
tigt in Bayern aufhalten. 2Gleichgestellt sind Ausländerinnen 
und Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung besitzen und 
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bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt zu 
erwarten ist. 3Nicht erfasst sind Personen, die nach Regelungen 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 5 des Aufenthaltsgesetzes  
(AufenthG) oder nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 AufenthG vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind.  
(2) Ausländerinnen und Ausländer  
1. nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG und nach § 28 der Aufent-
haltsverordnung (AufenthV),  
2. die einen Aufenthaltstitel nach § 18 AufenthG besitzen, wenn 
der Ausübung der Beschäftigung nach § 2 Abs. 3, § 4 oder § 10 
der Beschäftigungsverordnung (BeschV) zugestimmt wurde 
oder sie nach § 2 Abs. 1 Nr. 3, § 3 oder § 5 BeschV ohne  
Zustimmung zulässig ist,  
3. die einen Aufenthaltstitel nach den §§ 18b bis 21 AufenthG 
besitzen,  
4. für die § 41 AufenthV gilt oder  
5. die als Angehörige der in den Nrn. 1 bis 4 genannten Perso-
nen einen Aufenthaltstitel zum Familiennachzug besitzen oder  
6. die Ehegatten oder Lebenspartner eines Deutschen sind, 
sind Migrantinnen und Migranten nur in Bezug auf die Rege-
lungen dieses Gesetzes über die Integrationsförderung.  
(3) 1Die Regelungen dieses Gesetzes über die Integrations-
förderung gelten entsprechend für Deutsche, die in besonderer  
Weise integrationsbedürftig sind und  
1. außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik 
Deutschland geboren und nach 1955 in das heutige Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland zugewandert sind oder  
2. zumindest einen Eltern- oder Großelternteil haben, der die 
Bedingungen der Nr. 1 erfüllt.  
2In besonderer Weise integrationsbedürftig ist insbesondere, 
wer die deutsche Sprache nicht mindestens auf dem Niveau  
A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Spra-
chen beherrscht.  
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Art. 3 Allgemeine Integrationsförderung 
(1) 1Bildung ist ein zentraler Schlüssel zur Integration. 2Der 
Staat unterstützt sowohl minderjährige als auch erwachsene 
Migrantinnen und Migranten darin, spezifische Bildungslücken 
auszugleichen, die ihren Grund nicht in ihren persönlichen 
Anlagen und Bildungsanstrengungen haben, sondern auf struk-
turellen Bildungsdefiziten ihres Herkunftsstaats beruhen  
oder migrationsbedingt sind. 3Die Zugangsvoraussetzungen zu 
den einzelnen schulischen Bildungswegen und -einrichtungen 
einschließlich begründeter Ausnahmen für Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Muttersprache regeln die Schulord-
nungen auf Basis der einschlägigen gesetzlichen Ermächtigun-
gen.  
(2) Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migranten durch 
geeignete Angebote in dem ihnen abverlangten Bemühen,  
sich mit den in der heimischen Bevölkerung vorherrschenden 
Umgangsformen, Sitten und Gebräuchen vertraut zu machen, 
soweit sich diese von denjenigen in den Herkunftsstaaten un-
terscheiden.  
(3) 1Eltern leisten durch Erziehung und Wertevermittlung 
einen wesentlichen Beitrag zu einer gelingenden Integration. 
2Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migranten durch  
geeignete Angebote darin, die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland 
anzunehmen, einzuüben und auch selbstbewusst zu vertreten.  
(4) 1Gelingende Integration bedarf der gegenseitigen Rück-
sichtnahme und Toleranz sowie des Respekts vor der Einzigar-
tigkeit, der Lebensgeschichte und den Prägungen des jeweils 
anderen. 2Der Staat fördert an der Leitkultur ausgerichtete  
Angebote, die Migrantinnen und Migranten in politischer  
Bildung, deutscher Geschichte einschließlich der Lehren aus 
den Verbrechen des Dritten Reiches und in der Rechtskunde 
unterweisen und ihnen die heimische Kultur, Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung näherbringen. 3Er fördert zugleich die 
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interkulturelle Sensibilität von Bevölkerung und Verwaltung 
und unterstützt integrativ wirkende Projekte.  
(5) Der Staat unterstützt Angebote der Migrationsberatung, um 
den Migrantinnen und Migranten im Bedarfsfall einzelfallge-
rechte Hilfe und Unterstützung in den eigenen Integrations-
bemühungen zu gewähren.  
(6) 1Das an den Integrationszielen dieses Gesetzes ausgerich-
tete bürgerschaftliche Engagement von und für Migrantinnen 
und Migranten soll in allen Bereichen der Gesellschaft gestärkt 
werden. 2Migrantinnen und Migranten werden ermutigt, durch 
bürgerschaftliches Engagement einen Beitrag zum Gemeinwohl 
zu leisten und sich auf diese Weise zu unserem Land und sei-
nen Werten zu bekennen. 3Der Staat erkennt den wichtigen 
Beitrag an, den Verbände und Vereine leisten, wenn sie über 
Angebote informieren, für Teilnahme werben und sich aktiv in 
den politischen Prozess einbringen. 4Er unterstützt die ehren-
amtliche Arbeit vor Ort durch geeignete Angebote, insbeson-
dere zur Information und Koordinierung.  
(7) Der Staat unterstützt Angebote der Rückkehrberatung, um 
ausreisepflichtigen oder rückkehrwilligen Ausländerinnen und 
Ausländern bedarfsgerechte Hilfe und Unterstützung für die 
Rückkehr in ihre Herkunftsstaaten zu gewähren.  
(8) 1Migrationsbedingte Erwägungen können im Rahmen von 
Ermessensentscheidungen berücksichtigt werden, soweit dies 
den in Art. 1 genannten Integrationszielen in geeigneter Weise 
dienen kann. 2Alle staatlichen Behörden verwirklichen im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten und der geltenden Gesetze die 
Integrationsziele dieses Gesetzes.  
(9) 1Förderungen nach diesem Artikel erfolgen nach Maßgabe 
gesonderter Förderrichtlinien. 2Diese sind jeweils gemäß den 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu befristen und mit 
einem Haushaltsvorbehalt zu versehen.  
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Art. 4 Deutsche Sprache 
(1) 1Nur wer deutsch spricht, kann sich vollumfänglich in das 
öffentliche Leben und Arbeiten einfügen. 2Eigenes Engagement 
beim Spracherwerb liegt daher im wohlverstandenen Eigenin-
teresse der Migrantinnen und Migranten.  
(2) Wer volljährig ist und sich in den vorangegangenen sechs 
Jahren mindestens drei Jahre in Deutschland ständig aufgehal-
ten hat, soll sich mit jedermann in deutscher Sprache angemes-
sen verständigen können.  
(3) 1Der Staat unterstützt Migrantinnen und Migranten in den 
ersten sechs Jahren nach ihrer Einreise nach Deutschland in 
ihren Bemühungen, die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
zu erlernen. 2Art. 3 Abs. 9 gilt entsprechend. 3Wer aus selbst zu 
vertretenden Gründen das im Rahmen einer gewährten Förde-
rung mindestens erwartbare Sprachniveau nicht erreicht, kann 
vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen nach Maßgabe 
einschlägiger Förderrichtlinien zur angemessenen Erstattung 
von Förderkosten verpflichtet werden.  
(4) 1Die notwendigen Kosten für die Heranziehung eines Dol-
metschers oder Übersetzers durch Behörden können Personen 
im Sinne des Abs. 2 auch dann auferlegt werden, wenn eine 
Kostenauferlegung nicht nach anderen Vorschriften vorgese-
hen ist. 2Haftungsansprüche wegen fehlerhafter Übersetzung 
gegen die Körperschaft, deren Behörde den Dolmetscher oder 
Übersetzer herangezogen hat, sind ausgeschlossen.  
 
Art. 5 Vorschulische Sprachförderung 
(1) 1Die Träger von Kindertageseinrichtungen fördern die 
sprachliche Entwicklung der Kinder von Anfang an und tragen 
hierbei den besonderen Anforderungen von Kindern aus Mig-
rantenfamilien und Kindern mit sonstigem Sprachförderbedarf 
Rechnung. 2Kinder sollen lernen, sich entwicklungsangemessen 
in der deutschen Sprache sowie durch die allgemein übliche 
Mimik und Körpersprache auszudrücken, längeren Darstellun-
gen oder Erzählungen zu folgen und selbst Geschichten zu-
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sammenhängend zu erzählen. 3Sie sollen Wortschatz, Begriffs- 
und Lautbildung, Satzbau und sprachliche Abstraktion in der 
deutschen Sprache entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
erweitern und verfeinern. 4Die Verwendung der lokalen Dialek-
te wird unterstützt und gepflegt. 5Das pädagogische Personal 
muss über die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse ver-
fügen und soll die notwendigen interkulturellen Kompetenzen 
im erforderlichen Umfang fortentwickeln.  
(2) 1Ab der ersten Hälfte des vorletzten Kindergartenjahres 
(Art. 26 Abs. 1 Satz 5 des Bayerischen Kinderbildungs- und -
betreuungsgesetzes – BayKiBiG) vor Eintritt der Vollzeitschul-
pflicht wird bei allen Kindern zur frühzeitigen Feststellung und 
Förderung einer entsprechenden Entwicklung für die spätere 
Leistungsfähigkeit in der Schule der Sprachstand erhoben. 
2Zuständig ist die Kindertageseinrichtung, die das Kind be-
sucht. 3Besucht das Kind keine Kindertageseinrichtung, führt 
die Sprachstandserhebung die Grundschule durch, in der die 
Schulpflicht voraussichtlich zu erfüllen ist. 4In den Fällen des 
Satzes 3 müssen die Erziehungsberechtigten dafür sorgen, dass 
ihr Kind an der Sprachstandserhebung teilnimmt.  
(3) 1Ein Kind, bei dem das Ergebnis der Sprachstandserhebung 
nach Abs. 2 erwarten lässt, dass seine Deutschkenntnisse für 
eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der Grundschule 
nicht ausreichen werden, soll in der Zeit bis zur Einschulung 
einen Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse 
besuchen. 2Die Erziehungsberechtigten des Kindes können 
durch die nach Abs. 2 Satz 2 oder 3 zuständige Stelle über  
mögliche weitere Fördermaßnahmen, eine gegebenenfalls  
bestehende finanzielle Unterstützung und die Vorzüge eines 
regelmäßigen Kindergartenbesuchs informiert werden. 3Wird 
ein solches Gespräch in den Fällen des Abs. 2 Satz 3 angeboten, 
sind sie zur Teilnahme verpflichtet.  
(4) Erfüllt ein Träger einer Kindertageseinrichtung die sich aus 
Abs. 1 und 2 oder Art. 6 ergebenden Verpflichtungen nicht, 
richten sich Widerruf und Rücknahme der Erlaubnis für den 
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Betrieb der Einrichtung nach § 45 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 7 des  
Achten Buches Sozialgesetzbuch.  
(5) Das Nähere zu den Abs. 1 bis 4 kann das Staatsministerium 
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst durch Rechtsverordnung regeln.  
(6) Mit Geldbuße kann von der Kreisverwaltungsbehörde  
belegt werden, wer den Pflichten nach Abs. 2 Satz 4 oder Abs. 3 
Satz 3 zuwiderhandelt.  
 
Art. 6 Frühkindliche Bildung 
1Alle Kinder in Kindertageseinrichtungen sollen zentrale Ele-
mente der christlich-abendländischen Kultur erfahren. 2Der 
Träger einer Kindertageseinrichtung hat dafür Sorge zu tragen, 
dass sie lernen, sinn- und werteorientiert und in Achtung vor 
religiösen Überzeugungen zu leben sowie eine eigene von 
Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschauliche Iden-
tität zu entwickeln. 3Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit 
der Kinder unterstützt und stärkt das pädagogische Personal 
die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, 
sittlichen und sozialen Werthaltungen. 4Die Kindertagesein-
richtungen sollen dazu beitragen, die Integrationsbereitschaft 
der Familien von Migrantinnen und Migranten zu fördern.  
 
Art. 7 Schulen 
(1) 1Die Schulen fördern im Rahmen ihres Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags nach Art. 131 der Verfassung die in Art. 1 genann-
ten Integrationsziele. 2Hierzu unterstützen sie die Integrati-
onsbemühungen von Migrantinnen und Migranten und die 
interkulturelle Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler und 
vermitteln in diesem Zusammenhang auch die grundlegende 
Rechts- und Werteordnung der Verfassung. 3Sie sollen darauf 
hinwirken, dass die Schülerinnen und Schüler Menschen in 
ihrer Unterschiedlichkeit offen und unbefangen annehmen.  
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(2) Auf die interkulturelle und integrative Kompetenz soll  
im erforderlichen Umfang in der Aus- und Fortbildung der 
Lehrkräfte besonderer Wert gelegt werden.  
(3) 1Für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Mutterspra-
che können insbesondere in Pflichtschulen gesonderte Klassen 
und sonstige Fördermaßnahmen zur Sprachförderung und 
schulischen Integration eingerichtet werden. 2Ziel ist eine frü-
hestmögliche Aufnahme in den Unterricht der Regelklassen.  
(4) 1Die Teilnahme am Unterricht ist Grundvoraussetzung 
schulischer Integration. 2Befreiungen vom Unterricht aus reli-
giösen Gründen, die sich nicht lediglich auf einzelne Tage  
beschränken, sind auf die verfassungsrechtlich zwingenden 
Fälle zu beschränken. 3Vorrangig sind organisatorische oder 
prozedurale Maßnahmen auszuschöpfen.  
 
Art. 8 Hochschulen 
1Hochschulen können für studieninteressierte, nicht immatri-
kulierte Migrantinnen und Migranten besondere Förderange-
bote einrichten, insbesondere um ihnen den Erwerb der deut-
schen Sprache zu erleichtern, sie über Bildungs- und 
Ausbildungswege zu informieren und einzelne spezifische  
Bildungslücken auszugleichen, die ihren Grund nicht in ihren 
persönlichen Anlagen und Bildungsanstrengungen haben, son-
dern auf strukturellen Bildungsdefiziten ihres Herkunftsstaats 
beruhen oder migrationsbedingt sind. 2Die Hochschulen sind 
nicht befugt, Prüfungen abzunehmen, die zu einem allgemei-
nen Bildungsabschluss führen. 3Entsprechende Angebote kön-
nen jeweils längstens zwei Jahre an einer Hochschule in  
Anspruch genommen werden. 4Die Hochschulen regeln die 
Einzelheiten durch Satzung, insbesondere zum Status der Mig-
rantinnen und Migranten, den Zugangs- und Zulassungsvo-
raussetzungen zu den Angeboten, möglichen Prüfungen und 
zur Datenerhebung und Datennutzung. 5Die Bestimmungen 
über den Hochschulzugang und die Hochschulzulassung blei-
ben unberührt.  
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Art. 9 Kommunen 
1Die örtliche Gemeinschaft leistet einen unverzichtbaren  
Beitrag, die Integration von Migrantinnen und Migranten zu 
fördern, sie bei der Erfüllung ihrer Integrationspflichten zu 
unterstützen und das wechselseitige kulturelle Verständnis zu 
erleichtern. 2Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke tragen 
dabei im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung, ihrer 
jeweiligen finanziellen Leistungsfähigkeit und nach Maßgabe 
der Gesetze besondere Mitverantwortung für die in Art. 1  
genannten Integrationsziele.  
 
Art. 10 Verantwortung der Wirtschaft 
(1) 1Die bayerische Wirtschaft trägt im Rahmen des Art. 151 der 
Verfassung Mitverantwortung für die in Art. 1 genannten Integ-
rationsziele. 2Die staatlichen Förderprogramme insbesondere 
nach dem Mittelstandsförderungsgesetz können die Bemühun-
gen einzelner Unternehmen positiv berücksichtigen, Migran-
tinnen und Migranten, die zur Ausübung einer Erwerbstätig-
keit berechtigt sind, auf Unternehmenskosten die deutsche 
Sprache und die Leitkultur zu vermitteln und die in Art. 1  
genannten Integrationsziele zu fördern.  
(2) 1Qualifizierte Migrantinnen und Migranten sollen im Rah-
men der geltenden Gesetze den heimischen Arbeitsmarkt  
bereichern. 2Das Potenzial der dualen Berufsausbildung und 
der schulisch strukturierten Aus- und Weiterbildung soll für 
die Qualifizierung der Migrantinnen und Migranten nutzbar 
gemacht werden.  
 



Anhang: Bayerisches Integrationsgesetz 

91 

Art. 11 Rundfunk und Medien 
1Der Bayerische Rundfunk und die nach dem Bayerischen  
Mediengesetz an der Veranstaltung von Rundfunk Beteiligten 
unterstützen im Rahmen ihres Programmauftrags die Integra-
tion. 2Die Angebote in Rundfunk und Telemedien sollen einen 
Beitrag zur Vermittlung der deutschen Sprache und der Leit-
kultur leisten.  
 
Art. 12 Landesleistungen 
(1) 1Landesrechtliche Leistungen und Angebote dürfen Auslän-
derinnen und Ausländern über 16 Jahren, die nicht zu den Per-
sonen nach Art. 2 Abs. 2 zählen, nur bewilligt oder ausgezahlt 
werden, wenn deren Identität durch  
1. einen gültigen Pass oder amtlichen Lichtbildausweis ihres 
Herkunftsstaats,  
2. einen gültigen Aufenthaltstitel,  
3. eine gültige Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung 
nach § 63 des Asylgesetzes (AsylG),  
4. einen gültigen Ankunftsnachweis nach § 63a AsylG oder  
5. einen Abgleich mit den im Ausländerzentralregister gespei-
cherten Daten  
zuverlässig bestätigt ist. 2Die Behörden können bei verbleiben-
den Identitätszweifeln verlangen, dass die Identität durch Ab-
gleich von Fingerabdrücken mit den im Ausländerzentralregis-
ter gespeicherten Daten bestätigt wird. 3Solange die Person im 
Ausländerzentralregister nicht erfasst ist, kann die Bewilligung 
und Auszahlung verweigert werden.  
(2) 1Wer  
1. sich als nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer vor, bei 
oder nach Einreise nach Deutschland seines Passes, Lichtbild-
ausweises oder eines anderen Identitätsnachweises seines Her-
kunftsstaats entledigt hat, um den Nachweis seiner Identität 
oder Herkunft zu erschweren, oder  
2. eine landesrechtliche Leistung durch Vorlage von gefälsch-
ten Ausweisdokumenten oder durch unrichtige Angaben zu 



Anhang: Bayerisches Integrationsgesetz 

92 

Identität oder Herkunft erlangt oder zu erlangen versucht hat, 
verwirkt den Anspruch auf die landesrechtliche Leistung oder 
das Angebot für den Zeitraum von fünf Jahren ab Einreise 
(Nr. 1) oder Tathandlung (Nr. 2), soweit auf sie kein unbeding-
ter grundrechtlich verbürgter Anspruch besteht. 2Bereits erteil-
te Bewilligungen werden ohne Rücksicht auf Vertrauensschutz 
auch mit Wirkung für die Vergangenheit für die gesamte Zeit 
der nach Satz 1 bestehenden Verwirkung zurückgenommen. 
3Im Übrigen gilt Art. 48 des Bayerischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in allen Fällen des Satzes 1 entsprechend. 4Die 
zuständigen Behörden können die Identität desjenigen, von 
dem auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, 
dass er einen Sachverhalt nach Satz 1 verwirklicht hat, auch 
unter Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken fest-
stellen, mit dem Ausländerzentralregister abgleichen, spei-
chern, nutzen und zusammen mit Angaben zur verwirklichten 
Tat öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stellen nach näherer 
Maßgabe des Bayerischen Datenschutzgesetzes übermitteln.  
(3) 1Landesrechtliche Leistungen und Angebote können in den 
Fällen des Art. 13 Abs. 3 oder Art. 14 Abs. 2 in angemessenem 
Umfang gekürzt bzw. ganz oder teilweise versagt werden. 
2Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.  
 
Art. 13 Achtung der Rechts- und Werteordnung 
(1) 1Wer durch demonstrative Regelverstöße, Verunglimpfen 
oder sonst durch nach außen gerichtetes Verhalten beharrlich 
zum Ausdruck bringt, dass er die freiheitliche demokratische 
Grundordnung, insbesondere die Achtung vor den im Grund-
gesetz konkretisierten Menschenrechten, vor allem das Recht 
der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung und die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau ablehnt, kann durch 
die Sicherheitsbehörden verpflichtet werden, sich einem 
Grundkurs über die Werte der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung zu unterziehen. 2Satz 1 gilt entsprechend bei 
Ablehnung des staatlichen Gewaltmonopols, des Verhältnisses 
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von Religion und Staat, der gewaltlosen Erziehung von Kindern 
und des Schutzes von Minderjährigen oder der Beachtung des 
deutschen Straf-, Ehe- und Familienrechts. 3Die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit bleibt unberührt.  
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für denjenigen, der durch wieder-
holte schwerwiegende Regelverstöße oder sonst durch ein  
offenkundig rechtswidriges Verhalten erkennen lässt, dass ihm 
die Rechts- und Werteordnung in ihren Grundsätzen unbe-
kannt oder gleichgültig ist.  
(3) Mit Geldbuße kann belegt werden, wer entgegen einer  
vollziehbaren Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 nicht 
an dem Grundkurs Rechts- und Werteordnung teilnimmt oder 
dessen Durchführung behindert.   
 
Art. 14 Unterlaufen der verfassungsmäßigen Ordnung 
(1) Es ist verboten  
1. öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von 
Schriften dazu aufzufordern, die geltende verfassungsmäßige 
Ordnung zu missachten und stattdessen einer mit ihren 
Grundsätzen nicht zu vereinbarenden anderen Rechtsordnung 
zu folgen,  
2. es zu unternehmen, andere Personen einer solchen Ordnung 
zu unterwerfen oder  
3. es zu unternehmen, eine solche Ordnung oder aus ihr abge-
leitete Einzelakte zu vollziehen oder zu vollstrecken.  
(2) 1Wer gegen das Verbot nach Abs. 1 verstößt, kann mit  
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden. 2Die Ver-
folgung verjährt in fünf Jahren, und zwar auch dann, wenn die 
Tat durch Verbreitung von Druckwerken begangen wird.  
 
Art. 15 Bayerischer Integrationsbeauftragter, Bayerischer 
Integrationsrat 
(1) 1Der Ministerpräsident beruft und entlässt eine Persönlich-
keit zur Beratung und Unterstützung der Staatsregierung  
in Fragen der Integrations-, Asyl- und Migrationspolitik  



Anhang: Bayerisches Integrationsgesetz 

94 

(Bayerischer Integrationsbeauftragter). 2Die Amtszeit des oder 
der Integrationsbeauftragten endet außer mit Rücktritt oder 
Entlassung auch zum Ende einer Wahlperiode des Landtags. 
3Eine Wiederberufung ist zulässig.  
(2) 1Der oder die Integrationsbeauftragte ist einem Geschäfts-
bereich oder der Staatskanzlei zugeordnet, bei dem oder der 
eine Geschäftsstelle eingerichtet wird. 2Art. 55 der Verfassung 
bleibt unberührt. 3Die für die Erfüllung der Aufgabe notwendi-
gen Ausgaben trägt der Geschäftsbereich oder die Staatskanzlei 
nach Maßgabe des Staatshaushalts. 4Der Haushaltsplan kann 
eine Amtsentschädigung festlegen. 5Die Tätigkeit des oder der 
Integrationsbeauftragten ist im Übrigen ehrenamtlich.  
(3) 1Der oder die Integrationsbeauftragte ist ressortübergrei-
fend tätig. 2Er oder sie  
1. arbeitet hierzu mit allen Staatsministerien insbesondere bei 
integrationsspezifischen Anliegen zur schulischen, beruflichen, 
kommunalen und gesellschaftlichen Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund zusammen,  
2. bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und der alleini-
gen Entscheidungsverantwortung der vollziehenden Stellen die 
Anregungen von einzelnen Betroffenen, von Verbänden, von 
Migrantenorganisationen und von Beauftragten auf kommuna-
len Ebenen für die Integration von Menschen mit Migrations-
hintergrund,  
3. regt Maßnahmen zur Verbesserung der Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund an,  
4. ist bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichti-
gen Vorhaben der Staatsministerien einzubinden, soweit sie im 
Schwerpunkt thematisch einschlägige Fragen behandeln oder 
berühren.  
(4) Der Integrationsbeauftragte kann zu seiner Beratung Ver-
treter von Verbänden, die die Integration von Migrantinnen 
und Migranten fördern wollen, heranziehen (Bayerischer In-
tegrationsrat).   
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Art. 16 Integrationsbericht 
1Der oder die Integrationsbeauftragte erstellt in jeder Legis-
laturperiode einen Tätigkeitsbericht. 2Er oder sie leitet den  
Bericht nach Billigung durch den Ministerrat dem Landtag zu.  
 
Art. 17 Ausschluss der Klagbarkeit 
1Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden 
durch die in diesem Gesetz begründeten Förderungen, Ange-
bote oder Begünstigungen nicht begründet. 2Sämtliche finanz-
wirksamen Maßnahmen erfolgen nach Maßgabe des Staats-
haushalts.  
 
Art. 17a Änderung weiterer Rechtsvorschriften 
Vom Abdruck wurde abgesehen. 
 
Art. 18 Einschränkung von Grundrechten 
Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf Frei-
heit der Person, Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der 
Wohnung und Eigentum (Art. 2 Abs. 2 Satz 2, Art. 8 Abs. 1, 
Art. 13 und 14 des Grundgesetzes, Art. 101, 102 Abs. 1, Art. 103, 
106 Abs. 3 und Art. 113 der Verfassung) eingeschränkt werden.  
 
Art. 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 2Abweichend 
von Satz 1 treten in Kraft:  
1. Art. 8 mit Wirkung vom 15. März 2016,  
2. Art. 5 Abs. 2, 3, 6 und Art. 17a Abs. 5 am 1. August 2017.  
(2) 1Art. 8 tritt mit Ablauf des 30. September 2021 außer Kraft. 
2Entsprechende Angebote der Hochschulen laufen zu dem in 
Satz 1 genannten Datum aus. 
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Am 1. Januar 2017 ist das Bayerische Integrationsgesetz in Kraft 
getreten. Das politisch umstrittene Gesetz soll die Integration von 
Migrantinnen und Migranten fördern und zugleich verpflichtend 
vorgeben. Diese Ziele sind in die Vorgabe einer „Leitkultur“  
eingebettet. Die Studie zeigt auf, dass zentrale Bestimmungen 
des Gesetzes den bundesstaatlichen, rechtsstaatlichen und 
grundrechtlichen Anforderungen nicht gerecht werden.
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